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4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen (Anhalt) 
hier: Feststellungsbeschluss 

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3

29.11.2018: Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 
04.12.2018: Hauptausschuss 
13.12.2018: Stadtrat

29.11.2018 
04.12.2018 
13.12.2018

laut BV 
laut BV 
laut BV

Beschlussentwurf

1. Der Stadtrat beschließt die 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
    Köthen (Anhalt) in der Fassung vom 08.11.2018.
    Die dazugehörige Begründung in der Fassung vom 08.11.2018 wird gebilligt.

2. Die 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen (Anhalt) vom 
    08.11.2018 wird mit der dazugehörigen Begründung zur Genehmigung bei der 
    höheren Verwaltungsbehörde eingereicht.

Gesetzliche Grundlagen:

§§ 1 - 6 Baugesetzbuch (BauGB)
§§ 5, 8, 45 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen- Anhalt (KVG LSA)



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat am 22.05.2014 (Beschluss-Nr. 14/StR/31/001) 
die städtebauliche Planung für Logistik / Gewerbe / Industrie der Stadt Köthen (Anhalt) – 
Standortalternativenprüfung – Stand 17. April 2014 gebilligt.
Dieser Beschluss war die Grundlage für den Beschluss zur Aufstellung der 35. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen (Anhalt).
Infolge eines Gebietstausches mit der Stadt Südliches Anhalt hat der Stadtrat der 
Stadt Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 27.04.2017 (Beschluss Nr. 17/StR/18/002) die 
Aufhebung des Beschlusses zur Einleitung des Verfahrens zur 35. Änderung des FNP und 
gleichzeitig die Aufstellung der 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt 
Köthen (Anhalt) beschlossen.
Der Geltungsbereich der 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen 
(Anhalt) umfasst demgemäß eine ehemals zum Gemeindegebiet der Stadt Südliches Anhalt 
gehörende Fläche. Die gewerbliche Baufläche wird auf einer Fläche ausgewiesen, die als 
bestgeeignetste aus der o. g. Standortalternativenprüfung hervorging.
Im Stadtratsbeschluss 27.042017 wurde weiterhin der Vorentwurf der 4. Ergänzung des 
Flächennutzungsplanes vom 14.03.2017 gebilligt.

Nach der frühzeitigen Beteiligung der TöB gemäß § 4 (1) BauGB wurde das Plangebiet um 
die Fläche westlich der Eisenbahnstrecke 6403 Magdeburg Hbf. – Leipzig Messe Süd 
ergänzt. 

Der Entwurf der 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen (Anhalt) mit der 
dazu gehörigen Begründung wurde am 13.09.2018 vom Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) 
gebilligt und die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes mit Begründung für die Dauer 
eines Monats gemäß § 3 (2) BauGB wurde beschlossen (Beschluss Nr. 18/StR/26/008). 
Die öffentliche Auslegung wurde am 28.09.2018 im Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) 
bekanntgemacht und wurde vom 08.10. bis 09.11.2018 durchgeführt.
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) fand gemäß 
§ 4 (2) BauGB statt. 

Während der öffentlichen Auslegung wurden keine Stellungnahmen von Bürgern 
abgegeben.
Die Abwägung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
erfolgte (Abwägungsbeschluss des Stadtrates).

Infolge der Abwägung ergab sich keine Änderung des gemäß § 3 (2) BauGB 
offengelegenen Planentwurfes der 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes. Eine erneute 
Öffentlichkeitsbeteiligung war deshalb nicht erforderlich.

Die 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen (Anhalt) wird anschließend 
zur Genehmigung bei der höheren Verwaltungsbehörde eingereicht. Innerhalb einer Frist 
von 3 Monaten hat die Behörde über die Genehmigung zu entscheiden.
Die Erteilung der Genehmigung ist ortsüblich bekannt zu machen (Amtsblatt der Stadt 
Köthen (Anhalt). Mit der Bekanntmachung wird die 4. Ergänzung des 
Flächennutzungsplanes wirksam (§ 6 BauGB).

Die Stadtverwaltung empfiehlt, den Beschluss gemäß der Beschlussvorlage zu 
fassen.
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B Ü R O   F Ü R   R A U M P L A N U N G
DIPLOMINGENIEUR HEINRICH PERK


Raumordnung     Bauleitplanung     Städtebau
Dorferneuerung       Landschaftsplanung


Stand: 08.11.2018


Datei: 4. Ergänzung_Feststellungsex.


Stadt Köthen (Anhalt)


4. Ergänzung des Flächennutzungs-


planes der Stadt Köthen (Anhalt) − Feststellungs−


                                                                          Öffentliche Auslegung


Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat in seiner Sitzung am ........................ dem Entwurf der 4. Ergänzung des Flächen-
nutzungsplanes und der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ....................... im Amtsblatt der Stadt Köthen  (Anhalt) nach
§ 3 Abs. 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Der Entwurf der 04. Ergänzung des Flächennutzungsplanes und die Begründung haben vom ...................... bis .................... 
in der Stadtverwaltung Köthen (Anhalt), Planungsabteilung, Wallstr. 1-5 während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht 
öffentlich ausgelegen.


Köthen (Anhalt), den .....................
                                                                                                                                       .........................................
                                                                                                                                          Der Oberbürgermeister
__________________________________________________________________________________________________


                                                                          Feststellungsbeschluss


Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat am .................... in öffentlicher Sitzung die eingegangenen Stellungnahmen 
und Anregungen geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.
Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat am ................... in öffentlicher Sitzung die 4. Ergänzung des Flächennutzungs-
planes und die Begründung (in der Fassung vom .................. ) beschlossen. 


Köthen (Anhalt), den .....................
                                                                                                                                      .........................................
                                                                                                                                         Der Oberbürgermeister
__________________________________________________________________________________________________


                                                                               Genehmigung


Die 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen (Anhalt) ist mit Verfügung (Az.: .............................. ) 
unter Auflagen/ mit Maßgaben/ mit Ausnahme der durch ......................... kenntlich gemachten Teile gemäß § 6 BauGB 
genehmigt.


Bitterfeld-Wolfen, den .....................
                                                                                                                                   ..............................................
                                                                                                                                      Landkreis Anhalt-Bitterfeld
__________________________________________________________________________________________________


                                                                        Ausfertigungsvermerk


Die 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen (Anhalt) wird hiermit ausgefertigt.


Köthen (Anhalt), den .....................
                                                                                                                                      .........................................
                                                                                                                                         Der Oberbürgermeister
__________________________________________________________________________________________________


Kartengrundlage:


"Top. Karte M 1: 10 000© GeoBasis-DE/LVermGeo LSA, 2014
 / A18-311-2010-7"


PLANZEICHENERKLÄRUNG
Gewerbliche Bauflächen


Grenze des räumlichen Geltungsbereiches


G


    P r ä a m b e l


Auf Grund des § 1 Abs. 3  des Baugesetzbuches (BauGB) i.d.F der Bekanntmachung  vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634) hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) diese 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen 
(Anhalt), bestehend aus der Planzeichnung und der Begründung mit Umweltbericht, beschlossen.  


Köthen (Anhalt), den .....................
                                                                                                                                       .........................................
                                                                                                                                          Der Oberbürgermeister
_________________________________________________________________________________________________


                                                                V e r f a h r e n s v e r m e r k e


Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat am 27.04.2017 in öffentlicher Sitzung die Aufstellung der 4. Ergänzung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen (Anhalt) beschlossen.


Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 26.05.2017 im Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) Nr. 5  orts-
üblich bekannt gemacht worden.


Köthen (Anhalt), den .....................
                                                                                                                                       .........................................
                                                                                                                                          Der Oberbürgermeister
_________________________________________________________________________________________________


                                                                     Frühzeitige Bürgerbeteiligung


Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am 06.06.2017 in Form einer Informations-
veranstaltung durchgeführt.
Außerdem wurde den Bürgern vom 06.06.2017 bis 20.06.2017 Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.


Köthen (Anhalt), den .....................
                                                                                                                                       .........................................
                                                                                                                                          Der Oberbürgermeister
_________________________________________________________________________________________________


                                                           Beteiligung der Behörden


Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 06.09.2017 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
beteiligt. Die eingegangenen Stellungnahmen zum Vorentwurf wurden ausgewertet und in die Planung eingearbeitet.


Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 01.09.2018 gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB beteiligt und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB von der öffentlichen Auslegung benachrichtigt. Auf der Grundlage des 
§ 4 Abs. 2 BauGB setzte die Stadt den Behörden, Nachbargemeinden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange für 
die Abgabe ihrer Stellungnahme eine Frist.


Köthen (Anhalt), den .....................
                                                                                                                            .........................................
                                                                                                                              Der Oberbürgermeister
__________________________________________________________________________________________________


Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB)


ÜBERSICHTSKARTE Maßstab 1 : 25 000


Kartengrundlage:


"Top. Karte M 1: 10 000© GeoBasis-DE/LVermGeo LSA, 2014
 / A18-311-2010-7"


Flächen für die Landwirtschaft


Bahnanlagen (§ 5 Abs. 4 BauGB)


(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO)


(§ 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB)


B Ü R O   F Ü R   R A U M P L A N U N G
DIPLOMINGENIEUR HEINRICH PERK


Raumordnung     Bauleitplanung     Städtebau
Dorferneuerung       Landschaftsplanung


Bärteichpromenade 31
06366 Köthen (Anhalt)


Telefon: 03496/ 40 37 -0
Telefax: 03496/ 40 37 20


                                                                                 Inkrafttreten


Die Genehmigung der 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen (Anhalt) ist gemäß § 6 Abs. 5 BauGB 
am .................... ortsüblich bekannt gemacht worden. Auf die Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vor-
schriften gemäß § 215 Abs. 1 BauGB wurde dabei hingewiesen. Die 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Köthen (Anhalt) ist damit am .................... wirksam geworden.


Köthen (Anhalt), den .....................
                                                                                                                                       .........................................
                                                                                                                                          Der Oberbürgermeister
___________________________________________________________________________________________________


   Planerhaltung 


Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes sind beachtliche Verlet-
zungen der nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB nicht geltend gemacht worden.


Köthen (Anhalt), den .....................
                                                                                                                                       .........................................
                                                                                                                                          Der Oberbürgermeister
_______________________________________________________________________________________________


                                                                                      Planverfasser 
                                     Die 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes wurde ausgearbeitet von dem


Köthen (Anhalt), den ...........................
                                                                                                                                          .........................................
                                                                                                                                                     Planverfasser
_____________________________________________________________________________________________________


  exemplar −


Bereiche mit Bodenfunden aus ur- und frühgeschichtlicher Zeit


Hinweise und Kennzeichnungen


Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen (Anhalt)
Beschlussvorlage zum Feststellungsbeschluss der 4. Ergänzung des


ANLAGE 1


Maßstab  1 : 5 000





Anlage zur Sitzungsvorlage
ANLAGE1PlanzeichnungFeststellungsex4ErgFNP.pdf
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B Ü R O   F Ü R   R A U M P L A N U N G
DIPLOMINGENIEUR HEINRICH PERK


Raumordnung     Bauleitplanung     Städtebau
Dorferneuerung       Landschaftsplanung


Stand: 08.11.2018


Datei: 4. Ergänzung_Feststellungsex.


unmaßstäblich


Stadt Köthen (Anhalt)


4. Ergänzung des Flächennutzungs-


planes der Stadt Köthen (Anhalt) − Feststellungs−


                                                                          Öffentliche Auslegung


Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat in seiner Sitzung am ........................ dem Entwurf der 4. Ergänzung des Flächen-
nutzungsplanes und der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ....................... im Amtsblatt der Stadt Köthen  (Anhalt) nach
§ 3 Abs. 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Der Entwurf der 04. Ergänzung des Flächennutzungsplanes und die Begründung haben vom ...................... bis .................... 
in der Stadtverwaltung Köthen (Anhalt), Planungsabteilung, Wallstr. 1-5 während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht 
öffentlich ausgelegen.


Köthen (Anhalt), den .....................
                                                                                                                                       .........................................
                                                                                                                                          Der Oberbürgermeister
__________________________________________________________________________________________________


                                                                          Feststellungsbeschluss


Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat am .................... in öffentlicher Sitzung die eingegangenen Stellungnahmen 
und Anregungen geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.
Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat am ................... in öffentlicher Sitzung die 4. Ergänzung des Flächennutzungs-
planes und die Begründung (in der Fassung vom .................. ) beschlossen. 


Köthen (Anhalt), den .....................
                                                                                                                                      .........................................
                                                                                                                                         Der Oberbürgermeister
__________________________________________________________________________________________________


                                                                               Genehmigung


Die 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen (Anhalt) ist mit Verfügung (Az.: .............................. ) 
unter Auflagen/ mit Maßgaben/ mit Ausnahme der durch ......................... kenntlich gemachten Teile gemäß § 6 BauGB 
genehmigt.


Bitterfeld-Wolfen, den .....................
                                                                                                                                   ..............................................
                                                                                                                                      Landkreis Anhalt-Bitterfeld
__________________________________________________________________________________________________


                                                                        Ausfertigungsvermerk


Die 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen (Anhalt) wird hiermit ausgefertigt.


Köthen (Anhalt), den .....................
                                                                                                                                      .........................................
                                                                                                                                         Der Oberbürgermeister
__________________________________________________________________________________________________


Kartengrundlage:


"Top. Karte M 1: 10 000© GeoBasis-DE/LVermGeo LSA, 2014
 / A18-311-2010-7"


PLANZEICHENERKLÄRUNG
Gewerbliche Bauflächen


Grenze des räumlichen Geltungsbereiches


G


    P r ä a m b e l


Auf Grund des § 1 Abs. 3  des Baugesetzbuches (BauGB) i.d.F der Bekanntmachung  vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634) hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) diese 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen 
(Anhalt), bestehend aus der Planzeichnung und der Begründung mit Umweltbericht, beschlossen.  


Köthen (Anhalt), den .....................
                                                                                                                                       .........................................
                                                                                                                                          Der Oberbürgermeister
_________________________________________________________________________________________________


                                                                V e r f a h r e n s v e r m e r k e


Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat am 27.04.2017 in öffentlicher Sitzung die Aufstellung der 4. Ergänzung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen (Anhalt) beschlossen.


Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 26.05.2017 im Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) Nr. 5  orts-
üblich bekannt gemacht worden.


Köthen (Anhalt), den .....................
                                                                                                                                       .........................................
                                                                                                                                          Der Oberbürgermeister
_________________________________________________________________________________________________


                                                                     Frühzeitige Bürgerbeteiligung


Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am 06.06.2017 in Form einer Informations-
veranstaltung durchgeführt.
Außerdem wurde den Bürgern vom 06.06.2017 bis 20.06.2017 Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.


Köthen (Anhalt), den .....................
                                                                                                                                       .........................................
                                                                                                                                          Der Oberbürgermeister
_________________________________________________________________________________________________


                                                           Beteiligung der Behörden


Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 06.09.2017 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
beteiligt. Die eingegangenen Stellungnahmen zum Vorentwurf wurden ausgewertet und in die Planung eingearbeitet.


Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 01.09.2018 gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB beteiligt und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB von der öffentlichen Auslegung benachrichtigt. Auf der Grundlage des 
§ 4 Abs. 2 BauGB setzte die Stadt den Behörden, Nachbargemeinden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange für 
die Abgabe ihrer Stellungnahme eine Frist.


Köthen (Anhalt), den .....................
                                                                                                                            .........................................
                                                                                                                              Der Oberbürgermeister
__________________________________________________________________________________________________


Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB)


ÜBERSICHTSKARTE Maßstab 1 : 25 000


Kartengrundlage:


"Top. Karte M 1: 10 000© GeoBasis-DE/LVermGeo LSA, 2014
 / A18-311-2010-7"


Flächen für die Landwirtschaft


Bahnanlagen (§ 5 Abs. 4 BauGB)


(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO)


(§ 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB)


B Ü R O   F Ü R   R A U M P L A N U N G
DIPLOMINGENIEUR HEINRICH PERK


Raumordnung     Bauleitplanung     Städtebau
Dorferneuerung       Landschaftsplanung


Bärteichpromenade 31
06366 Köthen (Anhalt)


Telefon: 03496/ 40 37 -0
Telefax: 03496/ 40 37 20


                                                                                 Inkrafttreten


Die Genehmigung der 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen (Anhalt) ist gemäß § 6 Abs. 5 BauGB 
am .................... ortsüblich bekannt gemacht worden. Auf die Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vor-
schriften gemäß § 215 Abs. 1 BauGB wurde dabei hingewiesen. Die 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Köthen (Anhalt) ist damit am .................... wirksam geworden.


Köthen (Anhalt), den .....................
                                                                                                                                       .........................................
                                                                                                                                          Der Oberbürgermeister
___________________________________________________________________________________________________


   Planerhaltung 


Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes sind beachtliche Verlet-
zungen der nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB nicht geltend gemacht worden.


Köthen (Anhalt), den .....................
                                                                                                                                       .........................................
                                                                                                                                          Der Oberbürgermeister
_______________________________________________________________________________________________


                                                                                      Planverfasser 
                                     Die 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes wurde ausgearbeitet von dem


Köthen (Anhalt), den ...........................
                                                                                                                                          .........................................
                                                                                                                                                     Planverfasser
_____________________________________________________________________________________________________


  exemplar −


Bereiche mit Bodenfunden aus ur- und frühgeschichtlicher Zeit


Hinweise und Kennzeichnungen


Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen (Anhalt)
Beschlussvorlage zum Feststellungsbeschluss der 4. Ergänzung des


ANLAGE 1





Anlage zur Sitzungsvorlage
ANLAGE1PlanzeichnungunmaßstaeblichFeststellungsex4_ErgFNP.pdf
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1. Vorbemerkungen und Geltungsbereich 


1.1 Vorbemerkungen 


Der Aufstellungsbeschluss zur Einleitung der 35. ÄNDERUNG DES 


FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER STADT KÖTHEN (ANHALT) wurde durch den Stadtrat der 


Stadt Köthen (Anhalt) am 22.05.2014 gefasst und im Amtsblatt der Stadt Köthen (An-


halt) am 30.05.2014 ortsüblich bekannt gemacht. 


Dieser Beschluss basierte auf den Ergebnissen der STÄDTEBAULICHEN PLANUNG FÜR 


LOGISTIK, GEWERBE UND INDUSTRIE DER STADT KÖTHEN (ANHALT) - 


STANDORTALTERNATIVEN-PRÜFUNG, welche ebenfalls am 22.05.2014 beschlossen wur-


de. In dieser städtebaulichen Planung wurden insgesamt sechs Standorte entlang der 


B 6n innerhalb des Stadtgebietes von Köthen sowie ein Standort in der angrenzenden 


Gemarkung Großbadegast (Stadt Südliches Anhalt) hinsichtlich ihrer Eignung zur 


Ausweisung eines neuen Standortes für Logistik, Gewerbe und Industrie geprüft. In-


nerhalb der Gemarkung Köthen wurde als Vorzugsstandort die Fläche Nr. 3a ermittelt. 


Die mit der Nr. 6 bezeichnete Fläche in der Gemarkung Großbadegast wurde aufgrund 


ihrer Lage außerhalb des Stadtgebietes von Köthen (Anhalt) zu diesem Zeitpunkt als 


nicht umsetzbar verworfen. (Anlage 2) 


In den anschließenden Verfahrensschritten nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BAUGB gin-


gen von verschiedenen Behörden zur dargestellten Fläche Nr. 3a gemäß o. g. Standor-


talternativenprüfung negative Stellungnahmen ein, so dass die Umsetzung der Planung 


nicht realistisch erschien. Auf der Grundlage mehrerer Beratungen unter Beteiligung 


der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, des Landrates 


Anhalt-Bitterfeld, des Oberbürgermeisters der Stadt Köthen (Anhalt), des Bürgermeis-


ters der Stadt Südliches Anhalt und Vertretern der beiden Stadtverwaltungen haben 


sich die Städte Köthen (Anhalt) und Südliches Anhalt daraufhin für die Entwicklung der 


Fläche Nr. 6 als neuen Gewerbestandort entschieden. Die Fläche wurde im Rahmen 


einer Gebietsänderungsvereinbarung (Flächentausch) zwischen der Stadt Köthen (An-


halt) und der Stadt Südliches Anhalt in die Gemarkung von Köthen übernommen.  


Im Rahmen der Neuaufstellung des Regionalen Entwicklungsplanes für die Planungs-


region Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg wurde diese Fläche als „Landesbedeutsamer In-


dustrie- und Gewerbestandort“ dargestellt.  


Zur Durchführung der Bauleitplanung auf der Fläche der Stadt Südliches Anhalt (Ge-


markung Großbadegast) wurden die Beschlüsse der Stadträte der Stadt Südliches 


Anhalt und der Stadt Köthen (Anhalt) zur Zweckvereinbarung am 02.12.2015 und am 


10.12.2015 gefasst (genehmigt am 10.02.2016 durch die Kommunalaufsicht, rechts-


wirksam seit 10.03.2016). 


Parallel dazu wurde auf der Grundlage der vorhergehenden Beschlüsse der Stadträte 


der Stadt Köthen (Anhalt) und der Stadt Südliches Anhalt zum Flächentausch die Ge-
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bietsänderungsvereinbarung auf den Weg gebracht. Die Gebietsänderungsvereinba-


rung ist abgeschlossen. Seit der Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Anhalt-


Bitterfeld am 24.02.2018 ist diese rechtswirksam. 


Bei der vorliegenden Planung handelt es sich nicht mehr um eine Änderung des beste-


henden Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen (Anhalt), wie es bei der Fläche Nr. 


3a der Fall gewesen wäre. Da ein neues Gebiet zur Köthener Gemeindefläche hinzu-


kommt, das bislang nicht im Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes der Stadt 


Köthen (Anhalt) liegt, muss die Planung in 4. ERGÄNZUNG DES FLÄCHEN-


NUTZUNGSPLANES DER STADT KÖTHEN (ANHALT) umbenannt werden. 


Aus formellen Gründen wurde hinsichtlich des Verfahrensablaufes und zum 


Zwecke der besseren Überschaubarkeit des Verfahrens vom Stadtrat der Stadt 


Köthen (Anhalt) am 27.04.2017 die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses zur 


35. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES und die Aufstellung der  


4. ERGÄNZUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER STADT KÖTHEN (ANHALT) be-


schlossen. 


 


2.1 Geltungsbereich 


Der Geltungsbereich der 4. ERGÄNZUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER STADT  


KÖTHEN (ANHALT) erstreckt sich in südöstlicher Ortsrandlage beiderseits der Bahntras-


se Köthen-Halle. Im Norden wird es durch die B 6n und Osten durch die B 183 be-


grenzt. 


Im Süden verläuft der Geltungsbereich in Form einer gedachten gradlinigen Verlänge-


rung der von Großbadegast auf die B 183 treffenden ‚Hauptstraße' in Richtung Süd-


westen. Diese südliche Abgrenzung - wie auch die östliche Abgrenzung der Ergän-


zungsfläche – markiert die neu gebildete Gemarkungsgrenze zwischen der Stadt Süd-


lichen Anhalt und der Stadt Köthen (Anhalt). 


Im Nordosten nahe der Auffahrt auf die B 6n und direkt an der B 183 befindet sich das 


bebaute Grundstück der Straßenmeisterei. Im Westen entlang der Bahnlinie zieht sich 


von Norden Richtung Süden auf etwa halber Länge ein Gehölzstreifen. Der überwie-


gende Teil der der Fläche des Geltungsbereiches der 4. Ergänzung wird zurzeit land-


wirtschaftlich genutzt. 


Der nachfolgenden Abbildung ist die genaue Lage und Flächenabgrenzung des Plan-


gebietes zu entnehmen. 
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Abb. 1: Geltungsbereich der 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen (Anhalt)  


– unmaßstäblich  


 


 


2. Planungserfordernis 


2.1 Anlass der Planung 


Mit der 4. ERGÄNZUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES soll das Planvorhaben zur späte-


ren bauplanungsrechtlichen Entwicklung einer verkehrsgünstig gelegenen Fläche für 


die Ansiedlung von großflächigem Gewerbe,  Industrie und Logistik vorbereitet werden. 


Der Standort weist aufgrund der Lage südlich der neu gebauten Ortsumfahrung 


Köthen-Ost (B 6n) eine hohe Lagegunst auf. Über die östlich des Gebietes verlaufende 


B 183 erfolgt über Zu- und Abfahrten die direkte Anbindung an die B 6n nordöstlich des 


Plangebietes. Über die B 6n ist die BAB 14 im Westen und - nach Fertigstellung des 


Abschnittes bis zur BAB 9 – ist auch diese Autobahn schnell erreichbar.  


Mit der Realisierung dieser Straßenbaumaßnahme B 6n ergibt sich für die Stadt  


Köthen (Anhalt) somit eine wesentliche Veränderung und deutliche Verbesserung der 


Verkehrsinfrastruktur. Deshalb ist die Fertigstellung der B 6n insbesondere zur BAB 9 


für die Bedeutung der Stadt Köthen (Anhalt) als Gewerbe- und Industriestandort von 


höchster Bedeutung.  


�


„Top. Karte M 1 : 10 000© GeoBasis-
DE/LVermGeo LSA, 2014/ A 18-311-2010-7“ 
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Im Zusammenhang mit dem Bau der B 6n wurde im Vorfeld von der Regionalen Pla-


nungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg eine Studie - STRATEGIE ZUR 


OPTIMIERUNG DER REGIONALEN WIRTSCHAFTS-EFFEKTE INFOLGE DER VERBESSERUNG 


DER ÜBERREGIONALEN VERKEHRSANBINDUNG IN ANHALT-BITTERFELD-WITTENBERG - be-


auftragt. Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH (IW Consult GmbH) 


bewertet die wirtschaftlichen Chancen der Region, insbesondere der Stadt Köthen 


(Anhalt), durch die Verbesserung der Verkehrsanbindung an das Autobahnnetz als 


sehr positiv. Die Studie legt u.a. dar: 


S. 128: Vom Bau der B6n wird insbesondere der Standort Köthen profitieren. Die ver-


besserte verkehrsinfrastrukturelle Anbindung an den überregionalen Straßenverkehr 


(zur BAB 14 und BAB 9) wertet die bestehenden Flächen, insbesondere das Gewerbe-


gebiet Köthen-West und das Gewerbe- und Industriegebiet Köthen-Ost, deutlich auf. 


Dies führt bei der Standortbewertung zu einer völligen Neubewertung der Erreichbar-


keitskennziffern, was zu einer höheren Attraktivität des Standortes führt. In diesem 


Zusammenhang ist eine mögliche Erweiterung des Gewerbegebietes Köthen-West zu 


prüfen, um einer möglichen Nachfrage an diesem Standort begegnen zu können. 


S. 129: …Die übrigen Flächen, wozu auch der Standort Köthen nach Fertigstellung der 


B6n zählt, dürften insbesondere für Unternehmen mit hohen Anforderungen an eine 


gute verkehrstechnische Erschließung attraktiv sein. Hierzu zählt hauptsächlich der 


Logistikbereich, der in dieser Studie gesondert betrachtet und herausgehoben wurde. 


…  


S. 109: … Vor allem der Raum Köthen wird voraussichtlich als Logistikstandort attrakti-


ver werden. Dafür spricht neben der direkten Anbindung an die neue Bundesstraße 


auch die Lage als Bahnknotenpunkt mit direkter Anbindung an den nächstgelegenen 


Binnenhafen (Aken (Elbe)). Dieser Aspekt wird zukünftig in Anbetracht der zunehmen-


den Verlagerung des Verkehrs von der Straße hin zur Schiene und im Güterverkehr 


auch zur Schifffahrt an Bedeutung gewinnen. Daneben ist auch eine gute Anbindung 


an den Interkontinentalflughafen Halle/Leipzig über die BAB 14 bzw. die BAB 9 gege-


ben. Köthen hat somit langfristig das Potenzial, sich zum logistischen Knotenpunkt in 


der Region zu entwickeln, da es Straßen-, Schienen-, Wasser- und Luftverkehrsnetze 


miteinander verknüpfen kann… . 


Das Ergebnis der Studie bestätigt die Annahmen der Stadt Köthen (Anhalt), dass die 


Gewerbeflächen im Umfeld der B 6n zunehmend an wirtschaftlicher Bedeutung gewin-


nen werden. Allerdings ist festzustellen, dass nahezu alle bisher vorhandenen Gewer-


be- und Industriegebiete in Köthen (Anhalt) Beschränkungen hinsichtlich der Nutzbar-


keit aufweisen, insbesondere der Lärmschutz ist ein limitierender Faktor für die Ansied-


lung von Unternehmen.  


Aufgrund dieser Studie wurde nachfolgend 2014 eine städtebauliche Planung als 


Grundlage für die Neuausweisung eines Standortes für Gewerbe, Industrie und Logis-
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tik für das Stadtgebiet - Standortalternativenprüfung durch die Stadt Köthen (Anhalt) in 


Auftrag gegeben.  


Im Ergebnis dieser Studie - STÄDTEBAULICHE PLANUNG FÜR LOGISTIK, GEWERBE UND 


INDUSTRIE DER STADT KÖTHEN (ANHALT) - STANDORTALTERNATIVENPRÜFUNG - wurde die 
Fläche Nr. 6, die sich seinerzeit außerhalb der Gemarkung von Köthen (Anhalt) be-
fand, als bestmöglicher Standort für die Ansiedlung von Gewerbe von insgesamt 7 
überprüften Flächen ermittelt. Die Fläche weist in den Kriterienblöcken ‘Flächeneigen-
schaften‘ (ausreichende Flächengröße), ‘Städtebaulicher Kontext‘ (Fortführung der 
vorhandenen Gewerbeachse „Industrie- und Gewerbegebiet Köthen-Ost“ östlich der 
Bahnlinie, nördlich der B 6n) und ‘Standortfaktor / Lagegunst‘ (unmittelbare Lage an 
der Auf-/ Abfahrt von der B 183 auf die B 6n sowie vorhandene Gleisanbindung) die 
günstigste Einstufung auf. 


Ein weiterer positiver Aspekt, der für die Fläche spricht, ist, dass Nutzungskonflikte 


(keine schutzbedürftigen Nutzungen auf der Fläche vorhanden, uneingeschränkte Nut-


zung möglich) so gut wie nicht vorhanden sind. Des Weiteren ist die Einhaltung ausrei-


chend großer Pufferzonen gegenüber benachbarten, schutzwürdigen Nutzungen ge-


währleistet. So wird ein Abstand von 500 m zum Siedlungsraum (im Zusammenhang 


bebaute Ortsteile gemäß § 34 BAUGB) sowie zu Wohngebieten gemäß §§ 3 und 4 


BAUNVO ohne Probleme eingehalten. Eine Ausnahme stellt die Kleingartenanlage im 


Südosten der Fläche nördlich der ‚Hauptstraße‘ nach Großbadegast dar. Hier wären 


bei einer späteren Gesamtnutzung der Fläche für Gewerbe u. U. eine entsprechende 


Pufferzone bzw. sonstige immissionsschutzrechtliche Maßnahmen vorzuhalten. Derar-


tige Festsetzungen können im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung getroffen 


werden. 


Die o. g Abstände gehen über die empfohlenen Abstände gemäß Abstandsliste zum 


Runderlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-


braucherschutz vom 25.08.2015 – ABSTÄNDE ZWISCHEN INDUSTRIE- ODER 


GEWERBEGEBIETEN UND WOHNGEBIETEN IM RAHMEN DER BAULEITPLANUNG UND 


SONSTIGE FÜR DEN IMMISSIONSSCHUTZ BEDEUTSAME ABSTÄNDE (ABSTANDSERLASS) hin-


aus. Es wird somit Wert darauf gelegt, dass die spätere Entwicklung der Fläche unein-


geschränkt und konfliktfrei realisierbar ist, auch wenn zu einem späteren Zeitpunkt eine 


Erweiterung des Standortes bzw. eine lärmintensive Nutzung erfolgen sollte. 


Die weiteren Aussagen (landschaftsökologische Bewertung) zur Fläche Nr. 6 in der 


Standortalternativenprüfung können im Rahmen der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 


und § 2 a BAUGB herangezogen werden. Näheres siehe hierzu in der Begründung Teil 


II - Umweltbericht. 


Die Teilfläche westlich der Bahnstrecke und die Bahnstrecke selbst werden in der 


Planzeichnung der 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes als Fläche für die Land-


wirtschaft und Bahnanlage dargestellt. Die Darstellung dieser Teilfläche ist erforderlich, 
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da sie ebenfalls mit der Stadt Südliches Anhalt getauscht wurde und demzufolge in den 


Flächennutzungsplan der Stadt Köthen (Anhalt) aufzunehmen ist. 


Die Ergänzung des Flächennutzungsplanes ist somit im vorgesehenen Umfang und 


zum jetzigen Zeitpunkt aus Sicht der Stadt Köthen (Anhalt) erforderlich, um das im Zu-


ge des Baus der B 6n stark verbesserte wirtschaftliche Entwicklungspotential zu nut-


zen, Flächen im Umfeld der B 6n für die Ansiedlung von Logistikunternehmen attraktiv 


zu machen und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Die vorliegende Ergänzung des Flä-


chennutzungsplanes als vorbereitende Bauleitplanung schafft hierfür die bauplanungs-


rechtlichen Voraussetzungen. 


 


2.2 Ziele der Planung 


Ziel der Planung ist es, die städtebaulichen Überlegungen der Stadt Köthen (Anhalt) 


zur planungsrechtlichen Absicherung eines künftigen Logistik-Industrie-Gewerbe-


standortes an der B 6n vorzubereiten. Die Bauleiplanung soll entsprechend § 1 Abs. 5 


BAUGB eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleisten. Im Rahmen der 


Planung sind die privaten und öffentlichen Belange gemäß § 1 Abs. 7 BAUGB gegenei-


nander und untereinander abzuwiegen. Insbesondere sind bei der vorliegenden Pla-


nung folgende Belange zu berücksichtigen: 


' die Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, die die wirt-
schaftlichen und umweltschützenden Anforderungen miteinander in Einklang 
bringt, eine menschenwürdige Umwelt sichert und die natürlichen Lebensgrund-
lagen schützt und entwickelt, 


' die Ansiedlung von Logistikunternehmen bzw. anderer störender Industrie- und 
Gewerbetriebe, die ansonsten in den schon vorhandenen Industrie- und Ge-
werbegebieten nicht angesiedelt werden können, in ausreichender Entfernung 
von schutzwürdigen Nutzungen und damit die Verhinderung von Belastungen, 


' die städtebaulich sinnvolle Einordnung des Planungsgebietes in das Nutzungs-
gefüge der Stadt, insbesondere zu schon vorhandenen Industrie- und Gewer-
begebieten, 


' die gute Anbindung an übergeordnete Verkehrstrassen und die Vermeidung ei-
ner innerstädtischen Belastung durch zusätzliche Verkehrsströme, 


' die Schaffung der Rechtsgrundlagen für die zukünftige Nutzung des Plangebie-
tes und Realisierung der planungs- und bauplanungsrechtlichen Voraussetzun-
gen durch die Ausweisung eines Gebietes für die Ansiedlung von Logistik, In-
dustrie und Gewerbe,  


' die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, insbesondere die Minimierung des Versiegelungsgrades 
und der baulichen Verdichtung, die Anlage von Kompensationsflächen für 
Pflanzen und Tiere der offenen Feldflur sowie Vorhaltung von Sichtschutzmaß-


nahmen�*&�����+��&��*&��,�������(����,��-%���(�.�/�
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' die Aufnahme der gesamten Tauschfläche in den Flächennutzungsplan der 
Stadt Köthen (Anhalt). 


Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 und 1 a BAUGB wurde eine 


Umweltprüfung durchgeführt, in der die erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und 


im Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 


 


2.3. Flächenbedarf 


Im FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT KÖTHEN (ANHALT) ist der überwiegende Gel-


tungsbereich des Plangebietes bisher nicht enthalten. Lediglich der äußere nordwestli-


che Bereich ist als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Im rechtswirksamen 


FLÄCHEN-NUTZUNGSPLAN DER GEMEINDE GROßBADEGAST (jetzt Ortschaft der Stadt Süd-


liches Anhalt) wird das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt (vgl. 


Anlage 1).  


Die nachfolgende Tabelle stellt die geplanten Darstellungen der 4. ERGÄNZUNG DES 


FLÄCHENNUTZUNGSPLANES den derzeitigen Darstellungen in den Flächennutzungsplä-


nen der Stadt Köthen (Anhalt) sowie der Stadt Südliches Anhalt (OT Großbadegast) 


gegenüber. 


Darstellungen 4. Ergänzung des 
Flächennutzungsplanes  


in ha 


Flächennutzungspläne  
Köthen/ Großbadegast 


in ha 


Gewerbliche Baufläche  80,99 - 


Bahnanlagen 1,60 1,60 


Grünflächen 13,64 - 


Fläche für die Landwirtschaft 46,90 141,53 


Gesamtfläche in ha 143,13 143,13 


 


Die Flächengröße der dargestellten gewerblichen Baufläche orientiert sind an der Dar-


stellung ‚Landesbedeutsame Industrie- und Gewerbestandorte‘ gemäß REGIONALER 


ENTWICKLUNGSPLAN FÜR DIE PLANUNGSREGION ANHALT-BITTERFELD-WITTENBERG, 


GEÄNDERTER 2. ENTWURF (2018). Dieser Standort dient der Vorhaltung für Gewerbean-


siedlungen mit einem großen zusammenhängenden Flächenbedarf, der ansonsten 


nicht im Stadtgebiet von Köthen (Anhalt) gedeckt werden kann. Er wird für Logistik und 


Einzelvorhaben vorgehalten, die flächenintensiv sind bzw. große zusammenhängende 


Fläche benötigen. Für herkömmliche Gewerbeansiedlungen haben die vorhandenen 


Gewerbegebiete im Stadtgebiet weiterhin Priorität.  
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Die Entwicklung dieses Standortes wird schrittweise und erst mit konkreten und ver-


bindlichen Ansiedlungsanfragen erfolgen und ist somit nachfrage- bzw. bedarfsorien-


tiert. Die Darstellung im Flächennutzungsplan erfolgt vor dem Hintergrund, dass 


schnell auf konkrete Ansiedlungswünsche reagiert werden kann. Erst wenn eine An-


siedlung feststeht, erfolgt die Umsetzung mittels eines Bebauungsplanes (ggf. vorha-


benbezogener Bebauungsplan).  


Diese Vorgehensweise entspricht dem Grundsatz des sparsamen und schonenden 


Umgangs mit Grund und Boden gemäß 1a Abs. 2 BAUGB.  


Die städtebauliche Begründung für die Darstellung als gewerbliche Baufläche ist dem 


Kap. 5 ’Städtebauliches Leitbild/ Standortdiskussion’ zu entnehmen, auf das an dieser 


Stelle verwiesen wird. 


 


 


3. Planungsrechtliche Vorgaben 


3.1 Übergeordnete Planungen 


Die Ergänzung des Flächennutzungsplanes zur planerischen Vorbereitung einer ge-


werblichen Baufläche muss gem. § 4 Abs. 1 RAUMORDNUNGSGESETZ (ROG) die Ziele 


der Raumordnung beachten und die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der 


Raumordnung gem. § 4 Abs. 1 ROG berücksichtigen. 


Die vorliegende Planung ist auf Grund ihrer räumlichen Ausdehnung raumbedeutsam 


im Sinne von raumbeanspruchend und raumbeeinflussend. 


Der LANDESENTWICKLUNGSPLAN 2010 DES LANDES SACHSEN-ANHALT (LEP LSA) ge-


mäß der durch die Landesregierung beschlossenen Verordnung vom 16.02.2011 (gül-


tig ab 12.03.2011) enthält die landesbedeutsamen Ziele und Grundsätze der Raum-


ordnung, die der Entwicklung, Ordnung und Sicherung der nachhaltigen Raumentwick-


lung des Landes Sachsen-Anhalt zugrunde zu legen sind.  


Für das Plangebiet gelten folgende, im LEP LSA festgelegte Ziele (Z), Grundsätze (G) 


und Erfordernisse der Raumordnung: 


• Köthen (Anhalt) wurde im LEP, Z37 die Funktion eines Mittelzentrums zugewie-
sen. Mittelzentren in Sachsen-Anhalt stellen unter dem Gesichtspunkt rückläu-
figer Einwohnerentwicklung und der sich ändernden Altersstruktur im Land das 
Rückgrat für die Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge für die Bevölke-
rung in allen Landesteilen dar. 


• Im LEP 2010, Z58 ist festgelegt, dass der Standort „Köthen“ Vorrangstandort 
für landesbedeutsame Industrie- und Gewerbefläche ist. Im Grundsatz G48 
wird ergänzend ausgeführt, dass Vorrangstandorte für Industrie und Gewerbe 
räumlich gesichert werden, um infrastrukturell gut erschlossene Standorte für 
Industrieansiedlungen vorzuhalten. Diese sind verkehrsgünstig gelegen. Hier 
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sollen gezielt Unternehmen angesiedelt werden, die insbesondere auf Ver-
kehrsgunst angewiesen sind. Im Grundsatz G50 wird ergänzend festgehalten, 
dass die Regionalplanung regional bedeutsame Standorte für Industrie- und 
Gewerbe im Regionalen Entwicklungsplan festlegen kann. 


• Im LEP 2010, Z56 ist festgelegt, dass die Neuerschließung und Erweiterung 
von Industrie- und Gewerbeflächen insbesondere an Zentralen Orten, Vorrang-
standorten, in Verdichtungs- und Wachstumsräumen sowie an strategisch und 
logistisch wichtigen Entwicklungsstandorten sicherzustellen ist. In der Begrün-
dung hierzu wird aufgeführt, dass Investoren vermehrt erwarten, dass neben 
betriebsnotwendigen Flächen zugleich unmittelbar angrenzende Optionsflächen 
zur Erweiterung bestehen. Dies kann zu Flächen über 30ha führen. An den 
strategisch und logistisch wichtigen Entwicklungsstandorten sind somit großflä-
chige Gewerbe- bzw. Industriegebiete neu auszuweisen. Ergänzend wird in 
Grundsatz G47 ausgeführt, dass die Entwicklung attraktiver Standortbedingun-
gen dazu führen soll, dass Arbeitsplätze sowie Aus- und Weiterbildungsplätze 
durch die Ansiedlung neuer und Erweiterung bestehender Betriebe gesichert 
und geschaffen werden. 


• Die am Ostrand des Geltungsbereiches der 4. Ergänzung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Köthen (Anhalt) verlaufende Bundesstraße B 183 Rich-
tung Bitterfeld ist im LEP 2010 als Hauptverkehrsstraße mit Landesbedeutung 
dargestellt. 


• Die mittig des Geltungsbereiches verlaufende Bahnstrecke „Magdeburg-Leipzig 
Messe Süd“ ist im LEP 2010 als überregionale Schienenverbindung dargestellt. 


• Die am Nordrand der Fläche verlaufende, größtenteils realisierte, Richtung Os-
ten noch in Bau befindliche B 6n ist im LEP 2010 unter Z79 als geplante über-
regional bedeutsame Hauptverkehrsstraße „Verlängerung der B 6n von der A 
14 zur A 9 und über Sachsen-Anhalt hinaus“ als überregionale Verkehrsachse 
in Richtung Osten dargestellt (Autobahn bzw. autobahnähnliche Fernstraße). 


• Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines Vorbehaltsgebietes für die Landwirt-
schaft. 


Basierend auf der Festsetzung von Köthen (Anhalt) als Vorrangstandort für landesbe-


deutsame Industrie- und Gewerbeflächen, der stark verbesserten verkehrsinfrastruktu-


rellen Anbindung an den überregionalen Straßenverkehr (zur BAB 14 und BAB 9) mit 


Fertigstellung der B 6n sowie die direkt hindurchführende Bahnlinie und die direkt an-


grenzende B 183 im Osten genießt der Geltungsbereich der 4. ERGÄNZUNG DES 


FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER STADT KÖTHEN (ANHALT) höchste Lagegunst und somit 


Priorität bei der Ausweisung als gewerbliche Baufläche. Aufgrund dieser Lagegunst ist 


die Fläche besonders geeignet für große Logistikunternehmen. Die Zielsetzung Z60 


„Erweiterung vor Neuerschließung“ wirkt sich hier nicht einschränkend aus, da die noch 


vorhandenen Erweiterungspotentiale in den bestehenden Industrie- und Gewerbege-


bieten für flächenintensive Ansiedlungen zu klein sind und über eine schlechtere Ver-


kehrsanbindung verfügen. Der Standort des Geltungsbereiches der 4. ERGÄNZUNG DES 
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FLÄCHENNUTZUNGSPLANES ist nicht nur für produzierendes Gewerbe gedacht, sondern 


soll vor allem für die Ansiedlung von Logistikunternehmen und von sonstigen großflä-


chigen Industrie-Gewerbebetrieben entwickelt werden. 


Die Vorrangstandorte für landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflächen werden 


räumlich gesichert, um infrastrukturell gut erschlossene Standorte für Industrieansied-


lungen vorzuhalten. Für die mit einer erheblichen Flächeninanspruchnahme verbunde-


nen Errichtung von Photovoltaikfreiflächenanlagen sollen diese Standorte wegen ihrer 


besonderen Lagegunst unter dem Gesichtspunkt eines effektiven Flächenmanage-


ments nicht zur Verfügung stehen (aus Begründung zu LEP 2011, G 48). 


Die vorliegende Planung entspricht daher den Zielen der Landesplanung und berück-


sichtigt die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse bzw. steht diesen nicht entgegen. 


Nach § 2 Abs. 4 LANDESENTWICKLUNGSGESETZ (LENTWG) sind Landkreise und kreis-


freie Städte Träger der Regionalplanung. Ihnen obliegt die Aufstellung, Änderung, Er-


gänzung und Fortschreibung der Regionalen Entwicklungsplanes und von Regionalen 


Teilgebietsentwicklungsplänen. Köthen (Anhalt) ist der Planungsregion Anhalt-


Bitterfeld-Wittenberg zugeordnet.  


Der REGIONALE ENTWICKLUNGSPLAN FÜR DIE PLANUNGSREGION ANHALT-BITTERFELD-


WITTENBERG (REP A-B-W 2006) wurde durch die Regionalversammlung am 


07.10.2005 beschlossen, am 09.11.2005 durch die oberste Landesplanungsbehörde 


genehmigt und ist seit dem 24.12.2006 in Kraft.  


Der REP A-B-W befindet sich auf Grundlage der Beschlussfassung durch die Regio-


nalversammlung am 20.09.2013 derzeit in der Neuaufstellung und trägt den Titel „REP 


A-B-W MIT DEN PLANINHALTEN „RAUMSTRUKTUR, STANDORTPOTENZIALE, TECHNISCHE 


INFRASTRUKTUR UND FREIRAUMSTRUKTUR“. Es existiert eine Beschlussfassung vom 


14.09.2018 (REP A-B-W - BESCHLUSSFASSUNG 2018). 


Der REP 2006, der REP - BESCHLUSSFASSUNG 2018 trifft bezüglich des Plangebietes 


folgende Aussagen. 


• Im REP A-B-W 2006 ist Köthen (Anhalt) als landesbedeutsamer Schwerpunkt-


standort für Industrie und Gewerbe dargestellt (REP A-B-W 2006 5.4.1.2 Z). Im 


REP A-B-W – BESCHLUSSFASSUNG 2018 wird Köthen als Vorrangstandort für 


landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflächen (Industriegebiet Köthen-Ost) 


ausgewiesen (REP A-B-W 2018 4.3.1 Z1). Dieser ist entsprechend dem Bedarf 


weiterzuentwickeln. Beim Standort Köthen handelt es sich um das Bestandsge-


biet „Industriegebiet Köthen Ost“ sowie das geplante Gebiet „an der B 6n“ der 


Stadt Köthen (Anhalt). 
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• Der Plangebiet befindet sich wie auch die westlich, nördlich und südlich an-


grenzenden Flächen laut REP A-B-W 2006 innerhalb des Vorbehaltsgebietes 


Landwirtschaft Nr. 1 „Gebiet um Staßfurt-Köthen-Aschersleben“ (REP A-B-W 


2006 5.5.1.2 Z). 


Vorbehaltsgebiete ergänzen die Vorranggebiete um noch nicht endgültig abgewogene 


Zielsetzungen. In den ausgewiesenen Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft ist 


den Belangen der Landwirtschaft als wesentlicher Wirtschaftsfaktor, Nahrungsprodu-


zent und Erhalter der Kulturlandschaft bei der Abwägung mit entgegenstehenden Be-


langen ein erhöhtes Gewicht beizumessen (LEP-LSA Punkt. 3.5.2) 


• Der Teilbereich des Plangebietes der westlich der überregionalen Schienenver-


bindung gelegen ist, befindet sich gemäß REP A-B-W – BESCHLUSSFASSUNG 


2018 innerhalb des Vorranggebietes für die Landwirtschaft „II Gebiet um 


Köthen“ gemäß Z 17 Nr. II. 


• Der Teilbereich östliche der überregionalen Schienenverbindung wird als in 


Planung befindlicher landesbedeutsamer Industrie- und Gewerbestandort dar-


gestellt (REP A-B-W – BESCHLUSSFASSUNG 2018 4.3.3.3 G 5) und enthält keine 


Festsetzung mehr als Vobehaltsgebiet für die Landwirtschaft. Der Standort 


„Köthen (Anhalt) an der B 6n (Planung)“ soll überwiegend für Logistikansied-


lungen vorgehalten werden.  


Die Fläche dient der flächenhaften Konkretisierung des bereits vorhandenen 


Vorrangstandortes für landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflächen 


Köthen (Anhalt) und soll nur im Bedarfsfall entwickelt werden. Parzellierungen 


kleiner 10 ha sollen grundsätzlich ausgeschlossen werden, da in den bereits 


vorhandenen Industrie- und Gewerbestandorten zunächst noch freie Flächen 


zur Verfügung stehen und der Standort an der B 6n gezielt für Ansiedlungen mit 


mindestens 10 ha Flächenbedarf zur Verfügung gestellt werden soll. Ausnah-


men sind für Betriebe zulässig, die nach den Anforderungen des Immissions-


schutzes an anderer Stelle im Gemeindegebiet planungsrechtlich nicht zulässig 


sind bzw. die auf die Standorteigenschaften des Gebietes angewiesen sind. Die 


Erschließung des Plangebietes selbst erfolgt erst bei konkreter Investitions-/ 


Ansiedlungsabsicht.  


Gem. Z 3 REP A-B-W – Beschlussfassung 2018 sind innerhalb der Vorrang-


standorte für landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflächen die bauleitpla-


nerische Festsetzung von Bauflächen für Photovoltaikfreiflächenanlagen unzu-


lässig. Darüber hinaus ist im Falle der verbindlichen Bauleitplanung die Fest-


setzung der Gebietsart Gewerbe- bzw. Industriegebiet zulässig, wobei die Er-


richtung von raumbedeutsamen Photovoltaikfreiflächenanlagen als Gewerbebe-


triebe aller Art durch textliche Festsetzung auszuschließen ist.  
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• Die am Ostrand der Fläche verlaufende Bundesstraße B 183 Richtung Bitterfeld 


ist im REP 2006 als Hauptverkehrsstraße mit Landesbedeutung (REP A-B-W 


2006 5.8.2.3 Z), im REP A-B-W - BESCHLUSSFASSUNG 2018 als überregional 


bedeutsame Hauptverkehrsstraße dargestellt 


• Die den Änderungsbereich querende Bahnstrecke „Magdeburg Hbf - Leipzig 


Messe Süd“ ist im REP 2006 als Schienenverkehr mit Landesbedeutung und im 


REP A-B-W – BESCHLUSSFASSUNG 2018 als überregionale Schienenverbindung 


dargestellt. 


• Die am Nordrand der Fläche verlaufende, inzwischen größtenteils realisierte, 


Richtung Osten noch in Bau befindliche B 6n ist im REP A-B-W 2006 Bestand-


teil des „Neubaus einer leistungsfähigen Nordharzverbindung (B 6n) von der A7 


über Goslar zur A 14 bei Bernburg mit Verlängerung über Köthen zur A 9/B 184 


südlich von Dessau mit dem Ziel der Erschließung des gesamten Nordharz-


raumes [...] sowie der Verbindung der Wirtschafts- und Fremdverkehrsregion 


Harz mit West-/Norddeutschland und Mittel-/Ostdeutschland […]. Darüber hin-


aus ist die B 6n als überregionale Verkehrsachse nach Osteuropa in Richtung 


Polen vorzuhalten.“ (REP A-B-W 2006 5.8.2.2 Z Nr. 2b). Im REP A-B-W – 


BESCHLUSSFASSUNG 2018 wird zur B 6n folgendes festgeschrieben: “Folgende 


Neubauvorhaben des Bundesverkehrswegeplans sind insbesondere zu sichern: 


[...] Verlängerung der B 6n von der A 14 zur A 9 und über Sachsen-Anhalt hin-


aus als überregionale Verkehrsachse in Richtung Osten (ab A 9 noch keine ge-


plante Trassenführung)“ (REP A-B-W – BESCHLUSSFASSUNG 2018 4.3.3.2 Z 5). 


Die Darstellung der Trasse erfolgt als überregional bedeutsame Hauptver-


kehrsstraße. 


Im REP A-B-W Beschlussfassung 2018 befindet sich westlich des Plangebietes, in ca. 


4 km Entfernung, der „Sonderlandeplatz Köthen (Anhalt)“ (Ziel 11) und in ca. 4 km Ent-


fernung, im Norden/Nordosten, liegt das Vorbehaltsgebiet für den Aufbau eines ökolo-


gischen Verbundsystems „Ziethe“ (Grundsatz 6 Nr. 10). 


Die im Rahmen der Bearbeitung der 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes der 


Stadt Köthen (Anhalt) untersuchten externen Ausgleichsmaßnahmen befinden sich 


innerhalb des Vorbehaltsgebiets für den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems 


„Ziethe“, so dass die geplanten Maßnahmen den Erfordernissen der Raumordnung 


entsprechen. 


Im SACHLICHEN TEILPLAN „DASEINSVORSORGE - AUSWEISUNG DER GRUNDZENTREN IN 


DER PLANUNGSREGION ANHALT-BITTERFELD-WITTENBERG“, beschlossen durch die Regi-


onalversammlung am 27.03.2014, genehmigt durch die oberste Landesplanungsbe-


hörde am 23.06.2014, wird laut Kap. 3.1.3.1 der im Zusammenhang bebaute Ortsteil 


als zentrales Siedlungsgebiet der Städte einschließlich seiner Erweiterungen im Rah-
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men einer geordneten städtebaulichen Entwicklung festgelegt. Das Plangebiet befindet 


sich außerhalb der im Ziel 1 i. V. m. Beikarte A.2 im Anhang A des Sachlichen Teil-


plans „Daseinsvorsorge - Ausweisung der Grundzentren in der Planungsregion Anhalt-


Bitterfeld-Wittenberg“ festgelegten räumlichen Abgrenzung des Mittelzentrums Köthen 


(Anhalt).  


Im REP 2006 wurde das Plangebiet wie auch die angrenzenden Flächen als Bestand-


teil des Vorbehaltsgebietes für Landwirtschaft Nr. 1 „Gebiet um Staßfurt-Köthen-


Aschersleben“ dargestellt. Der Bau der B 6n war zu diesem Zeitpunkt im Bereich 


Köthen (Anhalt) noch nicht abgeschlossen. Das Plangebiet befand sich seinerzeit nicht 


im Stadtgebiet von Köthen (Anhalt). Ein planerischer Zugriff seitens der Stadt  


Köthen (Anhalt) war somit nicht gegeben. Diese Umstände ermöglichten trotz günstiger 


Lage und enormer Entwicklungsperspektiven der Fläche aufgrund der zukünftigen An-


bindung an überregionale Verkehrstrassen im Zuge des Baus der B 6n bis dahin keine 


Ausweisung als gewerbliche Baufläche, die für die Ansiedlung von Logistikunterneh-


men erforderlich wäre. 


Nach Abschluss der Baumaßnahmen an der B 6n, der Ermittlung des Plangebietes als 


Vorzugsstandort für die Ansiedlung von Gewerbe, Industrie und Logistik im Rahmen 


einer Standort-Alternativenprüfung sowie nach Abschluss eines Flächentausches im 


Rahmen einer Gebietsänderungsvereinbarung und damit einhergehend die Übernah-


me der Planungshoheit über das Plangebiet durch die Stadt Köthen (Anhalt) zur Vorbe-


reitung der 4. ERGÄNZUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER STADT KÖTHEN (ANHALT) 


sind die rechtlichen, inhaltlichen und planerischen Voraussetzungen zur Ausweisung 


der Fläche als gewerbliche Baufläche gegeben. 


In enger Abstimmung mit der Regionalen Planungsbehörde wurde im Rahmen der 


Neuaufstellung des REP dieser Entwicklung bzw. den veränderten Rahmenbedingun-


gen Rechnung getragen. Das Plangebiet ist nunmehr im REP A-B-W - 


BESCHLUSSFASSUNG 2018 als landesbedeutsamer Industrie- und Gewerbestandort in 


der kartografischen Darstellung festgeschrieben. 


Die vorliegende Planung entspricht daher den Zielen der Regionalplanung und berück-


sichtigt die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse bzw. steht diesen nicht entgegen. 


 


3.2 Landschaftsplanung 


Da der Geltungsbereich der 4. ERGÄNZUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES sich vor der 


Gebietsänderungsvereinbarung außerhalb des Stadtgebietes befand, enthält der 


LANDSCHAFTSPLAN KÖTHEN (ANHALT) keine Aussagen zu dieser Fläche. Für die ehe-


mals eigenständige Gemeinde Großbadegast existiert kein Landschaftsplan. 
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3.3 Bauleitplanerische Vorgaben 


Flächennutzungsplanung 


Im FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT KÖTHEN (ANHALT) war der überwiegende Gel-


tungsbereich des Plangebietes bisher nicht enthalten. Lediglich der äußere nordwestli-


che Bereich ist als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Im Zuge der Gebietsände-


rungsvereinbarung mit der Stadt Südliches Anhalt ist die Fläche erst in das Gemeinde-


gebiet Köthen (Anhalt) übergegangen. Im rechtswirksamen FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 


DER GEMEINDE GROßBADEGAST ist die Fläche als Fläche für die Landwirtschaft darge-


stellt (siehe Anlage 1 ‚Darstellungen im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der 


Gemeinde Großbadegast‘). Die B 183 am östlichen Rand des Plangebiets wird hier als 


überörtliche Verkehrsfläche, die Bahnlinie als Bahnanlage dargestellt. Archäologische 


Fundstellen bzw. Altlastenverdachtsfläche sind laut FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 


GROßBADEGAST nicht vorhanden. Beidseitig entlang der B 183 sind Hauptversorgungs-


leitungen (Wasser) dargestellt. 


 


3.4 Sonstige Planungen 


Flurneuordnungsverfahren 


Das Plangebiet liegt innerhalb des Flurbereinigungsverfahrens zur B 6n Köthen (Nr. 


611-17KO4056). Dieses Verfahren wurde im November 2006 angeordnet mit dem Ziel, 


die Eigentumsverhältnisse im Verfahrensgebiet neu zu ordnen. Laut Amt für Landwirt-


schaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Anhalt (Stellungnahme zum Vorentwurf 


der 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes vom 02.10.2017) erschwert die Auswei-


sung der Fläche als gewerbliche Baufläche das Erreichen der Ziele, vor allem die Zu-


sammenlegung von Eigentumsflächen, und beeinträchtigt die Bewirtschaftungsverhält-


nisse. Mit der Anordnung des Verfahrens wurde für das gesamte Gebiet eine Verände-


rungssperre erlassen. Für jede geplante Veränderung ist demzufolge eine separate 


Zustimmung nach § 34 FLURBEREINIGUNGSGESETZ (FLURBG) beim ALFF Anhalt zu be-


antragen. Die zukünftigen Investoren (Eigentümer) werden als Teilnehmer in das Ver-


fahren eintreten. 


 
 


4. Bestandsaufnahme 


4.1 Bestehende Nutzungen 


Das Plangebiet befindet sich im Außenbereich in südöstlicher Ortsrandlage von  


Köthen (Anhalt). Es wird durch die Bahnstrecke Magdeburg-Leipzig Messe Süd zwei-


geteilt. Entlang der niveaugleichen Bahnlinie erstrecken sich etwa über die Hälfte der 


Strecke von Norden nach Süden kleine Baum- und Gehölzbestände. 
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Im Norden liegt die neu gebaute Trasse der B 6n und im Osten verläuft die B 183. Im 


Nordosten befindet sich der Straßenknotenpunkt B 6n/ B 183 mit Zu- und Abfahrten. 


Die Trasse der B 6n verläuft deutlich über dem Höhenniveau der übrigen Fläche des 


Plangebietes. Dadurch besteht keine direkte Sichtverbindung vom Plangebiet zum 


Stadtgebiet. In unmittelbarer Nachbarschaft, direkt an der B 183, befindet sich inner-


halb des Plangebietes eine Lagerfläche mit Hochsilo der Straßenmeisterei.  


Das Plangebiet stellt sich ansonsten als reliefarme, ausgeräumte Ackerlandschaft dar. 


Südlich, östlich und westlich der Umgebung des Plangebietes erstrecken sich weitere 


großräumige Ackerschläge bzw. Grünland. 


Das nahe Umfeld stellt sich folgendermaßen dar: 


Westlich der Bahnlinie liegt in etwa 1km Entfernung der ehemalige Militärflugplatz mit 


dem Sonderlandeplatz. Nördlich der B 6n grenzt das Industrie- und Gewerbegebiet 


Köthen-Ost an. Daran anschließend erstreckt sich der Stadtkern von Köthen. Östlich 


des Plangebietes, etwa 600m entfernt befindet sich die Ortschaft Großbadegast. Sie 


gehört zur Stadt Südliches Anhalt.  


Im Kreuzungsbereich der Großbadegaster ‚Hauptstraße‘ mit der B 183 gibt es eine 


Kleingartenanlage. In südlicher bzw. südwestlicher Richtung in ca. 1km Entfernung 


befinden sich die Ortslagen von Arensdorf und Baasdorf. 


Das Plangebiet ist ca. 143,13 ha groß. 


 


 


 
Blick auf die Gleise der Bahnstrecke Magdeburg-Leipzig, die das Plangebiet quert mit Gehölzen 


am Bahndamm im Hintergrund 
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Blick von Westen über den östlichen Teil des Plangebietes; im Hintergrund befindet sich die 


Ortslage von Großbadegast 


 


 


Blick auf den östlichen Teil des  Plangebietes von der B 6n; rechts im Bild ist die Bahnlinie mit 


Gehölzstreifen zu erkennen 
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Blick auf die B 183 im Nordosten des Plangebietes; rehts ist die B 183; im Hintergrund die  


B 6n, die in diesem Abschnitt auf einem Damm errichtet wurde 


 


 


Das Foto zeigt den Lagerplatz der Straßenmeisterei an der B 183 
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�


Blick auf das Plangebiet von der B 183 Richtung Westen; rechts ist der Lagerplatz der Stra-


ßenmeisterei; im Hintergrund verläuft die Bahnlinie 


 


�


Blick von der B 183 in Richtung Süden auf das Plangebiet 


�
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�


Blick von der ‚Hauptstraße‘ aus Richtung Großbadegast zur Kreuzung mit der B 183; rechts im 


Bild befindet sich die Kleingartenanlage in der Gemarkung Großbadegast 


 


�


Blick vom südöstlichen Eckpunkt des Plangebietes in Richtung Norden; im Hintergrund ist die 


Straßenmeisterei und die B 6n zu erkennen, rechts außerhalb des Bildes verläuft die B 183 
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�


Blick vom südöstlichen Eckpunkt des Plangebietes Richtung Westen; im Hintergrund ist die 


Bahnlinie mit Gehölzen entlang des Bahndamms zu erkennen 


 


4.2 Emissionen und Immissionen 


Derzeit wirken von außen Belastungen auf das Plangebiet ein. Dies sind vor allem die 


Verkehrsimmissionen von der B 183, von der B 6n sowie von der Bahnstrecke Magde-


burg – Leipzig Messe Süd. Darüber hinaus werden aufgrund der geplanten gewerbli-


chen Nutzung vom Gebiet selbst Emissionen ausgehen. Zum jetzigen Planungsstand 


sind sie nicht bekannt und können demzufolge auch nicht bewertet werden.  


Als immissionsempfindliche Nutzung ist die vorhandene Kleingartenanlage anzusehen, 


Wohnnutzungen sind im näheren Umfeld des Plangebietes nicht vorhanden. 


Im Rahmen der zur Schaffung des Baurechts auf der Fläche erforderlichen Bebau-


ungsplanverfahren werden die bestehenden und die zukünftigen Emissions- und Im-


missionssituationen ermittelt und bewertet. Die voraussichtlichen Auswirkungen auf 


das Umfeld werden zudem im Rahmen einer Umweltprüfung bewertet und geeignete 


Minimierungs- bzw. Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt.  


 


Lärmbelastung 


Aufgrund der im Norden verlaufenden B 6n, der B 183 im Osten sowie der Bahnlinie 


bestehen auf der Fläche des Plangebietes Lärm-Vorbelastungen. Diese führen grund-


sätzlich nicht zur Beeinträchtigung der beabsichtigten Ausweisung einer gewerblichen 


Baufläche. Im Zuge einer späteren Ansiedlung von Betrieben und des damit neu ent-


stehenden Andienungsverkehrs (Bau neuer Straßen, ggf. auch Anbindung an die vor-


handene Bahnlinie) entstehen vielmehr über die Vorbelastungen hinaus zusätzliche 
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Lärmemissionen, die sich auf das Gebiet und das Umfeld negativ auswirken könnten. 


Aufgrund der Lage weit abseits sensibler Wohnnutzungen (Dörfer im Süden mehr als 


1km entfernt / Großbadegast im Osten 600m entfernt) und der Abschottungsfunktion 


der B 6n im Norden sind keine negativen Auswirkungen auf Wohnnutzungen zu erwar-


ten. Zusätzlich können mit Hilfe einer Durchgrünung des Plangebietes sowie Schaffung 


größerer Grünzonen entlang der B 183, insbesondere auch im Bereich der Einmün-


dung der ‚Hauptstraße‘ von Großbadegast auf die B 183 (hier grenzt die Kleingartenan-


lage unmittelbar an), mögliche Beeinträchtigungen reduziert werden. Nach ständiger 


Rechtsprechung unterliegen Kleingartenanlagen dem Schutzstatus eines Mischgebie-


tes. Nachts bestehen keine Schutzansprüche, da es hier planungsrechtlich untersagt 


ist, einen dauerhaften Wohnsitz zu unterhalten. Gegebenenfalls sind Gliederungen, 


Nutzungseinschränkungen und Abstände von Emittenten im Rahmen der Bebauungs-


planung zu regeln.  


Insgesamt ist im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung empfehlenswert, eine 


schalltechnische Untersuchung durchzuführen und eine Geräuschkontingentierung 


vornehmen zu lassen. 


 


Luftverschmutzung 


Die Fläche ist in ihrer jetzigen Nutzung (Landwirtschaft) durch das Einwirken von Luft-


schadstoffen resultierend aus den benachbarten, stark befahrenen Straßen belastet. 


Bei Umsetzung des Planvorhabens entstehen zusätzliche Emissionen aufgrund des 


sich ansiedelnden Gewerbes sowie des neu entstehenden Andienungsverkehrs. 


 


Bodenbeeinträchtigung 


Der Boden auf der Fläche ist derzeit durch landwirtschaftlich bedingten Dünger- und 


Pestizideinsatz belastet. Darüber hinaus können Luftschadstoffe im Boden gelöst wer-


den. Bei Umsetzung des Planvorhabens (gewerbliche Baufläche und Grünflächen) wird 


eine Veränderung der Bodenstruktur durch Neuversiegelungen, aber auch durch Grün-


flächen, erfolgen. 


 


Landschaftsbild / Visuelle Beeinträchtigungen 


Derzeit weist das Landschaftsbild aufgrund der ebenen Reliefstruktur und der monoto-


nen Nutzung kaum visuelle Qualität auf. Mit der Umsetzung des Vorhabens werden 


infolge der Errichtung von Gebäuden und Verkehrswegen Veränderungen des Land-


schaftsbildes erfolgen, die zu einer negativen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 


führen. Durch Begrünungsmaßnahmen im Plangebiet können diese Auswirkungen 


gemindert werden. Die vorliegende Planung trifft diesbezügliche entsprechende Dar-


stellungen mittels Grünflächen im Randbereich des Plangebietes. 
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4.3 Altlasten 


Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Umweltamt verfügt als zuständige Behörde über ein 


flächendeckendes Kataster von altlastenverdächtigen Flächen und schädlichen Bo-


denveränderungen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Für den Geltungsbereich der 4. 


ERGÄNZ-UNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES Liegen nach jetzigem Kenntnisstand keine 


Hinweise dieser Art vor. Dem FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER GEMEINDE GROßBADEGAST 


ist zu entnehmen, dass südwestlich des Plangebietes eine Altlastenverdachtsfläche 


(eh. Deponie) besteht. Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf das Plangebiet selbst. 


 


4.4 Denkmalschutz 


Innerhalb des Plangebietes der 4. ERGÄNZUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER 


STADT KÖTHEN (ANHALT) befinden sich keine Baudenkmale gemäß § 2 (2) DENKMSCHG 


LSA. Ebenfalls sind keine archäologischen Fundstellen aus ur- und frühgeschichtlicher 


Zeit bekannt. 


 


4.5 Naturschutz 


Im Plangebiet der 4. ERGÄNZUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER STADT KÖTHEN 


(ANHALT) befinden sich keine Schutzgebiete.  


Im räumlichen Geltungsbereich der Planergänzung befinden sich Schutzobjekte nach 


dem Naturschutzrecht. Hierbei handelt es sich um gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 des 


NATURSCHUTZGESETZES DES LANDES SACHSEN-ANHALT (NATSCHG LSA) gesetzlich ge-


schützte Heckenbestände an der Bahnlinie sowie um gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 


NatSchG LSA gesetzlich geschützte Baumreihen am ‚Arensdorfer Feldweg‘ im westli-


chen Teil des räumlichen Geltungsbereiches. 


 


 


5. Städtebauliches Leitbild / Standortdiskussion 


Im Kapitel 2.1 „Anlass der Planung“ wurde schon ausführlich auf die deutliche Verbes-


serung der Verkehrsinfrastruktur durch Realisierung der Straßenbaumaßnahme B 6n 


eingegangen. Dies ist für die Bedeutung der Stadt Köthen (Anhalt) als Gewerbe- und 


Industriestandort von höchster Bedeutung.  


Im Zusammenhang mit dem Bau der B 6n bewertete das Institut der deutschen Wirt-


schaft Köln Consult GmbH (IW Consult GmbH) im Rahmen einer Studie die wirtschaft-


lichen Chancen der Region, insbesondere der Stadt Köthen (Anhalt), durch die Ver-


besserung der Verkehrsanbindung an das Autobahnnetz als sehr positiv.  
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Wichtige Ergebnisse zu Köthen (Anhalt) sind: 


' Vom Bau der B 6n wird der Standort Köthen generell profitieren. 


' Die verbesserte verkehrsinfrastrukturelle Anbindung an den überregionalen 
Straßenverkehr (zur BAB 14 und BAB 9) wertet das Gewerbegebiet Köthen-
West und das Gewerbe- und Industriegebiet Köthen-Ost deutlich auf. 


' Flächen im Umfeld der B 6n sind insbesondere für Unternehmen mit hohen An-
forderungen an eine gute verkehrstechnische Erschließung attraktiv. Hierzu 
zählt vor allem der Logistikbereich. 


' Der Raum Köthen wird voraussichtlich als Logistikstandort attraktiver werden. 
Dafür spricht neben der direkten Anbindung an die B 6n auch die Lage als 
Bahnknotenpunkt mit direkter Anbindung an den nächstgelegenen Binnenhafen 
(Aken (Elbe)) und die gute Anbindung an den Interkontinentalflughafen Hal-
le/Leipzig über die BAB 14 bzw. die BAB 9 gegeben. Köthen (Anhalt) hat lang-
fristig das Potenzial, sich zum logistischen Knotenpunkt in der Region zu entwi-
ckeln, da es Straßen-, Schienen-, Wasser- und Luftverkehrsnetze miteinander 
verknüpfen kann. 


 


Basierend auf den Ergebnissen dieser Studie sah die Stadt Köthen (Anhalt) einen Pla-


nungsanlass für die Erstellung einer „STÄDTEBAULICHEN PLANUNG FÜR LOGISTIK, 


GEWERBE, INDUSTRIE DER STADT KÖTHEN (ANHALT) – STANDORTALTERNATIVEN-


PRÜFUNG“ als Grundlage für die Neuausweisung eines Standortes für Logistik, Gewer-


be und Industrie im Stadtgebiet. Die Ergebnisse dieser Planung stellte seinerzeit die 


Grundlage dar für die 35. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER STADT 


KÖTHEN (ANHALT) dar. 


Die Vorgehensweise, Kriterien und Ergebnisse dieser Planung werden nachfolgend 


zusammenfassend dargestellt. 


Die Bearbeitung der städtebaulichen Planung erfolgte in zwei Stufen:  


1. Ermittlung von potenziellen Logistikstandorten und 
2. Vergleichende Bewertung der einzelnen Standorte/ Flächen. 


 
zu 1. 


Vor der vergleichenden Bewertung einzelner Flächen wurde eine Auswahl potenzieller 


Standorte für Logistik, Gewerbe und Industrie nach (objektivierbaren) flächenhaften 


Kriterien durchgeführt. Als Suchraum wurde ein Korridor entlang der B 6n definiert. Des 


Weiteren werden zwei Abstandradien als Pufferzone zu schutzwürdigen Nutzungen 


angenommen. Zum einen im Radius von 500 m zum Siedlungsraum (im Zusammen-


hang bebaute Ortsteile gemäß § 34 BAUGB) sowie Wohngebieten gemäß §§ 3 und 4 


BAUNVO. Der geringere Abstand mit einem Radius von 300 m wird zu Wohnbebauung 


im Außenbereich gemäß § 35 BAUGB sowie zu Kleingartenanlagen eingehalten. Diese 


Abstände gehen über die empfohlenen Abstände gemäß Abstandsliste hinaus. Es wird 


Wert darauf gelegt, dass Standorte möglichst uneingeschränkt und konfliktfrei reali-
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sierbar sind, auch bei einer späteren Erweiterung des Standortes für Logistik, Gewerbe 


und Industrie bzw. einer intensiveres Nutzung. 


Auf eine weitere Abschichtung mittels Tabu- und Restrikionsbereichen wurde verzich-


tet, weil die hierfür in Frage kommenden Gebiete, wie z. B. Naturschutzgebiete, Land-


schaftsschutzgebiete, NATURA 2000-Gebiete, FFH-Gebiete, Wald im Sinne des 


Waldgesetzes, im Untersuchungsraum nicht vorkommen.  


 


zu 2. 


Die in der ersten Bearbeitungsstufe ermittelten Potenzialflächen wurden anhand eines 


Kriterienkataloges auf ihre Geeignetheit als Standort für Logistik, Gewerbe und Indus-


trie untersucht. Die Bewertung erfolgte für jeden Standort einzeln und gliedert sich 


nach städtebaulichen und landschaftsökologischen Kriterien. 


 


Städtebauliche Kriterien 


Die Einzelkriterien wurden in sog. ‘Kriterienblöcken‘ zusammengefasst und erhielten 


eine gemeinsame Bewertung. Als Planungsvorgaben wurden der Regionale Entwick-


lungsplan Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg (REP A-B-W), der Flächennutzungsplan und der 


Landschaftsplan der Stadt Köthen (Anhalt) ausgewertet. 


 


Flächeneigenschaften 


Größe und Zuschnitt (mindestens 40ha, Zuschnitt kompakt und geometrisch) 
Erweiterungsoptionen 
Beschaffenheit und Topographie (möglichst ebenes Gelände, hohe Versickerungsfä-
higkeit) 
 
Städtebaulicher Kontext 


Nutzungsstruktur des Umfeldes (Konfliktpotentiale im Umfeld) 
Agglomeration/Arrondierung (positive Effekte durch Verbund mit Bestandsflächen) 
Sonstige Eignung (Eignung für andere Nutzungen / konkurrierende Ansprüche) 
 
Lagegunst 


Anbindung an B 6n (niveau- und kreuzungsfrei) 
Gleisanschluss (möglichst geringe Kosten verkehrliche/stadttechnische Erschließung) 
Erschließungsaufwand 
 
Nutzungskonflikte 


Angrenzende schutzwürdige Nutzungen (Wohngebiete) 
Altlasten/Archäologie/Kampfmittel (hoher Kostenaufwand für Beseitigung) 
Vorhandene Leitungen (Nutzungseinschränkung) 
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Flächenverfügbarkeit 


Anzahl privater und öffentlicher Eigentümer (möglichst gering) 
Umsetzbarkeit (einschränkend sind bestehende Nutzungen) 


 
Die Bewertung der städtebaulichen Einzelkriterien erfolgt in den Einstufungen: 


Einzelkriterien 


+ = geeignet o = bedingt geeignet - = nicht geeignet 


 
Die Einzelkriterien werden in sog. ‘Kriterienblöcken‘ thematisch zusammengefasst und 


erhalten eine gemeinsame Bewertung in den Kategorien 


Kriterienblock 


geeignet bedingt geeignet nicht geeignet 


 
Wenn ein wesentliches Kriterium nicht erfüllt ist, das eigentlich zum Ausschluss der 


Fläche führen würde, wird dies hervorgehoben. Die Bewertung wird jedoch wegen der 


besseren Vergleichbarkeit der potenziellen Flächen untereinander trotzdem fortgeführt. 


Kriterienblock 


wesentliches Kriterium nicht erfüllt 


 
Landschaftsökologische Kriterien 


Auf allen Flächen besteht aufgrund der zu erwartenden hohen Versiegelung (z.B. GRZ 


0,8) ein Eingriff in den Naturhaushalt, der erhebliche negative Auswirkungen auf die 


nachfolgend aufgeführten Schutzgüter besitzen und die durch geeignete Maßnahmen 


ausgeglichen werden müssen. 


Die landschaftsökologische Bewertung unterscheidet sich im Vergleich zur städtebauli-


chen Bewertung dadurch, dass die einzelnen Schutzgüter zum einen hinsichtlich der 


Bestandssituation (‘Bestand/ Bedeutung‘) bewertet wurden und zum anderen eine Ab-


schätzung hinsichtlich der Auswirkungen durch die Planung erfolgte. 


Wichtiger Grundsatz bei der Beurteilung ist zudem, dass je natürlicher, strukturreicher 


sich die Situation des Flächenbestandes und des Umfeldes vor der Nutzungsänderung 


darstellt, desto geringer die Eignung der Fläche als Standort für eine Gewerbeansied-


lung ist. 


' Schutzgut Mensch  


(Nähe zu schutzwürdigen Nutzungen / Ausstattung für Erholung / Wertminde-
rung durch Nähe zu Gewerbe, Verkehrstrassen) 
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' Schutzgut Pflanzen/ Tiere 


(Ausstattungsgrad der Fläche und des Umfeldes mit Biotopstrukturen / Quanti-
tät und Qualität) 


 


' Schutzgut Boden 


(Versiegelungsfläche/ Fruchtbarkeit Boden) 
 


' Schutzgut Wasser/ Grundwasser 


(Versickerungsfähigkeit Boden / Abflussverhalten und Grundwasserneubil-
dungsrate / Oberflächengewässer) 


 


' Schutzgut Klima/ Luft 


(Frischlufterzeugung / Kleinklima / Vorbelastung durch B 6n) 
 


' Schutzgut Landschaft/ Landschaftsbild 


(Visueller Eindruck der Fläche / Lage zu Gewerbe und Verkehrstrassen) 
 


' Schutzgut Kultur- und Sachgüter 


(Vorhandensein von Altlasten / Kulturdenkmälern) 
 


Die landschaftsökologische Bewertung mittels Einzelkriterien erfolgt in den Einstu-


fungen: 


Einzelkriterien 


g = gering m = mittel h = hoch 


 
Diese Bewertungen werden bei der Beurteilung der Auswirkungen durch die Planung in 


die folgenden Bewertungsstufen überführt: 


Kriterienblock 


unproblematisch bedingt geeignet 
erheblich negative 


Auswirkungen 


 
Ergebnisse der Städtebaulichen Planung für Logistik/Gewerbe/Industrie der 


Stadt Köthen (Anhalt)- Standortalternativenprüfung 


Insgesamt wurden in der Städtebaulichen Planung 7 Standorte entlang der B 6n un-


tersucht. Hierbei handelt es sich um einheitlich ackerbaulich genutzte Flächen, die 


randseits durch eine mehr oder weniger vorbelastete Nutzung durch Gewerbe und Er-


schließung gekennzeichnet sind.  


Im Ergebnis der Untersuchung wurde ersichtlich, dass die Flächen gemäß den ausge-


wählten Kriterien einen unterschiedlichen Grad der Eignung als Gewerbefläche aufwei-
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sen. Die Ergebnisse sind eindeutig und die Flächen werden als NICHT, BEDINGT, 


GUT oder AM BESTEN geeignet klassifiziert.  


Die Beurteilung der Einzelflächen ist im Folgenden aufgeführt. 


Fläche 1 


nicht als Standort für Logistik/ Gewerbe/ Industrie geeignet, jedoch zur Erweite-


rung des Gewerbegebiets Ost gut geeignet 


' Kriterium erforderliche Flächengröße von mindestens 40ha nicht erfüllt 


' die Fläche ist entsprechend den übrigen städtebaulichen Kriterien gut geeignet, 
lediglich die Flächenverfügbarkeit erhält eine mittlere Wertung 


' für die Schutzgüter Pflanzen und Tiere, Geologie und Boden, Wasser sowie 
Klima/ Luft ergeben sich erhebliche negative Auswirkungen  


Fläche 2 


nicht als Standort für Logistik/ Gewerbe/ Industrie geeignet, ist jedoch zur Erwei-


terung des Gewerbegebiets Ost gut geeignet 


' Kriterium erforderliche Flächengröße von mindestens 40ha nicht erfüllt 


' die Fläche ist entsprechend den übrigen städtebaulichen Kriterien geeignet bis 
bedingt geeignet. Insbesondere der städtebauliche Kontext und Nutzungskon-
flikte wird aufgrund möglicher Nachbarschaftskonflikte im Vergleich zur  
Fläche 1 ungünstiger beurteilt 


' für alle Schutzgüter ergeben sich bedingte (mittlere) Eignungen als Gewerbe-
gebiet 


Fläche 3a 


am besten geeigneter Standort für die Ansiedlung von Logistik/ Gewerbe-/ In-


dustrie im Stadtgebiet 


' alle wesentlichen städtebaulichen Kriterien erfüllt 


' für alle Schutzgüter ergeben sich im Durchschnitt bedingte (mittlere) Eignungen 
als Gewerbegebiet 


Fläche 3b 


als Standort für die Ansiedlung von Logistik/ Gewerbe/ Industrie bedingt geeig-


net 


' geringerer Erfüllungsgrad der städtebaulichen Kriterien als Fläche 3a 


' negativ: fehlende Arrondierung mit der bebauten Ortslage 


' negativ: ungenügende Einfügung des Standortes in die vorhandene Nutzungs-
struktur 


' für alle Schutzgüter ergeben sich bedingte (mittlere) Eignungen als Gewerbe-
gebiet 
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Fläche 4 


nicht als Standort für Logistik/ Gewerbe/ Industrie geeignet 


' keine Anbindung an B 6n 


' negativ: Kriterium städtebaulicher Kontext nicht geeignet 


' für alle Schutzgüter ergeben sich bedingte (mittlere) Eignungen als Gewerbe-
gebiet bzw. erhebliche negative Auswirkungen 


Fläche 5 


als Standort für die Ansiedlung von Logistik/ Gewerbe/ Industrie bedingt geeig-


net 


' hinsichtlich Flächeneigenschaften geeignet 


' die übrigen städtebauliche Kriterien nur bedingt geeignet, isolierter Standort 


' für alle Schutzgüter ergeben sich bedingte (mittlere) Eignungen als Gewerbe-
gebiet bzw. erhebliche negative Auswirkungen 


Fläche 6 


derzeit nicht als Standort für Logistik/ Gewerbe/ Industrie geeignet 


' hinsichtlich der städtebaulichen Kriterien Flächeneigenschaften, städtebaulicher 
Kontext, Standortfaktor-Lagegunst und Nutzungskonflikte für die Entwicklung 
als Gewerbefläche gut geeignet 


' hinsichtlich der städtebaulichen Kriterien ‚Flächenverfügbarkeit‘ und ‚Planungs-
vorgaben‘ nicht geeignet, da Lage nicht innerhalb des Gemeindegebietes der 
Stadt Köthen (Anhalt)  


' für alle Schutzgüter ergeben sich unproblematische bis bedingte (mittlere) Eig-
nungen als Gewerbegebiet. 


Die Fläche 6 weist zwar im Vergleich zur Fläche 3a weitaus bessere Bewertungser-


gebnisse auf, einer Ausweisung standen jedoch im Jahre 2014 die negativen Bewer-


tungen hinsichtlich der Planungsvorgaben und der Flächenverfügbarkeit (Fläche be-


fand sich nicht innerhalb des Gemeindegebietes der Stadt Köthen (Anhalt), sondern 


gehörte zur Stadt Südliches Anhalt) entgegen. Die Eingemeindung nach Köthen (An-


halt) mit Hilfe eines Flächentausches erschien damals kurzfristig nicht umsetzbar, so 


dass seitens der Stadt Köthen (Anhalt) die Fläche 3a als Vorzugsvariante priorisiert 


wurde und der Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur 35. ÄNDERUNG DES 


FLÄCHENNUTZUNGSPLANES bezogen auf diese Fläche gefasst wurde. 


Nachfolgend wird noch einmal zusammenfassend dargestellt, warum die Fläche 6 am 


besten für die Ausweisung als Gewerbe-, Industrie- bzw. Logistikstandort geeignet und 


hier diese hier städtebaulich sinnvoll ist. 


- Raumordnerische Vorgaben stehen dem Vorhaben auf der Fläche nicht (mehr) 
entgegen. Die Fläche liegt nach Flächentausch und Gebietsänderungsverein-
barung innerhalb des Gemeindegebietes der Stadt Köthen (Anhalt). Die Fläche 
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wird im REP - GEÄNDERTER 2. ENTWURF 2018 als Landesbedeutsamer Industrie- 
und Gewerbestandort ausgewiesen.  


- Die Fläche ist mit 94,63ha für heutige Ansprüche von Gewerbe-, Industrie- und 
Logistikunternehmen ausreichend groß.  


- Die Fläche ist eben und damit mit geringem Flächenaufbereitungsaufwand wirt-
schaftlich zu erschließen und zu bebauen. Sie ist ebenfalls kompakt und geo-
metrisch (quadratisch, rechteckig) zugeschnitten und eröffnet demzufolge 
größtmögliche Freiheit bei der Anordnung der Gebäude, Nebenanlagen sowie 
des Freigeländes. Die Versickerungsfähigkeit ist aufgrund des Flurwasserab-
stands von mehr als 5m günstig. 


- Die Fläche liegt mit Ausnahme der im Südosten angrenzenden Kleingartenan-
lage abseits sensibler, schutzbedürftiger Wohnnutzungen. Somit ist von keinen 
bzw. nur äußerst geringen negativen Einwirkungen auf die benachbarten Nut-
zungen auszugehen. Zur Stadt Köthen (Anhalt) bietet die höher gelegene Tras-
se der B 6n eine städtebauliche bzw. visuelle Zäsur. Der Damm schottet den 
Siedlungsbereich ebenfalls gegen evtl. entstehende Lärmemissionen aus dem 
zukünftigen Gewerbegebiet ab.  


- Bei einer Entwicklung der Fläche als Gewerbegebiet entstehen Agglomerati-
onseffekte. Nördlich der B 6n erstreckt sich bereits das Industrie- und Gewer-
begebiet Köthen - Ost. Zwischen diesem Gebiet und der Bahntrasse bestehen 
noch Freiflächen (Äcker), die für eine Erweiterung des Gebietes Köthen-Ost 
auch aufgrund der guten Anbindungsmöglichkeit an die B 6n genutzt werden 
könnten und zu einer Aufwertung dieses Standortes führen würden. Gemein-
sam mit dem Gewerbebestand, den Ergänzungspotenzialen und der neu dar-
gestellten  gewerblichen Baufläche könnte die schon bestehende Gewerbeach-
se östlich der Bahntrasse weiter fortgeführt, aufgefüllt und von Norden und Sü-
den an den Knotenpunkt der B 6n / B 183 herangeführt werden. Hierdurch ent-
stünde eine gewerbliche Konzentration, die auch dazu führt, dass infrastruktu-
relle Einrichtungen gemeinsam genutzt werden. Dies entspricht dem Grundsatz 
des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden. 


- Die Fläche liegt direkt an der B 6n und der niveau- und kreuzungsfreien Auf-/ 
Abfahrt B 6n - B 183. Hierdurch weist sie eine hohe Lagegunst auf. Über die  
B 6n sind die BAB 14 und BAB 9 schnell zu erreichen. Ebenfalls direkt neben 
der Fläche verläuft eine Bahntrasse. Die Herstellung eines Gleisanschlusses 
als direkter Anschluss an die Strecke 6403 Magdeburg-Leipzig Messe Süd ist 
möglich. Zusätzlich könnte der vorhandene Güterbahnhof im Südosten des 
Stadtgebietes genutzt werden. 


- Die Fläche kann verkehrstechnisch, aber auch versorgungstechnisch (Wasser, 
Abwasser, Strom, Gas, Telekom usw.) mit geringem Aufwand an das beste-
hende Netz angeschlossen werden, da in unmittelbarer Nachbarschaft, z.B. 
entlang der B 183, schon wichtige Versorgungsleitungen verlaufen. 


- Auf der Fläche sind keine Altlasten, archäologische Denkmäler, unter- oder 
oberirdische Leitungen, Gebäude oder Einrichtungen bekannt, die gesichert, 
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beseitigt oder verlegt werden müssten. Somit ist eine uneingeschränkte Nut-
zung der Fläche ohne vorherige Beräumungen mögich. 


- Die Fläche bis auf den Gehölzbestand am östlichen Rand der Bahntrasse kei-
nerlei Vegetation auf. Wertvolle Biotopstrukturen sind somit nicht vorhanden. 
Aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung ist nicht von schützens-
werten Tierpopulationen auszugehen.  


- Von einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes bzw. der Erholungsfunktion 
ist aufgrund der Lage der Fläche inmitten von ausgeräumten Ackerfluren nicht 
auszugehen. 


- Ausreichend große und geeignete Flächen für Begrünungsmaßnahmen sind 
vorhanden. 


Aus der Entwicklung der Fläche als gewerbliche Baufläche ergeben sich aber auch 


negative Aspekte. Es handelt sich um eine derzeit ackerwirtschaftlich genutzte Fläche 


mit hoher Fruchtbarkeit/ Bodenwertzahl. Bei einer Entwicklung als Gewerbestandort 


wird der Landwirtschaft eine wertvolle Fläche entzogen. Zudem gehört die Fläche zu 


einem großräumigen Kaltluftentstehungsgebiet südlich der Stadt, welches zur Be-/ Ent-


lüftung des Stadtgebietes beiträgt. Diese Funktion ist jedoch bereits aufgrund der Tras-


se der B 6n, die in diesem Abschnitt auf einem Damm verläuft, beeinträchtigt bzw. ge-


stört. 


Entsprechend der im Umweltbericht durchgeführten Bodenfunktionsbewertung ergibt 


sich für das Plangebiet auf Grund der hohen Ertragsfähigkeit eine positive Bewertung. 


Die Böden m Plangebiet unterliegen folglich einer hohen Schutzbedürftigkeit. Zu die-


sem Ergebnis käme man aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung im Übrigen auch 


bei den Alternativstandorten. 


Aus dem zuvor Dargestellten wird deutlich, dass die Darstellung der Fläche als ge-


werbliche Baufläche aus städtebaulichen, verkehrstechnischen und infrastrukturellen 


Gründen an dieser Stelle im Stadtgebiet von Köthen (Anhalt) gerechtfertigt und sinnvoll 


ist. Die wirtschaftlichen Entwicklungschancen, verbunden mit der Schaffung neuer Ar-


beitsplätze, die sich aufgrund des Ausbaus der B 6n und damit der schnellen Anbin-


dung an das Autobahnnetz ergeben, werden somit genutzt. Zudem wird das im Osten 


von Köthen (Anhalt) schon vorhandene Gewerbe bandartig entlang der B 183 weiter 


Richtung Süden fortgeführt, was Agglomerationseffekte begünstigt. Die Weiterentwick-


lung von Gewerbe erfolgt im Südosten von Köthen (Anhalt) abseits sensibler Wohnnut-


zungen und anderer schützenswerter Funktionen, so dass es hier zu keinen Belastun-


gen und negativen Auswirkungen auf die Einwohner kommt. Das Gebiet beinhaltet 


ausreichend Flächenpotenzial, um durch Be- und Eingrünungsmaßnahmen eine Ein-


bettung des Gebietes in das landschaftliche Umfeld zu gewährleisten. 
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6. Erschließung 


6.1 Verkehrserschließung 


Die Erschließung des Plangebiets ist über die B 183 gegeben. Bei der Entwicklung der 


Fläche als Gewerbestandort ist die nach § 9 BUNDESFERNSTRAßENGESETZ (FSTG) fest-


gelegte Bauverbotszone von 20m und die Baubeschränkungszone von 40m gemessen 


vom äußeren befestigten Fahrbahnrand der B 6 und der B 183 einzuhalten. 


Innerhalb des Gebietes ist der Bau von Erschließungsstraßen nötig, die über einen 


zentralen Knotenpunkt auf die B 183 führen müssen. Hierbei ist zu beachten, dass 


gemäß § 12 FStG ein neuer Knoten entsteht. Der Träger der Straßenbaulast der neu 


hinzukommenden Straße hat die Kosten des neuen Knotenpunktes zu tragen. Eben-


falls sind die dabei entstehenden Mehrkosten für die Unterhaltung zu erstatten. Für den 


Erhalt der Genehmigung zum Bau des neuen Knotenpunktes ist der Landesstraßen-


baubehörde eine vollständige Projektunterlage gemäß RE 2012 vorzulegen. Diese 


bildet des Weiteren die Grundlage für die aufzustellende und abzuschließende Kreu-


zungsvereinbarung. Mit dem Bau des Knotenpunktes darf erst nach Abschluss der 


Kreuzungsvereinbarung begonnen werden.  


Hinsichtlich eines möglichen Gleisanschlusses weist die Deutsche Bahn AG in ihrer 


Stellungnahme vom 13.10.2017 darauf hin, dass dieser als direkter Anschluss aus den 


Gleisen der Strecke 6403 Magdeburg Hbf – Leipzig Messe Süd mit vollständiger siche-


rungstechnischer Ausrüstung im elektronischen Stellwerk herzustellen wäre. Dabei ist 


mit entsprechenden Kosten für die baulichen Anlagen wie auch für die Einbindung in 


das Stellwerk zu rechnen. Die Bedienung des Anschlusses unterliegt dann den Restrik-


tionen des Zugverkehrs der Strecke, sollte aber bei entsprechender sicherungstechni-


scher Ausrüstung in Fahrplanfenstern auch tagsüber möglich sein. Bei entsprechender 


Häufigkeit der Bedienung des Anschlusses wäre eine abfahrbereite Fertigstellung der 


Züge bereits im Anschluss zu empfehlen, um das ansonsten erforderliche häufige 


Rangieren der Wagengruppen bei Empfang und Versand vom Bahnhof Köthen in den 


Anschluss und zurück zu vermeiden. 


Eine eisenbahntechnische Erschließung des Grundstücks über ein bestehendes Bahn-


hofsgleis (infrage käme das Gleis 117 – künftig im ESTW Gleis 27 – zum Anschluss 


Lipsia) würde die Kosten der sicherungstechnischen Einbindung in das ESTW sowie 


den Rangieraufwand in der Bedienung des Anschlusses minimieren. Das Gleis endet 


derzeit ca. in Höhe des Bahn-km 52,0 (die nördliche Grundstücksgrenze des geplanten 


Gewerbegrundstücks liegt im km 52,5). Allerdings ist zu beachten, dass die vor einigen 


Jahren errichtete Straßenüberführung der B 6n keinen Raum bietet, das Gleis in den 


vorhandenen Abmessungen unter der Brücke nach Süden zu verlängern. Die Kosten 


für die erforderliche neue Straßenüberführung würden den Vorteil der geringen Kosten 


im ESTW wohl übersteigen, ggf. sollten die möglichen Varianten aber im Rahmen einer 


Studie gegenüber gestellt werden.  
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Wenn die Herstellung eines Bahnanschlusses für das gesamte Gewerbegrundstück 


weiter verfolgt wird, wird seitens der Deutsche Bahn AG empfohlen, die Varianten und 


die Aufgabenstellung möglichst kurzfristig mit der DB Netz AG abzustimmen. Es ist zu 


beachten, dass nötige Softwareänderungen im elektronischen Stellwerk wie auch der 


Bedarf an Sperrpausen zur Einrichtung und Einbindung des Anschlusses einen min-


destens 5-jährigen Planungsvorlauf benötigen. 


Die Deutsche Bahn AG informiert mit Stellungnahme vom 04.10.2018 über die Prüfung 


der Anbindemöglichkeit des Plangebiets, mit dem Ziel der Entwicklung des Gewerbe-


und Industriegebietes an den Bahnhof Köthen. Grundsätzlich besteht aus Sicht der DB 


AG die Möglichkeit, das Plangebiet über einen neuen Gleisanschluss zu erschließen. 


Aufgrund der Lage der neuen Anschlussweiche an den durchgehenden Hauptgleisen 


der Strecke 6403 Magdeburg Hbf – Leipzig Messe Süd, hätte die Neuerrichtung star-


ken Einfluss auf die Kapazität der Strecke. Aus diesem Grund benötigt die DB AG für 


die Festlegung der Lage der Anschlussweiche sowie der notwendigen Ausrüstung mit 


Sicherungstechnik, ein Betriebsprogramm des künftigen Anschlusses (Bedienungshäu-


figkeit, Aufkommen an Wagen/Zügen und Zeitpunkte der Bedienung). Die Planungs- 


und Baukosten des Anschlusses sind vollständig durch den Vorhabenträger zu tragen. 


Die DB AG weist auf die Möglichkeit der Förderung durch den Bund über die Gleisan-


schlussförderung hin. Außerdem laufen im Bahnhof Köthen voraussichtlich bis zum 


Jahr 2028 Bauarbeiten zur Erneuerung der Infrastruktur und deren Anpassung an die 


künftigen verkehrliche Anforderungen. Gegen Erstattung der anfallenden Kosten erklärt 


sich die DB AG dazu bereit, eine Machbarkeitsstudie bzw. Planungen für den An-


schluss anzufertigen. 


Das Eisenbahn-Bundesamt weist in seiner Stellungnahme vom 05.10.2018 darauf hin, 


dass keine Flächen, die mit Bahnbetriebsanlagen belegt sind oder waren, überplant 


werden dürfen. In diesen Bereichen gilt gem. § 38 BAUGB ein Fachplanungsvorbehalt, 


so dass die betroffenen Flächen einer kommunalen Planung bis zu einer ggf. durchge-


führten Freistellung von Bahnbetriebszwecken nach § 23 ALLGEMEINES 


EISENBAHNGESETZ (AEG) nicht zugänglich sind. 


 


6.2 Wasserwirtschaftliche Erschließung 


Trinkwasser 


Das Plangebiet ist derzeit nicht an die Trinkwasserversorgung angeschlossen. Eine 


konkrete Aussage zur Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser kann seitens der 


MIDEWA GmbH erst nach erfolgter Bedarfsanmeldung erfolgen.  


Die Trinkwasserversorgungsleitungen DN 250 PVC und DN 300 AZ sowie das dazu 


parallel verlaufende Steuerkabel tangiert das Plangebiet. Die genaue Lage und Über-


deckung der Leitungen sind zum Teil unbekannt. Eine Überbauung der Versorgungslei-
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tungen wird mit Ausnahme neu zu errichtender Zufahrstraßen nicht gestattet. Bei 


Baum- und Strauchpflanzungen innerhalb der dargestellten Grünflächen ist ein Sicher-


heitsabstand von mindestens 2,50m zu den Trinkwasserleitungen einzuhalten. 


 


Niederschlagswasser  


Aus Gründen der besseren Grundwasserneubildungsrate sollte das Regenwasser im 


Plangebiet möglichst versickert werden. Auf Grund des sehr heterogenen Schichten-


aufbaus des Untergrundes (vgl. Landesbohrdatenbank) bzw. überwiegen Geschiebe-


mergel (vgl. Lithofazier-Quartär- Blatt 2365-Dessau) ist eine Prüfung der örtlichen Bo-


denverhältnisse notwendig. Es sollen die Möglichkeiten einer gedrosselten zentralen 


Ableitung mit Rückhaltung oder ggf. zentralen Versickerung untersucht werden, um die 


notwendige Entsorgungssicherheit zu gewährleisten. 


Gemäß der Stellungnahme der unteren Wasserbehörde des Landkreises Anhalt-


Bitterfeld vom 15.10.2018 ist die Versickerungseignung vor Ort vermutlich nicht gege-


ben. Oberflächennah stehen mächtige Schluff- und Tonschichten an und vor Konkreti-


sierung einzelner Bauvorhaben ist deshalb die Entsorgung des Niederschlagwassers 


zu klären. Es stehen darüber hinaus keine Oberflächengewässer zur Einleitung zur 


Verfügung. Deshalb sind Rückhaltungen einzuplanen bzw. abflussminimierende Maß-


nahmen bei der Bauausführung zu berücksichtigen (geringer Versiegelungsgrad, 


Gründächer etc.). 


Wird Niederschlagswasser von befestigten Flächen versickert oder in ein Oberflächen-


gewässer eingeleitet, stellt dies eine Gewässerbenutzung gemäß § 9 


WASSERHAUSHALTSGESETZ (WHG) dar und bedarf gemäß § 8 WHG einer wasserrecht-


lichen Erlaubnis. Diese erteilt die untere Wasserbehörde. Einzelheiten zu den Antrag-


stellungen sind den Internetseiten des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ´(suchen: Nieder-


schlagswasser) zu entnehmen. 


Die mittleren Grundwasserstände liegen im Plangebiet bei ca. 79,0 m NN. Sollen im 


Zuge konkreter Bauvorhaben Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich werden, so ist 


für das Heben und Ableiten von Grundwasser im Vorfeld eine wasserrechtliche Erlaub-


nis bei der unteren Wasserbehörde (§§ 8, 9, 10 WHG) zu beantragen. 


 


Abwasser 


Zuständige abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft für das Plangebiet ist der Ab-


wasserverband Köthen. Das Plangebiet ist derzeit nicht an ein Abwassernetz ange-


schlossen. Die ordnungsgemäße Entsorgung von anfallendem Abwasser ist im Vorfeld 


mit dem Verband zu klären.  


Im östlichen Straßenseitenbereich entlang der B 183 verläuft eine Druckleitung (PEHD, 


DN315). Das neu zu erschließende Gebiet könnte über eine zusätzliche Pumpstation 
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an diese Druckleitung angeschlossen werden. Die Einleitung von Niederschlagswasser 


wird nicht möglich sein. 


 


6.3 Brandschutz 


Die Stadt Köthen (Anhalt) ist nach § 2 (1) und (2) Nr. 1 des BRANDSCHUTZ- UND 


HILFELEISTUNGSGESETZES DES LANDES SACHSEN-ANHALT für den abwehrenden Brand-


schutz und die Hilfeleistung in ihrem Gebiet zuständig und hat für eine ausreichende 


Löschwasserversorgung in ihrem Gebiet zu sorgen. Die Sicherstellung der Löschwas-


serversorgung kann bei ausreichender Dimensionierung durch die öffentliche Trink-


wasserversorgung (abhängige Löschwasserversorgung) oder durch unabhängige 


Löschwasserversorgung gewährleistet werden. 


Als Einrichtungen können dabei in Frage kommen: 


a) natürliche Wasserentnahmestellen  


  - Flüsse, Bäche oder Seen 


b) künstliche Wasserentnahmestellen  


- Löschwasserteiche nach DIN 14210 


  - Löschwasserbrunnen nach DIN 14220 


  - Unterirdische Löschwasserbehälter nach DIN 14230 


Der Nachweis der ausreichenden Löschwasserversorgung ist in Abstimmung mit dem 


örtlich zuständigen Wasserversorgungsunternehmen zu führen und der Brandschutz-


behörde des Landkreises vorzulegen. 


Die Versorgung mit Löschwasser sollte im Vorfeld geklärt werden. Bei der Setzung 


eines Brunnen ist dieser, vor der Instandsetzung, der unteren Wasserbehörde anzu-


zeigen (§ 49 WHG). Ob das Grundwasser vor Ort (in Abhängigkeit der geologischen 


Verhältnisse) in ausreichendem Maß verfügbar ist, sollte zuvor durch Rammkernson-


dierung und ggf. Pumpversuche geklärt werden. 


Bei der verkehrstechnischen Erschließung des Gebietes sind zur Brandbekämpfung  


oder sonstiger feuerwehrtechnischer Einsätze ausreichend große öffentliche Verkehrs-


flächen vorzuhalten. Stichstraßen sind weitestgehend zu vermeiden. 


 


6.4 Energieversorgung/ Telekommunikation 


Das Plangebiet ist derzeit nicht an die Energieversorgung angeschlossen. Eine Ver-


sorgung mit Elektroenergie kann durch die envia Mitteldeutsche Energie AG sicherge-


stellt werden.  
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Im Bereich des Plangebietes befinden sich Energieversorgungsanlagen der envia Mit-


teldeutsche Energie AG. Zu den Versorgungsleitungen sind die festgelegten Abstände, 


entsprechend dem einschlägigen Vorschriften- und Regelwerk zu beachten und einzu-


halten. Unterirdische Versorgungsanlagen sind grundsätzlich von Bepflanzungen, An-


schüttungen und Überbauungen (z.B. Längsüberbauung mit Borden) freizuhalten. 


Ebenfalls erscheint der Anschluss an das Gasversorgungsnetz der Netzgesellschaft 


mbH möglich.  


Das Plangebiet ist derzeit nicht an die Telekommunikation angeschlossen. Die fern-


meldetechnische Versorgung kann jedoch durch Anschluss an das Leitungsnetz durch 


die Deutsche Telekom AG gesichert werden. 


 


6.5 Abfallbeseitigung 


Für das Plangebiet besteht derzeit keine Abfallentsorgung. Träger der Abfallbeseiti-


gung ist der Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Die Entsorgung der anfallenden Abfälle erfolgt 


durch den vom Landkreis beauftragten Dritten.  


Anfallende Abfälle sind entsprechend des KREISLAUFWIRTSCHAFTSGESETZES - KRWG 


einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. 


Bezüglich der Deklaration, Analytik und Verwertung von mineralischen Abfällen 


(Erdaushub, Bauschutt etc.) wird auf die TECHNISCHE REGELN DER BUNDE-/ 


LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT ABFALL (LAGA), Anforderungen an die stoffliche Verwer-


tung von mineralischen Reststoffen / Abfällen, Merkblatt 20 verwiesen. 


 
 
7. Nachrichtliche Übernahmen, Kennzeichnungen und Hin-


weise 


7.1 Altlasten 


Altlasten sind nach jetzigem Stand innerhalb des Plangebietes nicht bekannt. Dem 


Flächennutzungsplan der Gemeinde Großbadegast ist zu entnehmen, dass südwest-


lich des Plangebietes eine Altlastenverdachtsfläche (eh. Deponie) besteht. Diese hat 


jedoch keine Auswirkungen auf das Plangebiet selbst. 


 


7.2 Archäologische Fundstellen 


Innerhalb des Plangebietes befinden sich gem. § 2 DENKMSCHG LSA archäologische 


Kulturdenkmale, darunter eine ur- und frühgeschichtliche Siedlung, ein Grabhügel so-


wie Altfluren und -wege. Weitere archäologische Kulturdenkmale befinden sich im un-


mittelbaren Umfeld, hierzu zählen Siedlungen der Jungsteinzeit und des Mittelalters, 
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darunter mehrere Wüstungen, ein bronzezeitlicher Hortfund, Grabhügel, Brandbestat-


tungen aus der Bronzezeit, vorrömischen Eisenzeit, Körperbestattungen aus der Jung-


steinzeit und des Mittelalters sowie ur- und frühgeschichtliche Befestigungen. Diese 


genannten Fundstellen besitzen eine sehr hohe Qualität und Integrität.  


Das Plangebiet liegt darüber hinaus im Zwickel der Saalemündung in die Elbe und ist 


damit insgesamt im höchsten Maße als siedlungsgünstig zu bewerten. Aus Sicht der 


archäologischen Denkmalpflege besteht aufgrund der topographischen, naturräumli-


chen und analogen Gegebenheiten vergleichbarer Siedlungsregionen ein begründeter 


Verdacht, dass bei Bodeneingriffen Bodendenkmale zu Tage treten. Zahlreiche Be-


obachtungen der letzten Jahre verdeutlichen ferner, dass aus Luftbildbefunden, Lese-


befunden usw. nicht alle archäologischen Kulturdenkmale bekannt sind, sondern viel-


mehr erstmals bei invasiven Eingriffen erkannt werden. 


„Wer bei Arbeiten oder bei anderen Maßnahmen in der Erde oder im Wasser Sachen 


oder Spuren von Sachen findet, bei denen Anlass zu der Annahme gegeben ist, dass 


sie Kulturdenkmale sind (archäologische und bauarchäologische Bodenfunde), hat 


diese zu erhalten und der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. 


Der Bodenfund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige 


unverändert zu lassen und vor Gefahren für die Erhaltung der Bodenfunde zu schüt-


zen. Das Landesamt für Archäologische Denkmalpflege und von ihm Beauftragte sind 


berechtigt, die Fundstelle nach archäologischen Befunden zu untersuchen und Boden-


funde zu bergen“ (§ 9 Abs. 3 DENKMSCHG LSA). 


„Erd- und Bauarbeiten, bei denen zu vermuten ist, dass Kulturdenkmäler entdeckt wer-


den, bedürfen der Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde und sind recht-


zeitig anzuzeigen. Wenn die untere Denkmalschutzbehörde nicht innerhalb von 4 Wo-


chen widerspricht, gilt die Genehmigung als erteilt.“ (§ 14 Abs. 2 DENKMSCHG LSA). 


Notwendige Dokumentationen gem. § 14 Abs. 9 DENKMSCHG LSA sind durch den Vor-


habenträger abzusichern (Sekundärerhaltung). Unter Einhaltung der genannten Krite-


rien steht einem Vorhaben aus archäologischer Sicht nichts entgegen. 


Aus den Gründen des Schutzes der Kulturdenkmale und um Verzögerungen sowie 


Behinderungen im Bauablauf durch Funde und Befunde auszuschließen, muss aus 


facharchäologischer Sicht den Baumaßnahmen ein fachgerechtes und repräsentatives 


Dokumentationsverfahren vorgeschaltet werden. Dieses ist gem. Runderlass der Obe-


ren Denkmalschutzbehörde LSA vom 06.03.2013 vom Landesamt für Denkmalpflege 


und Archäologie LSA durchzuführen.  
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7.3 Kampfmittel 


Teilbereiche des Plangebietes sind als Kampfmittelverdachtsfläche ausgewiesen. Auf-
grund des im Flächennutzungsplan weiträumig erfassten Bereiches konnten jedoch 
von der zuständigen Behörde keine konkreten Aussagen zu den Kampfmittelverdachts-
flächen getätigt werden.  


Sofern erdeingreifende Maßnahmen oder Tiefbauarbeiten in Einzelfällen geplant sind, 
ist eine rechtzeitige Beteiligung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld (Amt für Brand-, Ka-
tastrophenschutz und Rettungsdienst) notwendig. 


 


7.4 Wasserecht 


Der geplante Bereich befindet sich weder innerhalb eines Überschwemmungsgebietes, 
noch innerhalb eines Trinkwasserschutzgebietes. Oberflächengewässer sind im Plan-
gebiet ebenfalls nicht bekannt.  


 
 


8. Verfahren 


 8.1 Aufstellungsbeschluss 


Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat in seiner Sitzung am 27.04.2017 gemäß  


§ 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BAUGB die Aufstellung der 4. ERGÄNZUNG DES FLÄCHEN-


NUTZUNGSPLANES DER STADT KÖTHEN (ANHALT) beschlossen.  


Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BAUGB im Amtsblatt der Stadt 


Köthen (Anhalt) Nr. 5  am 26.05.2017 ortsüblich bekannt gemacht. 


 


8.2 Beteiligung der Öffentlichkeit 


Zur Darlegung und Erörterung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung wurde 


am 06.06.2017 in Form einer Informationsveranstaltung eine frühzeitige Öffentlich-


keitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BAUGB durchgeführt. Außerdem wurde der Öffent-


lichkeit vom 06.06.2017 bis einschließlich 20.06.2017 Gelegenheit zur Äußerung und 


Erörterung gegeben.  


Der Entwurf der 4. ERGÄNZUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES wurde gemäß § 3 Abs. 


2 BAUGB mit Begründung Teil I und Teil II - Umweltbericht sowie den nach Einschät-


zung der Stadt wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 


vom 08.10.2018 bis einschließlich 09.11.2018 öffentlich ausgelegt. Ort und Dauer der 


Auslegung wurden ortsüblich nach § 3 Abs. 2 BAUGB mit dem Hinweis bekannt ge-


macht, dass Anregungen während dieser Auslegungsfrist vorgebracht werden können. 


Zusätzlich wurden die Planunterlagen auf der Internetseite der Stadt Köthen (Anhalt) 


eingestellt. 
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8.3 Beteiligung der Behörden 


Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann, wurden frühzeitig gemäß § 4 Abs. 1 BAUGB 
an der Planung beteiligt. Sie wurden mit Schreiben vom 06.09.2017 zur Äußerung 
auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BAUGB aufgefordert.  


Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 
BAUGB MIT Schreiben vom 01.09.2018 erneut beteiligt und gemäß § 3 Abs. 2 BAUGB 
von der öffentlichen Auslegung benachrichtigt. Auf der Grundlage des § 4 Abs. 2 
BAUGB setzt die Stadt den Behörden, Nachbargemeinden und sonstigen Trägern öf-
fentlicher Belange für die Abgabe ihrer Stellungnahme eine Frist. 


 


8.4 Abwägungs- und Feststellungsbeschluss  


Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) hat in seiner Sitzung am…. . die eingegangen 
Stellungsnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange geprüft und 
die Abwägung beschlossen. 


Von Bürgern wurden keine Anregungen, Bedenken und/oder Hinweise vorgebracht. 


Das Ergebnis wurde gem. § 3 Abs. 2 Satz 4 BAUGB mitgeteilt. 


Die vorliegende Begründung mit Umweltbericht ist Grundlage des Satzungsbeschlus-
ses vom………  


 


 


Stadt Köthen,………………………. 


 


 


 


Oberbürgermeister 
Stadt Köthen 
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TECHNISCHE ANLEITUNG ZUM SCHUTZ ZUR REINHALTUNG DER LUFT (TA LUFT) vom 
27.02.1986 (GMBl. S. 95) 
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TECHNISCHE REGELN DER BUNDE-/ LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT ABFALL (LAGA), An-
forderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen / Abfällen, 
Merkblatt 20, in der jeweils für LSA gültigen Fassung 


UMWELTSCHADENSGESETZ vom 10 Mai 2007 (BGBl. I S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel des Gesetzes vom 04.06.2016 (BGBl. I S. 1972) 


VERORDNUNG ÜBER DEN SCHUTZ DES BAUM- UND HECKENBESTANDES IM LANDKREIS 


KÖTHEN (ANHALT) vom 09. August 1994 (Amtsblatt des Landkreises Köthen (An-


halt)  


Nr. 16/ 94) 


VERORDNUNG ÜBER DEN LANDESENTWICKLUNGSPLAN DES LANDES SACHSEN-ANHALT 


2010 - LEP-LSA - vom 16.02.2011 (GVBl. LSA S. 160), gültig ab 12.03.2011 


VERORDNUNG ÜBER DIE AUSARBEITUNG DER BAULEITPLÄNE UND DIE DARSTELLUNG DES 


PLANIN-HALTS (PLANZEICHENVERORDNUNG 1990 – PLANZV 90) vom 18.12.1990 
(BGBl. 1991 I, S. 58), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 
(BGBl. I, S. 1057) 


VERORDNUNG ZUM SCHUTZ WILD LEBENDER TIER- UND PFLANZENARTEN 


(BUNDESARTENSCHUTZVERORDNUNG – BARTSCHV) vom 16 02.2005 (BGBI. I S. 258, 
ber. S. 896), zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 21.01.2013 (BGBI. I 
S. 95) 


WASSERHAUSHALTSGESETZ (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S.. 2585), zuletzt geändert 
am 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771) 
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Grenze des räumlichen Geltungsbereiches


belastet sind
Kennzeichnung der Lage, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen 
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PLANZEICHENERKLÄRUNG
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Umgrenzung der Flächen, unter denen der Bergbau umgeht
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Maßstab  1 : 25 000


Städtebauliche Planung für 


Logistik/ Gewerbe/ Industrie


Ermittlung von 
potenziellen Logistikstandorten


Legende


   300m Abstandsradius zu 


             Kleingartenanlagen, Wohnen


             im Außenbeich 


             500m Abstandsradius zu     
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Suchraum


Potenzialflächen
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Anlage 2
zur Begründung 4. Ergänzung des FNP der Stadt Köthen (Anhalt)


Kartengrundlage:


"Top. Karte M 1: 10 000© GeoBasis-DE/LVermGeo LSA, 2014


 / A18-311-2010-7"







 


 Städtebauliche Planung für Logistik/ Gewerbe/ Industrie der Stadt Köthen (Anhalt) 
 


 Vergleichende Bewertung: Standort/ Fläche Nr. 6 Flächengröße: ca. 81,3 ha 
 
 


    
 
  


 Städtebauliche Bewertung  Landschaftsökologische Bewertung 
 
 


Beschreibung 
Fläche 6 befindet sich südlich der B6n in unmittelbarer Nähe zur „großen „ Abfahrt“, zwischen der B183 
und der Bahnstrecke nach Halle; die Fläche ist bis auf eine Teilfläche (Gelände der Straßenmeisterei) 
unbebaut; sie liegt in der Gemarkung von Großbadegast, im Stadtgebiet Südliches Anhalt.  


Kriterien Bewertung  


I) Flächeneigenschaften   
- Größe und Zuschnitt - ca. 81,3 ha, bis auf 1.500 qm (Straßenmeisterei) für Gewerbe nutzbar + 


- Erweiterungsoptionen - in Richtung Süden + 


- Beschaffenheit und Topogra-


phie 


- ebenes Gelände, Untergrundverhältnisse nicht bekannt + 


II) Planungsvorgaben   
- REP A-B-W - Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft; keine Änderung REP möglich da Fläche nicht zum Mit-


telzentrum Köthen gehört 
- 


- FNP - keine Planungshoheit, da außerhalb des Stadtgebietes Köthen - 
- LP - kein LP vorhanden - 
III) Städtebaulicher Kontext   
- Nutzungsstruktur des Umfel-


des 


- nördlich B6n, dahinter Landwirtschaftsfläche (pot. Gewerbefläche), westlich Bahnstrecke 
nach Halle, dahinter Landwirtschaftsfläche; westlich und südlich ebenfalls Landwirt-
schaftsfläche; in 300 m Entfernung Kleingartenanlage 


+ 


- Agglomeration/ Arrondierung - Gewerbeachse östlich der Bahnlinie MD-Halle wird weitergeführt und kann an den Ver-
kehrsknotenpunkt B6n/ B183 herangeführt werden, Aufwertung GE Ost 


+ 


- sonstige Eignung - landwirtschaftliche Nutzfläche, Offenfläche für Kaltluftschneise - 


IV) Standortfaktor/ Lagegunst   
- Anbindung an B6n - unmittelbar an ‚große’ Abfahrt (niveau- und kreuzungsfrei) angebunden + 


- Gleisanschluss  - Gleisanschluss liegt an  + 


- Erschließungsaufwand - verkehrliche und technische Erschließung mit geringem Aufwand möglich, da in der Nähe 
vorhanden 


+ 


V) Nutzungskonflikte   
- angrenzende schutzwürdige 


Nutzungen  


- keine schutzbedürftigen Nutzungen betroffen 
- uneingeschränkte Nutzung möglich 


+ 


- Altlasten, Archäologie, 


Kampfmittel 


- nicht bekannt + 


- vorhandene Leitungen - nicht bekannt + 


VI) Flächenverfügbarkeit   
- Anzahl der privaten und 


öffentlichen Eigentümer 


- nicht bekannt; Fläche gehört nicht zum Stadtgebiet Köthen 
- Flächentausch mit Stadt Südliches Anhalt erforderlich, kurzfristig nicht umsetzbar 


- 


- Umsetzbarkeit - keine Nutzungen ansässig, die ausgelagert werden müssten + 


 


Schutzgut Bestand/ Bedeutung Auswirkungen durch Planung 


Mensch intensiv genutzte Ackerfläche in südöstlicher 
Ortsrandlage zwischen der Bahntrasse und 
der B 183 gelegen; unmittelbar südlich an die 
Trasse der B6n angrenzend mit zukünftig 
durch eine direkte Anbindung an die B6n 
erschlossen; nordöstlich der Fläche, an der B 
183, vereinzeltes Grundstück der Straßen-
meisterei;  in südöstlicher Nähe befindet sich  
eine Gartenanlage; ansonsten ausschließlich 
ackerbauliche Nutzung 


g mögliche Beeinträchtigungen für die 
nahegelegene Gartenanlage 
 


g 


Pflanzen und Tiere intensiv genutzte Ackerfläche ohne weitere 
Biotopstrukturen; nur randseits der Bahntrasse 
vereinzelt ausgeprägte Gehölzstruktur  


g ausreichende Ersatzlebensräume in der 
näheren Umgebung vorhanden 


g 


Geologie/ Boden ebene, großflächig intensiv genutzte Ackerflä-
che mit hochwertigen Böden; 
keine Altlastenverdachtsfläche 


h unwiederbringliche Veränderung der 
Bodenstruktur durch mögliche Neuver-
sieglung 


h 


Wasser keine Oberflächengewässer g Beeinträchtigung des Grundwassers; 
Erhöhung  des Wasserabflusses und 
Verringerung der Versickerung durch 
Neuversiegelung 


m 


Klima/ Luft großflächig intensiv genutzte Ackerfläche; 
Kaltluftentstehungsgebiet 
 


m kleinklimatische Beeinträchtigungen 
durch Versieglung und Bebauung; mini-
mierende Auswirkungen durch B6n 


g 


Landschaft/ 
Landschaftsbild 


die Trasse der zukünftig nördlich verlaufenden 
B6n liegt deutlich über dem Niveau der übrigen 
Flächen und verhindert eine direkte  Sichtver-
bindung zum Stadtbereich; das Landschafts-
bild ist daher vorbelastet  


m allgemeine Veränderung des Land-
schaftsbildes durch gewerbliche Bebau-
ung, verminderte Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes durch Vorbelastung 
der B6n  


m 


Kultur- und Sachgüter nicht bekannt g  g 


Vermeidung/ Minderung Ausgleich Hinweise Bebauungsplan 


• Minimierung des Versieglungsgrades 


• Erhalt der vorhandenen Grünstrukturen 


• Anlage von Kompensationsflächen für 
Pflanzen und Tiere der offenen Feldflur 


• zusätzliche Sichtschutzmaßnahmen entlang 
der östlich gelegenen B 183 und der Gar-
tenanlage 


 


• geringe bauliche Verdichtung 


• Grünfestsetzungen zur Gestaltung 
der Randbereiche 


 


Erläuterungen zur Bewertung 


Städtebauliche Bewertung 


Einzelkriterien 


+ = geeignet o = bedingt geeignet - = nicht geeignet 


Kriterienblock 


geeignet bedingt geeignet nicht geeignet 


wesentliches Kriterium nicht erfüllt 


Landschaftsökologische Bewertung 


Einzelkriterien 


g = gering m = mittel h = hoch 


Kriterienblock 


unproblematisch bedingt geeignet 
erheblich negative 


Auswirkungen 


 


Kartengrundlage: 


"Top. Karte M 1: 10 000© GeoBasis-DE/LVermGeo LSA, 2014 / A18-311-2010-7" 


Kartengrundlage: 


"Top. Karte M 1: 10 000© GeoBasis-DE/LVermGeo LSA, 2014 / A18-311-2010-7" 


Kartengrundlage: 


"Orthofoto 1: 20 000© GeoBasis-DE/LVermGeo LSA, 2014 / A18-311-2010-7" 
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1. Einleitung 


1.1 Ziele und Inhalte des Planes (Kurzdarstellung) 


1.1.1 Wichtige Ziele des Planes 


Ziel der Aufstellung der 4. ERGÄNZUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER STADT KÖTHEN 


(ANHALT) ist es, die städtebauliche Zielstellung der Stadt Köthen (Anhalt) zur planungsrechtli-


chen Absicherung eines künftigen Gewerbe, Industrie- und Logistikstandortes an der B 6n vor-


zubereiten. Bei der Umsetzung des geplanten Bauvorhabens soll entsprechend § 1 Abs. 5 


BAUGB eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit ent-


sprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet werden. Im Rahmen der Planung sol-


len die privaten und öffentlichen Belange gemäß § 1 Abs. 7 BAUGB gegeneinander und unter-


einander abgewogen werden. Insbesondere sind folgende Belange zu berücksichtigen: 


- die Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, die die wirtschaftlichen 
und umweltschützenden Anforderungen miteinander in Einklang bringt, eine men-
schenwürdige Umwelt sichert und die natürlichen Lebensgrundlagen schützt und entwi-
ckelt 


- die Ansiedlung von Logistikunternehmen bzw. anderer störender Industrie- und Gewer-
betriebe, die ansonsten in den schon vorhandenen Industrie- und Gewerbegebieten 
nicht angesiedelt werden können, in ausreichender Entfernung von schutzwürdigen 
Nutzungen und damit die Verhinderung von Belastungen 


- die städtebaulich sinnvolle Einordnung des Planungsgebietes in das Nutzungsgefüge 
der Stadt, insbesondere zu schon vorhandenen Industrie- und Gewerbegebieten 


- die gute Anbindung an übergeordnete Verkehrstrassen und die Vermeidung einer in-
nerstädtischen Belastung durch zusätzliche Verkehrsströme 


- die Schaffung der Rechtsgrundlagen für die zukünftige Nutzung des Plangebietes und 
Realisierung der planungs- und bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen durch die 
Ausweisung eines Gebietes für die Ansiedlung von Gewerbe, Industrie und Logistik 


- die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, insbesondere die Minimierung des Versiegelungsgrades und der bauli-
chen Verdichtung, die Anlage von Kompensationsflächen für Pflanzen und Tiere der of-
fenen Feldflur sowie Vorhaltung von Sichtschutzmaßnahmen zur B183 und zur Garten-
anlage in Großbadegast. 


- Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1 a BAUGB wird eine 
Umweltprüfung durchgeführt, in der die erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und 
im Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 


Der räumliche Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes umfasst eine Gesamtfläche von  
ca. 143,13 ha.  
[im Detail siehe Begründung Teil I] 
 


1.1.2 Inhalte des Planes 


Mit der 4. ERGÄNZUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER STADT KÖTHEN (ANHALT) sollen im 
räumlichen Geltungsbereich eine gewerbliche Baufläche mit Grünflächen und eine Fläche für 
die Landwirtschaft dargestellt sowie eine Bahnanlage nachrichtlich übernommen werden.  


Der Geltungsbereich der Planung wird durch die bestehende Bahnlinie zwischen Köthen und 


Halle in eine östliche und eine westliche Teilfläche zweigeteilt. Da sich die Nutzungsänderung 


ausschließlich auf der östlichen Teilfläche vollzieht und die derzeitige Nutzung der westlichen 







Stadt Köthen (Anhalt)   
4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes 
Begründung Teil II - Umweltbericht - Festsellungsexemplar 6 


 


 


  Bärteichpromenade 31, 06369 Köthen (Anhalt) 08.11.2018 
  Tel: 03496-40 37  0, Fax: 03496-40 37 20, e-mail: info@buero-raumplanung.de  


Teilfläche als Fläche für die Landwirtschaft erhalten bleibt, beschränkt sich die Umweltprüfung  


ausschließlich auf die östlich gelegene Änderungsfläche.  


Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches dieser Ergänzungsfläche wird die im westlichen 
Randbereich bestehende Baumreihe als Grünfläche dargestellt. Für die Durchführung möglicher 
interner Ausgleichsmaßnahmen wird im nördlichen, östlichen und südlichen Randbereich eben-
falls eine Grünfläche (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BAUGB) dargestellt. 


 


1.2 Ziele des Umweltschutzes und sonstiger fachlich er Grundlagen 


1.2.1 Umweltschutzziele aus Fachgesetzen und übergeordneten Planungen 


Fachgesetze  


In der nachstehenden Tabelle werden die in einschlägigen Fachgesetzen festgelegten Ziele des 
Umweltschutzes, die für die Bauleitplanung von Bedeutung sind, dargestellt: 


Tabelle 1: Übersicht der Umweltschutzziele aus Fach gesetzen und übergeordneten 
Planungen 


Schutzgut Quelle Zielaussage 


Tiere, Pflanzen 
und deren  


Lebensräume 


Bundesnaturschutzgesetz 
 


Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes 
und als Lebensgrundlagen des Menschen auch in Verant-
wortung für die künftigen Generationen im besiedelten und 
unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass  
die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit 
und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 
die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert 
von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind. Der 
Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, so-
weit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und 
Landschaft. 
Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind 
entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbesonde-
re lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflan-
zen einschließlich ihrer Lebensstätten zu erhalten und der 
Austausch zwischen den Populationen sowie Wanderungen 
und Wiederbesiedlungen zu ermöglichen, Gefährdungen 
von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und 
Arten entgegenzuwirken, Lebensgemeinschaften und Bioto-
pe mit ihren strukturellen und geografischen Eigenheiten in 
einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte 
Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen 
bleiben. 
Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushalts sind insbesondere wild lebende 
Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre 
Biotope und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweili-
gen Funktionen im Naturhaushalt zu erhalten. 


Richtlinie 92/43/EWG (Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie) 


 


...Zur Wiederherstellung oder Wahrung eines günstigen 
Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensräume und der 
Arten von gemeinschaftlichem Interesse sind besondere 
Schutzgebiete auszuweisen, um nach einem genau festge-
legten Zeitplan ein zusammenhängendes europäisches 
ökologisches Netz zu schaffen… 
Projekte dürfen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
der Erhaltungsziele ausgewiesener Schutzgebiete führen. 


Richtlinie 79/409/EWG 
(Vogelschutz-Richtlinie) 


 


Ziel der Richtlinie ist es, sämtliche wild lebenden Vogelarten, 
die im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten heimisch sind, 
einschließlich ihrer Eier, Nester und Lebensräume zu schüt-
zen, zu bewirtschaften und zu regulieren und die Nutzung 
dieser Arten zu regeln...  
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Schutzgut Quelle Zielaussage 


Baugesetzbuch Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. 
Insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, 
Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen 
ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt. 
Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erhebli-
cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind 
in der Abwägung zu berücksichtigen. 


Boden Bundesbodenschutzgesetz Ziele des BBODSCHG sind der langfristige Schutz des Bo-
dens hinsichtlich seiner Funktion im Naturhaushalt, insbe-
sondere als Lebensgrundlage und Lebensraum für Men-
schen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, Bestandteil 
des Naturhaushalts mit seinen Wasser- und Nährstoffkreis-
läufen ,Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffli-
che Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puffer- und Stof-
fumwandlungseigenschaften (Grundwasserschutz), Archiv 
der Natur- und Kulturgeschichte, Standorte für Rohstoffla-
gerstätten, für land- und forstwirtschaftliche sowie sied-
lungsbezogene und öffentliche Nutzungen. Weitere Ziele 
sind: der Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenverän-
derungen, Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen 
schädlicher Bodenveränderungen, die Förderung der Sanie-
rung schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten. 


Ausführungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt zum Bundes-


Bodenschutzgesetz 
 


Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umge-
gangen werden, dabei sind Bodenversiegelungen auf das 
notwendige Maß zu begrenzen. Vorrangig sind bereits 
versiegelte, sanierte, baulich veränderte oder bebaute Flä-
chen wieder zu nutzen. 


Bundesnaturschutzgesetz Böden sind so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Natur-
haushalt erfüllen können. Nicht mehr genutzte versiegelte 
Flächen sind zu renaturieren oder, soweit eine Entsiegelung 
nicht möglich oder nicht zumutbar ist, der natürlichen Ent-
wicklung zu überlassen.  


Baugesetzbuch Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden - 
dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruch-
nahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkei-
ten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und 
andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begren-
zen. 


Wasser Wasserhaushaltsgesetz, 
Wassergesetz für das Land 


Sachsen-Anhalt 
 


Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushalts und als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie sind so 
zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und 
im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen, 
vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funkti-
onen und der direkt von ihnen abhängenden Landökosys-
teme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaus-
halt unterbleiben und damit insgesamt eine nachhaltige 
Entwicklung gewährleistet wird. 


Bundesnaturschutzgesetz Meeres- und Binnengewässer sind vor Beeinträchtigungen 
zu bewahren und ihre natürliche Selbstreinigungsfähigkeit 
und Dynamik zu erhalten. Dies gilt insbesondere für natürli-
che und naturnahe Gewässer einschließlich ihrer Ufer, Auen 
und sonstigen Rückhalteflächen. Für den vorsorgenden 
Grundwasserschutz sowie für einen ausgeglichenen Nie-
derschlags-Abflusshaushalt ist auch durch Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege Sorge zu tragen.  


Klima und Luft Bundesnaturschutzgesetz 
 


Luft und Klima sind auch durch Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege zu schützen. Dies gilt 
insbesondere für Flächen mit günstiger lufthygienischer oder 
klimatischer Wirkung wie Frisch- und Kaltluftentstehungsge-
biete oder Luftaustauschbahnen.  


Bundesimmissionsschutzgesetz Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die 
Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter sind vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen. Dem Entste-
hen schädlicher Umwelteinwirkungen ist vorzubeugen. 


Landschaft Bundesnaturschutzgesetz 
 


Natur und Landschaft sind im besiedelten und unbesiedel-
ten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, 
soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass die Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur 
und Landschaft auf Dauer gesichert sind. 







Stadt Köthen (Anhalt)   
4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes 
Begründung Teil II - Umweltbericht - Festsellungsexemplar 8 


 


 


  Bärteichpromenade 31, 06369 Köthen (Anhalt) 08.11.2018 
  Tel: 03496-40 37  0, Fax: 03496-40 37 20, e-mail: info@buero-raumplanung.de  


Schutzgut Quelle Zielaussage 


Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräu-
me sind vor weiterer Zerschneidung zu bewahren.  
Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen … 
hat Vorrang vor der Inanspruchnahme von Freiflächen im 
Außenbereich. 
Verkehrswege, Energieleitungen und ähnliche Vorhaben 
sollen landschaftsgerecht geführt, gestaltet und so gebün-
delt werden, dass die Zerschneidung und die Inanspruch-
nahme der Landschaft vermieden oder so gering wie mög-
lich gehalten werden.  


Mensch Bundesnaturschutzgesetz 
 


Zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft sind nach 
ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen vor allem 
im besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu schützen 
und zugänglich zu machen.  


Bundesimmissionsschutzgesetz Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die 
Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter sind vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen. 
Dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen ist vorzu-
beugen. 


Kultur und sonsti-
ge Sachgüter 


Bundesnaturschutzgesetz Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturland-
schaften sind mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern 
vor Verunstaltung, Zersiedlung und sonstigen Beeinträchti-
gungen zu bewahren.  


Denkmalschutzgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt 


 


Es ist die Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, 
die Kulturdenkmale als Quellen und Zeugnisse menschli-
cher Geschichte und prägende Bestandteile der Kulturland-
schaft zu erhalten, zu pflegen und wissenschaftlich zu erfor-
schen. Der Schutz erstreckt sich auf die gesamte Substanz 
eines Kulturdenkmals einschließlich seiner Umgebung, 
soweit diese für die Erhaltung, Wirkung, Erschließung und 
die wissenschaftliche Forschung von Bedeutung ist. 


Wechselwirkungen 
zwischen den 


einzelnen Schutz-
gütern 


Bundesnaturschutzgesetz 
 


Der Naturhaushalt ist in den räumlich abgrenzbaren Teilen 
seines Wirkungsgefüges im Hinblick auf die prägenden 
biologischen Funktionen, Stoff- und Energieflüsse sowie 
landschaftlichen Strukturen zu schützen.  


 


Übergeordnete Planungen und fachliche Grundlagen: 
Die Ergänzung des Flächennutzungsplanes zur planerischen Vorbereitung einer gewerblichen 


Baufläche muss gem. § 4 Abs. 1 ROG die Ziele der Raumordnung beachten und die Grundsät-


ze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung gem. § 4 Abs. 1 ROG berücksichtigen. 


Die vorliegende Planung ist auf Grund ihrer räumlichen Ausdehnung raumbedeutsam im Sinne 


von raumbeanspruchend und raumbeeinflussend. 


Landesentwicklungsplan 


Der LANDESENTWICKLUNGSPLAN 2010 DES LANDES SACHSEN-ANHALT (LEP LSA) gemäß der durch 


die Landesregierung beschlossenen Verordnung vom 16.02.2011 (gültig ab 12.03.2011) enthält 


die landesbedeutsamen Ziele und Grundsätze der Raumordnung, die der Entwicklung, Ordnung 


und Sicherung der nachhaltigen Raumentwicklung des Landes Sachsen-Anhalt zugrunde zu 


legen sind.  


Für das Plangebiet gelten folgende, im LEP LSA festgelegte Ziele (Z), Grundsätze (G) und Er-


fordernisse der Raumordnung: 


• Köthen (Anhalt) wurde im LEP, Z37 die Funktion eines Mittelzentrums zugewiesen. Mit-
telzentren in Sachsen-Anhalt stellen unter dem Gesichtspunkt rückläufiger Einwohne-
rentwicklung und der sich ändernden Altersstruktur im Land das Rückgrat für die Siche-
rung der öffentlichen Daseinsvorsorge für die Bevölkerung in allen Landesteilen dar. 


• Im LEP 2010, Z58 ist festgelegt, dass der Standort „Köthen“ Vorrangstandort für lan-
desbedeutsame Industrie- und Gewerbefläche ist. Im Grundsatz G48 wird ergänzend 
ausgeführt, dass Vorrangstandorte für Industrie und Gewerbe räumlich gesichert wer-
den, um infrastrukturell gut erschlossene Standorte für Industrieansiedlungen vorzuhal-
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ten. Diese sind verkehrsgünstig gelegen. Hier sollen gezielt Unternehmen angesiedelt 
werden, die insbesondere auf Verkehrsgunst angewiesen sind. Im Grundsatz G50 wird 
ergänzend festgehalten, dass die Regionalplanung regional bedeutsame Standorte für 
Industrie- und Gewerbe im REP festlegen kann. 


• Im LEP 2010, Z56 ist festgelegt, dass die Neuerschließung und Erweiterung von Indust-
rie- und Gewerbeflächen insbesondere an zentralen Orten, Vorrangstandorten, in Ver-
dichtungs- und Wachstumsräumen sowie an strategisch und logistisch wichtigen Ent-
wicklungsstandorten sicherzustellen ist. In der Begründung hierzu wird aufgeführt, dass 
Investoren vermehrt erwarten, dass neben betriebsnotwendigen Flächen zugleich un-
mittelbar angrenzende Optionsflächen zur Erweiterung bestehen. Dies kann zu Flächen 
über 30ha führen. An den strategisch und logistisch wichtigen Entwicklungsstandorten 
sind somit großflächige Gewerbe- bzw. Industriegebiete neu auszuweisen. Ergänzend 
wird in Grundsatz G47 ausgeführt, dass die Entwicklung attraktiver Standortbedingun-
gen dazu führen soll, dass Arbeitsplätze sowie Aus- und Weiterbildungsplätze durch die 
Ansiedlung neuer und Erweiterung bestehender Betriebe gesichert und geschaffen 
werden. 


• Die am Ostrand der Fläche verlaufende Bundesstraße B 183 Richtung Bitterfeld ist im 
LEP 2010 als Hauptverkehrsstraße mit Landesbedeutung dargestellt. 


• Die am Westrand der Fläche verlaufende Bahnlinie „Magdeburg-Halle“ ist im LEP 2010 
als überregionale Schienenverbindung dargestellt. 


• Die am Nordrand der Fläche verlaufende, größtenteils realisierte, Richtung Osten noch 
in Bau befindliche B 6n ist im LEP 2010 unter Z79 als geplante überregional bedeutsa-
me Hauptverkehrsstraße „Verlängerung der B6n von der A 14 zur A9 und über Sach-
sen-Anhalt hinaus“ als überregionale Verkehrsachse in Richtung Osten dargestellt (Au-
tobahn bzw. autobahnähnliche Fernstraße). 


• Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines Vorbehaltsgebietes für die Landwirtschaft. 
 


Basierend auf der Festsetzung von Köthen (Anhalt) als Vorrangstandort für landesbedeutsame 


Industrie- und Gewerbeflächen, der stark verbesserten verkehrsinfrastrukturellen Anbindung an 


den überregionalen Straßenverkehr (zur BAB 14 und BAB 9) nach Bau der B 6n sowie die di-


rekt angrenzende Bahnlinie im Westen und B 183 im Osten genießt der Geltungsbereich der  


4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes höchste Lagegunst und somit Priorität bei der Aus-


weisung als gewerbliche Baufläche. Aufgrund dieser Lagegunst ist die Fläche besonders ge-


eignet für Logistikunternehmen. Die Zielsetzung Z60 „Erweiterung vor Neuerschließung“ wirkt 


sich hier nicht einschränkend aus, da die noch vorhandenen Erweiterungspotentiale in den be-


stehenden Industrie- und Gewerbegebieten für flächenintensive Ansiedlungen zu klein sind und 


über eine schlechtere Verkehrsanbindung verfügen. Der Standort des Geltungsbereiches der 4. 


Ergänzung des Flächennutzungsplanes ist nicht nur für produzierendes Gewerbe gedacht, son-


dern soll vor allem für die Ansiedlung von Logistikunternehmen und von sonstigen großflächi-


gen Gewerbebetrieben entwickelt werden. 


Die vorliegende Planung entspricht daher den Zielen der Landesplanung und berücksichtigt die 


Grundsätze und sonstigen Erfordernisse bzw. steht diesen nicht entgegen. 


Nach § 2 Abs. 4 LANDESENTWICKLUNGSGESETZ (LENTWG) vom 23.04.2015 sind Landkreise und 


kreisfreie Städte Träger der Regionalplanung. Ihnen obliegt die Aufstellung, Änderung, Ergän-


zung und Fortschreibung der Regionalen Entwicklungsplanes und von Regionalen Teilgebiets-


entwicklungsplänen. Köthen (Anhalt) ist der Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg zuge-


ordnet.  
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Regionalplanung 


Der REGIONALE ENTWICKLUNGSPLAN FÜR DIE PLANUNGSREGION ANHALT-BITTERFELD-WITTENBERG 


(REP 2006) wurde durch die Regionalversammlung am 07.10.2005 beschlossen, am 


09.11.2005 durch die oberste Landesplanungsbehörde genehmigt und ist seit dem 24.12.2006 


in Kraft.  


Der REP A-B-W befindet sich auf Grundlage der Beschlussfassung durch die Regionalver-


sammlung am 20.09.2013 derzeit in der Neuaufstellung. Es existiert ein 2. Entwurf mit Stand 


vom 14.07.2017 (REP - 2. ENTWURF 2017). Der Entwurf trägt den Titel „REP MIT DEN 


PLANINHALTEN „RAUMSTRUKTUR, STANDORTPOTENZIALE, TECHNISCHE INFRASTRUKTUR UND 


FREIRAUMSTRUKTUR“. Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Anhalt-


Bitterfeld-Wittenberg hat in ihrer Sitzung am 30.05.2018 beschlossen, den Entwurf infolge von 


Planänderungen gegenüber dem 2. Entwurf erneut auszulegen (REP - GEÄNDERTER 2. ENTWURF 


2018). Die Auslegungsfrist endet am 10.08.1018. 


Der REP A-B-W 2006, der REP - 2. ENTWURF 2017 sowie der REP - GEÄNDERTER 2. ENTWURF 


2018 trifft bezüglich des Plangebietes der 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Stadt 


Köthen (Anhalt) folgende Aussagen. 


• Im REP 2006 ist Köthen (Anhalt) als landesbedeutsamer Schwerpunktstandort für In-
dustrie und Gewerbe dargestellt (REP 2006 5.4.1.2 Z). Im REP - 2. ENTWURF 2017 wird 
Köthen als Vorrangstandort für landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflächen be-
stätigt (4.3.1 Z1). 


• Das Plangebiet befindet sich wie auch die westlich, nördlich und südlich angrenzenden 
Flächen laut REP 2006  innerhalb des Vorbehaltsgebietes Landwirtschaft Nr. 1 „Gebiet 
um Staßfurt-Köthen-Aschersleben“ (REP 2006 5.5.1.2 Z). 
Vorbehaltsgebiete ergänzen die Vorranggebiete um noch nicht endgültig abgewogene 
Zielsetzungen. In den ausgewiesenen Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft ist den 
Belangen der Landwirtschaft als wesentlicher Wirtschaftsfaktor, Nahrungsproduzent 
und Erhalter der Kulturlandschaft bei der Abwägung mit entgegenstehenden Belangen 
ein erhöhtes Gewicht beizumessen (LEP-LSA Punkt. 3.5.2) 
Das östliche Plangebiet befindet sich gemäß REP - 2. ENTWURF 2017 nicht mehr  in-
nerhalb des Vorbehaltsgebietes Landwirtschaft Nr. 1 „Gebiet um Staßfurt-Köthen-
Aschersleben, wird jedoch von Flächen umgeben, die weiterhin innerhalb des Vorbe-
haltsgebietes liegen.  


• Das Plangebiet wird nunmehr als in Planung befindlicher Landesbedeutsamer Industrie- 
und Gewerbestandort dargestellt (REP - GEÄNDERTER 2. ENTWURF 2018 4.3.3.3 G) 
Die Fläche dient der flächenhaften Konkretisierung des bereits vorhandenen Vor-
rangstandortes für landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflächen Köthen (Anhalt) 
und soll nur im Bedarfsfall entwickelt werden. 


• Die am Ostrand der Fläche verlaufende Bundesstraße B 183 Richtung Bitterfeld ist im 
REP 2006 als Hauptverkehrsstraße mit Landesbedeutung (REP 2006, 5.8.2.3 Z), im 
REP - 2. ENTWURF 2017 als überregional bedeutsame Hauptverkehrsstraße dargestellt 


• Die den Änderungsbereich querende Bahnstrecke „Magdeburg-Leipzig Messe Süd“ ist 
im REP 2006 als Schienenverkehr mit Landesbedeutung, im REP - 2. ENTWURF als 
überregionale Schienenverbindung dargestellt 


• Die am Nordrand der Fläche verlaufende, inzwischen größtenteils realisierte, Richtung 
Osten noch in Bau befindliche B 6n ist im REP 2006 Bestandteil des „Neubaus einer 
leistungsfähigen Nordharzverbindung (B 6n) von der A7 über Goslar zur A 14 bei Bern-
burg mit Verlängerung über Köthen zur A 9/B 184 südlich von Dessau mit dem Ziel der 
Erschließung des gesamten Nordharzraumes ... sowie der Verbindung der Region Harz 
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mit West-/Norddeutschland sowie Mittel-/Ostdeutschland. ... Darüber hinaus ist die B 6n 
als überregionale Verkehrsachse nach Osteuropa in Richtung Polen vorzuhalten.“ (REP 
2006 5.8.2.2 Z Nr. 2b). Im REP - 2. ENTWURF 2017 wird zur B 6n folgendes festge-
schrieben:“  
Folgende Neubauvorhaben des Bundesverkehrswegeplans sind insbesondere zu si-
chern: ... Verlängerung der B 6n von der A 14 zur A9 und über Sachsen-Anhalt hinaus 
als überregionale Verkehrsachse in Richtung Osten (ab A 9 noch keine geplante Tras-
senführung)“ (REP - 2. ENTWURF 2017, 4.3.3.2 Z6). Die Darstellung der Trasse erfolgt 
als überregional bedeutsame Hauptverkehrsstraße. 


Nach Abschluss der Baumaßnahmen an der B 6n, der Ermittlung des Plangebietes als Vor-


zugsstandort für die Ansiedlung von Gewerbe, Industrie und Logistik im Rahmen einer Alterna-


tivenprüfung sowie nach Abschluss der Gebietsänderungsvereinbarung mit Flächentausch und 


damit einhergehend die Übernahme der Planungshoheit über das Plangebiet durch die Stadt 


Köthen (Anhalt) sind die inhaltlichen und planerischen Voraussetzungen zur Ausweisung der 


Fläche als gewerbliche Baufläche gegeben. 


In enger Abstimmung mit der Regionalen Planungsbehörde wurde bei der Neuaufstellung des 


REP dieser Entwicklung bzw. den veränderten Rahmenbedingungen Rechnung getragen. Das 


Plangebiet ist nunmehr im REP - GEÄNDERTER 2. ENTWURF 2018 als Landesbedeutsamer Indust-


rie- und Gewerbestandort in der der kartografischen Darstellung festgeschrieben. 


Im SACHLICHEN TEILPLAN „DASEINSVORSORGE – AUSWEISUNG DER GRUNDZENTREN IN DER 


PLANUNGSREGION ANHALT-BITTERFELD-WITTENBERG“ wurde die räumliche Abgrenzung des zent-


ralen Ortes vorgenommen. Das Plangebiet befindet sich außerhalb dieser räumlichen Abgren-


zung. 


Die vorliegende Planung entspricht daher den Zielen der Regionalplanung und berücksichtigt 


die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse bzw. steht diesen nicht entgegen. 


Flächennutzungsplan 


Im FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT KÖTHEN (ANHALT) war der überwiegende Geltungsbereich 


des Plangebietes bisher nicht enthalten. Lediglich der äußere nordwestliche Bereich ist als Flä-


che für die Landwirtschaft dargestellt. Im Zuge der Gebietsänderungsvereinbarung mit der Stadt 


Südliches Anhalt ist die Fläche in das Gemeindegebiet Köthen (Anhalt) übergegangen.  


Im rechtswirksamen FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER GEMEINDE GROßBADEGAST ist die Fläche als 


Fläche für die Landwirtschaft dargestellt (siehe Anlage 1 ‚Darstellungen im rechtswirksamen 


Flächennutzungsplan der Gemeinde Großbadegast‘ in der Begründung Teil I der  4. ERGÄNZUNG 


DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER STADT KÖTHEN (ANHALT). Die B 183 am östlichen Rand des 


Plangebiets wird hier als überörtliche Verkehrsfläche, die Bahnlinie als Bahnanlage dargestellt. 


Archäologische Fundstellen bzw. Altlastenverdachtsfläche sind laut FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 


GROßBADEGAST nicht vorhanden. Beidseitig entlang der B 183 verlaufen Hauptwasser- bzw. 


Abwasserleitungen. 


Bebauungsplan 


Rechtskräftige Bebauungspläne oder andere städtebauliche Satzungen liegen für das Plange-
biet nicht vor.  
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Sonstige Planungen 


Das Plangebiet liegt innerhalb des Flurbereinigungsverfahrens zur B 6n Köthen KO4056. Die-


ses Verfahren wurde im November 2006 angeordnet mit dem Ziel, die Eigentumsverhältnisse 


im Verfahrensgebiet neu zu ordnen. Laut Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 


(ALFF) Anhalt (Stellungnahme zum Entwurf der 4 Ergänzung des Flächennutzungsplanes vom 


02.10.2017) erschwert die Ausweisung der Fläche als gewerbliche Baufläche massiv das Errei-


chen der Ziele, vor allem die Zusammenlegung von Eigentumsflächen, und beeinträchtigt die 


Bewirtschaftungsverhältnisse. Mit der Anordnung des Verfahrens wurde für das gesamte Gebiet 


eine Veränderungssperre erlassen. Für jede geplante Veränderung ist demzufolge eine separa-


te Zustimmung nach § 34 FLURBEREINIGUNGSGESETZ (FLURBG) beim ALFF Anhalt zu beantra-


gen. 


Landschaftsplan 


Für das Plangebiet liegt kein Landschaftsplan vor. 


 


1.2.2 Schutzgebiete und Schutzobjekte nach dem Naturschutzrecht 


Das Plangebiet befindet sich in außerhalb jedweder Schutzgebiete. 


Im räumlichen Geltungsbereich der Planergänzung befinden sich Schutzobjekte nach dem Na-
turschutzrecht. Hierbei handelt es sich um gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 des Naturschutzge-
setzes des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) vom 10. Dezember 2010 (GVBL LSA S. 
569), geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 18. Dezember 2015 (GVBL. LSA S. 659), ge-
setzlich geschützte Heckenbestände an der Bahnlinie sowie um gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 
NatSchG LSA gesetzlich geschützte Baumreihen am Arensdorfer Feldweg im westlichen Teil 
des räumlichen Geltungsbereich. 


� Es kann eingeschätzt werden, dass aufgrund der räumlichen Distanz und dem Charakter 
des Vorhabens projektbezogene Auswirkungen auf die Erhaltungsziele von Schutzgebieten 
ausgeschlossen werden können, da weder funktionale noch räumliche Beziehungen zum Plan-
gebiet bestehen und bestehende Biotopbereiche vollständig erhalten bleiben. 


 


1.2.3 Sonstige fachliche Grundlagen 


• STÄDTEBAULICHEN PLANUNG FÜR LOGISTIK, GEWERBE UND INDUSTRIE DER STADT KÖTHEN 


(ANHALT) – STANDORTALTERNATIVEN-PRÜFUNG, Beschluss vom 22.05.2014. 


In dieser städtebaulichen Planung wurden insgesamt 6 Standorte entlang der B 6n inner-
halb des Stadtgebietes von Köthen sowie 1 Standort in der angrenzenden Gemarkung 
Großbadegast (Stadt Südliches Anhalt) hinsichtlich ihrer Eignung zur Ausweisung eines 
neuen Standortes für Logistik, Gewerbe und Industrie geprüft. 


• Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung gemäß RICHTLINIE ZUR BEWERTUNG UND BILANZIERUNG VON 


EINGRIFFEN IM LAND SACHSEN-ANHALT (BEWERTUNGSMODELL SACHSEN-ANHALT) sowie im ver-
bal- argumentativen Verfahren (siehe Abb. 2). 
 


1.2.4 Kenntnislücken 


Innerhalb des Geltungsbereichs des Flächennutzungsplanes bestehen Kenntnislücken zu 
einer Konversionsfläche, die sich innerhalb der Ackerfläche im westlichen Teilbereich, süd-
lich des Arensdorfer Feldweges befindet und eine Größe von ca. 7.500ha aufweist. Hin-
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sichtlich der Biotopausstattung aus überwiegend sukzessivem Gehölzbestand von Wildobst 
ist jedoch davon auszugehen, dass der Standort mind. 20 Jahre nicht mehr in Nutzung ist. 
Die standörtliche Lage und der Gebäuderestbestand aus ehemaliger Garage, Technikhaus 
und Aufenthaltsbereich mit Unterkellerung, sowie die Art der internen versiegelten Erschlie-
ßung lassen auf eine evtl. Verbindung mit dem nahegelegenen Flugplatz Köthen Anhalt 
bzw. einer militärischen Vornutzung schließen. Die Fläche des Gebäuderestbestandes wird 
auf eine Fläche von ca. 1000m² geschätzt. Sonstige versiegelte Flächenbereiche, die sich 
u.a. auch unter Tage befinden, können auf Grund des überwuchernden Vegetationsbestan-
des nicht genau nachvollzogen werden, betragen jedoch schätzungsweise mind. 500m².  
 
Gemäß mündlicher Auskunft vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld ( Abt.  Altlasten und Boden-
schutz, 06.11.2018) ist die Fläche nicht im Altlastenkataster registriert. Gemäß einer münd-
lichen Aussage vom Amt für Katastrophenschutz (LK ABI, 06.11.2018) kann der unbekann-
ten Konversionsfläche eine militärische Vornutzung zugeordnet werden. Des Weiteren han-
delt es sich bei dieser Fläche um eine Kampfmittelverdachtsfläche. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


Zum sichtbaren Restbestand einer unbekannten 
Konversionsfläche innerhalb der westlichen 
Planerweiterung zählen neben versiegelten Boden-
flächen die abgebildeten Gebäudeteile (Garage, 
Technikhaus und Aufenthaltsbereich.   
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2. Auswirkungen auf die Schutzgüter des Naturhausha ltes und der 
Landschaft 


2.1 Bestandssituation 


Der Geltungsbereich der 4. ERGÄNZUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER STADT  


KÖTHEN (ANHALT) wird durch die bestehende Bahnlinie Köthen und Halle in eine östliche und 


westliche Teilfläche zweigeteilt. Da sich die Nutzungsänderung ausschließlich auf der östlichen 


Teilfläche vollzieht und die derzeitige Nutzung der westlichen Teilfläche als Fläche für die 


Landwirtschaft, einschließlich aller bestehenden Biotopbereiche erhalten bleibt, wird im weiter-


führenden Text des Umweltberichtes ausschließlich auf die Änderungsfläche eingegangen. 


Die östliche Änderungsfläche erstreckt sich gemäß nachfolgender Bestandsübersicht in südöst-


licher Ortsrandlage zwischen der Bahntrasse Köthen-Halle im Westen und der B 183 im Osten. 


Sie wird im Norden begrenzt durch die B 6n bzw. die Auf- und Abfahrt der B 183 auf die B 6n. 


Im Süden endet der Geltungsbereich in Form einer gedachten gradlinigen Verlängerung der 


von Großbadegast auf die B 183 treffenden ‚Hauptstraße' in Richtung Südwesten bis zur Bahn-


linie. Im Nordosten nahe der Auffahrt auf die B 6n und direkt an der B 183 befindet sich das 


bebaute Grundstück der Straßenmeisterei. Im Westen entlang der Bahnlinie zieht sich von Nor-


den Richtung Süden auf etwa halber Länge ein Gehölzstreifen. Die westliche Begrenzung stellt 


die Bahnlinie dar. Die Fläche wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. 


Abbildung 1: Bestandsübersicht / Biotoptypen / Fläc hennutzung 
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Blick von Nordwesten 
nach Südwesten auf 
das Plangebiet.  
Das Foto wurde vom 
Böschungsbereich der 
B6n aufgenommen 
und zeigt die großflä-
chige Ackerflur mit 
randseitigem Gehölz-
streifen. 
Am rechten Bildrand ist 
die Bahntrasse er-
kennbar. 


 


Blick von nordöstlicher 
Richtung auf das Plan-
gebiet (Standort:  
B 183). 
Im Vordergrund mit 
Anbindung an die 
Straße befindet sich 
eine Fläche der Stra-
ßenmeisterei. 


 


Blick von nordwestli-
cher Richtung  auf das 
Plangebiet (Standort:  
B 6n). 
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2.1.1 Pflanzen/ Biotoptypen 


Im gesamten Plangebiet erfolgte am 27.04.2014, verifiziert am 24.01.2018 eine Aufnahme der 
aktuellen Biotop- und Flächennutzungstypen.  


Im Detail wurden folgende Biotop- und Flächennutzungstypen aufgenommen (CODE der Bio-
toptypenzuordnung nach SCHUBOLTH, J. (2010) KARTIERANLEITUNG ZUR KARTIERUNG 


DER LEBENSRAUMTYPEN NACH ANHANG I DER RICHTLINIE 92/43/EWG (FFH-RL)- 
KARTIEREINHEITEN DER LEBENSRAUMTYPEN UND NICHT-LEBENSRAUMTYPEN): 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Blick von Nordost nach 
Südost auf das Plan-
gebiet.  
Das Foto zeigt die 
östliche Geltungsbe-
reichsgrenze, die ent-
lang der B183 führt. 


Blick aus Richtung 
Großbadegast auf den 
Kreuzungsbereich der 
B183, der die südöstli-
che Plangebietsgrenze 
markiert. 
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• Intensiv genutzter Acker 
CODE: AI 
Der überwiegende Flächenanteil des Plangebietes wird als Acker intensiv genutzt.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


• Unbefestigter Feldweg 


CODE: VWB 


Westlich der Bahntrasse durchquert mit dem Arensdorfer Feldweg ein teilbefestigter Weg 
die großflächige Landwirtschaftsfläche. Hierbei handelt es sich um eine ehemalige Wege-
verbindung nach Arensdorf.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


• Baumreihe 


CODE: HRB 
Wie bereits auf der vorherigen Abbildung ersichtlich, wird der Arensdorfer Feldweg inner-
halb der westlichen Planergänzung durch Baumreihen gesäumt, die ihrem Bestand nach 
dem gesetzlichen Schutz nach § 21 NatSchG LSA unterliegen.  Die nördliche Baumreihe 
weist einen bis zur südöstlich gelegenen Bahntrasse nahezu durchgehenden und regel-
mäßigen Bestand, mit nur wenigen Lücken auf. Im Baumbestand überwiegen in abwech-
selnder Pflanzfolge Birke und Bergahorn sowie vereinzelt auch Eiche und Obstgehölz. Die 
Baumreihe südlich des Feldweges besteht nur im vorderen Wegebereich nahe der K 2074 
und ist, wie auf der nachfolgenden Abbildung zu erkennen, nicht durchgängig vorhanden. 
In diesem  Baumbestand überwiegen Obstgehölze.  


 


Blick in südwestliche 
Richtung auf das Plan-
gebiet. Bis auf den ent-
lang der westlichen Gel-
tungsbereichsgrenze 
entwickelten Gehölzbe-
stand wird das Plange-
biet überwiegend land-
wirtschaftlich genutzt. 


Die Abbildung zeigt  in 
südöstliche Richtung, auf 
den Arensdorfer Feldweg, 
durch den die Landwirt-
schaftsfläche zweigeteilt 
wird.  







Stadt Köthen (Anhalt)   
4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes 
Begründung Teil II - Umweltbericht - Festsellungsexemplar 18 


 


 


  Bärteichpromenade 31, 06369 Köthen (Anhalt) 08.11.2018 
  Tel: 03496-40 37  0, Fax: 03496-40 37 20, e-mail: info@buero-raumplanung.de  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


• Baum-Strauchhecke  


CODE: HHB 
Beidseitig und entlang der bestehenden Bahntrasse bestehen linearer Gehölzbestände, 
die ihren Eigenschaften nach dem gesetzlichen Schutz nach § 22 NatSchG LSA unterlie-
gen. Der Heckenbestand östlich der Bahntrasse ist sehr lückenhaft ausgebildet und er-
streckt sich von Nord nach Süd auf einer Gesamtlänge von ca. 770m. Im Heckenbestand 
überwiegen Einzelgehölze der Weichselkirsche und im Unterwuchs dominieren Holunder, 
verschiedene Wildrosen und Austrieb von Wildobstarten. Die Baum-Strauchhecke entlang 
der westlichen Bahntrasse, innerhalb der Planergänzung, besteht wie auf der nachfolgen-
den Abbildung erkennbar, nahezu als geschlossener Heckenbestand. Das Hauptgerüst 
dieses Heckenbestandes wird durch eine Baumreihe aus überwiegend Bergahorn und ver-
einzeltem Eschenahorn gebildet. Im artenreichen Unterwuchs, der teilweise mehrere Meter 
mächtig ist, dominieren Holunder, Heckenkirsche, Weißdorn, Ölweide, Feuerdorn, Spiere, 
Wildrosen, Forsythie den Bestand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Das Foto wurde nahe der 
Bahntrasse aufgenommen 
und zeigt in nordwestli-
cher Richtung zur  Kreis-
straße K2074, auf den 
nach §21 NatSchG LSA 
geschützten Biotopbe-
stand innerhalb der west-
lichen Planergänzung. 
Hierbei handelt es sich 
um eine nahezu durchge-
hende Baumreihe aus 
Birken und Bergahorn. 
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Das erste Foto zeigt in 
Richtung Nordwesten auf 
den östlich der Bahntras-
se entwickelten Gehölz-
altbestand. 
 
Das mittlere Foto zeigt 
eine kleine Gehölzinsel 
mit ausschließlicher Aus-
prägung von Holunder. 


 


 


Linienförmig angeordnete 
Altholzbestände der 
Weichselkirsche sowie 
vereinzelte Wildobstge-
hölze bilden den Grund-
stock der östlich der 
Bahntrasse entwickelten 
Baum-Strauchhecke. Zu 
den im Unterwuchs entwi-
ckelten Straucharten zäh-
len der Holunder, Wildro-
sen sowie sukzessiver 
Austrieb verschiedener 
Wildobstarten zu den 
dominanten Arten.  


 


 


 


 


 


Auf der benachbarten  
Abbildung ist eine der 
Bestandslücken der östli-
chen Hecke erkennbar.  
Eine im Zuge der Planung 
vorgenommene Ergän-
zungspflanzung und eine 
fortschreitende Gehölzsol-
len zur Vervollständigung 
und  Heckenschlusses 
beitragen. 
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Bewertung: 


Die Bewertung erfolgt in einer 5-stufigen Skala anhand folgender Kriterien (nach BASTIAN, 
1994):  


- Artenreichtum/ Diversität 


- Seltenheit/ Gefährdung 


- Natürlichkeitsgrad der Vegetation 


- Regenerationsfähigkeit/ Alter/ Entwicklungsdauer 


- Bedeutung im Biotopverbund (Biotopgröße, Isolation, Vernetzung). 


Tabelle 2: Bewertung des Teilschutzgutes Biotope/ P flanzen 


Biotop-/ Nutzungstyp verbale Einschätzung Beurteilung/ Bewer-
tung (gesamt) 


Acker, intensive Nutzung 
• Diversität/Artenreichtum 
• Natürlichkeitsgrad 


• Bedeutung für Biotopverbund 


 
sehr gering 


 


Gehölzbestand Baum-
Strauch-Hecke ( östliche 
der Bahntrasse Änderungs-
fläche) 


• Mittlere bis hohe Diversität  
• hohe Seltenheit / Altbestand 


• mittlerer Natürlichkeitsgrad 
• geringe Bedeutung Biotopverbundele-


ment 


 
mittel-hoch 


Gehölzbestand Baum-
Strauch-Hecke ( westlich 
der Bahntrasse)gesetzlich 
geschütztes Biotop (§21 
NatSchG LSA)* 


• Mittlere bis hohe Diversität  
• hohe Seltenheit / Altbestand 


• mittlerer Natürlichkeitsgrad 
• mittlere Bedeutung Biotopverbundele-


ment 


 
mittel-hoch 


Baumreihe  


gesetzlich geschütztes 
Biotop (§22 NatSchG LSA)* 


• Mittlere bis hohe Diversität  


• hohe Seltenheit / Altbestand 
• mittlerer Natürlichkeitsgrad 


• mittlere Bedeutung Biotopverbundele-
ment 


 
mittel-hoch 


Feldweg, unbefestigt*  
• teilbefestigt (geschottert)  


• Artenreichtum 
• Bedeutung für den Biotopverbund 


• Natürlichkeitsgrad 


 
sehr gering 


Auf dem benachbarten 
Foto ist der nach § 22 
NatSchG LSA geschützte 
Heckenbestand westlich 
der Bahnlinie abgebildet. 
Innerhalb der geschlos-
senen und teilweise meh-
rere Meter mächtigen 
Baum-Strauchhecke do-
minieren der Bergahorn 
innerhalb der Baum-
schicht und im Unter-
wuchs sind Holunder, 
Heckenkirsche, Weiß-
dorn, Feuerdorn, Wildro-
sen, Ölweide, Spiere etc. 
ausgebildet. 
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* Die Nutzungsänderung vollzieht sich ausschließlich auf der östlich der Bahntrasse gelegenen  


Teilfläche, so dass die bestehenden Nutzungen innerhalb der westlichen Teilfläche unverändert 


und erhalten bleiben. Dazu zählen sowohl die Fläche für die Landwirtschaft als auch die beste-


henden geschützten Biotopbereiche. 


 


2.1.2 Tiere 


In Auswertung der naturräumlichen Ausstattung des Plangebietes, deren Baumaßnahmen sich 
ausschließlich auf landwirtschaftlich genutzten Flächen vollziehen, wurden keine faunistischen 
Erfassungen durchgeführt.  


Bewertung 


Die Bewertung des Teilschutzgutes Tiere erfolgt anhand einer Einschätzung nachfolgender 
Kriterien 


− Schutz/ Gefährdung von Arten 


− Individuendichte wertgebender Arten 


− Isolation/ Vernetzungsgrad des Lebensraumes 


− Vollständigkeit der Zönose. 
 


Tabelle 3: Bewertung der Teilschutzgutes Tiere 


Kriterium/ Funktion  verbale Einschätzung Beurteilung/ Bewertung 


Schutz/Gefährdung von 
Arten 


• Brutvogelzönose besteht wenn, dann 
ausschließlich aus Kleinvogelarten mit 
geringen Reviergrößen) 


• Anteil gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 
BNatSchG streng geschützter Arten 
(Heidelerche, Grauammer) bzw. im 
Anhang I der Vogelschutzrichtlinie auf-
geführter Arten (Heidelerche, Neuntö-
ter) Weitere besonders oder streng ge-
schützte Arten anderer Artengruppen 
werden nicht vermutet 


Auf der bestehenden 
Ackerfläche sehr gering 


 
Im angrenzenden Bio-
topbereich gegeben 


 
 


Individuendichte wertge-
bender Arten 


• Arten mit höchstem Schutzstatus  
 
 
 
 
 
 
• Hemerophile Arten (Kulturfolger, Aller-


weltsarten) 


Auf der bestehenden 
Ackerfläche eher un-


wahrscheinlich und da-
her sehr gering 


Im angrenzenden Bio-
topbereich nicht auszu-


schließen 
 


mittel 


Vernetzungsgrad des  
Lebensraumes 


• Großflächige Ackerfluren besteht als 
inselartige und teilisolierte Fläche, da 
sie dreiseitig von Verkehrstrassen um-
gebenen ist 


• vorhandene Gehölzstrukturen mit Ge-
hölzsukzession dienen als Rückzugsort 
für großflächige Ackerflur, die ansons-
ten  


• stark eingeschränkter Biotopverbund 
inmitten großflächiger Ackerschläge 


sehr gering 
 


 
 


hoch 
 
 
 


mittel 
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Kriterium/ Funktion  verbale Einschätzung Beurteilung/ Bewertung 


Vollständigkeit der Zönose 
• Zoozönose des Plangebietes  Auf der bestehenden 


Ackerfläche sehr gering 
Im angrenzenden Bio-


topbereich mittel 


 


2.1.3 Biologische Vielfalt 


Begriffsbestimmung: 
[Quelle: Art. 2 Abs. 2 der Biodiversitätskonvention; (Gesetz zu dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt vom 05.06.1992)] 
 
Biologische Vielfalt: „… die Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, darunter unter ande-
rem Land-, Meeres- und sonstige aquatische Ökosysteme und die ökologischen Komplexe, zu denen sie 
gehören; dies umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen den Arten und die Vielfalt der Ökosys-
teme;“ 


Die nachfolgenden Aussagen zur biologischen Vielfalt (Biodiversität) basieren auf einer allge-
meinen Einschätzung der gegebenen Bestandssituation. 


Daraus ist Folgendes abzuleiten: 


• Das Plangebiet als intensiv landwirtschaftlich geprägter Standort ist als artenarm einzu-
schätzen.  


• Die biologische Vielfalt ist auf Grund der überwiegend landwirtschaftlich genutzten Fläche 
anthropogen geprägt und als sehr gering einzuschätzen. Eine höhere biologische Vielfalt ist 
im Gehölzrandbereich zu vermuten. 


• Die Vielfalt zwischen den Arten und zwischen verschiedenen Biotoptypen ist aufgrund der 
großflächig bestehenden Ackerfläche mit nur vereinzeltem Gehölzbestand als allgemein-
gering einzuschätzen. Des Weiteren besteht das Plangebiet als nahezu inselartige und teil-
isolierte Fläche, da dieses bis auf die Südseite von Verkehrstrassen (Bahntrasse, B 183,  
B 6n) begrenzt wird und infolgedessen eine mögliche Ansiedlung am Standort erheblich er-
schwert wird.  


Ausgehend vom Vorgenannten wird deutlich, dass die biologische Vielfalt im Untersuchungsge-
biet vor dem Hintergrund eines sehr stark landwirtschaftlich geprägten Einflusses zu betrachten 
und zu interpretieren ist. Im Ergebnis der intensiven Landbewirtschaftung und des einherge-
henden einseitigen Bewuchses kann eingeschätzt werden, das innerhalb der ackerbaulich ge-
nutzten Flächen eher so genannte Allerweltsarten mit einer hohen ökologischen Potenz anzu-
treffen sind. Innerhalb des westlichen Randbereiches mit entwickelter Gehölzstruktur kann auf-
grund der Zunahme der biologischen Vielfalt auch die Zusammensetzung einzelner Arten variie-
ren.  


 


2.1.4 Fläche 


Gemäß § 1a Abs.2 BAUGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 
werden. Die Inanspruchnahme von hochwertigen land- und forstwirtschaftlich genutzten Böden 
ist zu vermeiden. Bodenversiegelungen sollen auf ein unbedingt notwendiges Maß begrenzt 
werden. 


Der Geltungsbereich der 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes umfasst eine Fläche von 
ca. 141,92 ha. Der überwiegende Teil der Fläche (ca. 41,52 ha westlich der Bahnstrecke und 
ca. 94,63 ha östlich der Bahnstrecke) wird zurzeit als intensive Landwirtschaftsfläche (Acker) 
genutzt und ist unbebaut. 
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Die Gleisanlagen der Eisenbahnstrecke 6403 Magdeburg Hbf – Leipzig Messe Süd nehmen 
eine Fläche von ca. 3,03 ha ein.  


Im Geltungsbereich existieren zwei bebaute Flächen. Im westlichen Teil befindet sich eine 
ehemals militärisch genutzte Konversionsfläche von ca. 3.400 .m² im östlichen Teil eine Fläche 
der Straßenmeisterei mit einer Fläche von ca.1.500.m². 


Westlich und östlich der Bahntrasse befinden sich Baum – Strauch- Flächen (ca. 2,25 ha), wo-
bei die westliche Fläche als Biotopfläche nach dem NATSCHG LSA geschützt ist. 


 


2.1.5 Boden 


Bestand 


Entsprechend der naturräumlichen Gliederung Deutschlands nach MEYNEN, E./ 
SCHMITHÜSEN, J. U. A. (1953) ist das Plangebiet der naturräumlichen Landschaftseinheit 
„Köthener Ackerland“ zuzuordnen. Die Fläche befindet sich im zentralen Bereich dieser Land-
schaftseinheit, welche im Norden vom „Magdeburg-Wittenberger Elbtal und untere Mulde“, im 
Osten von der „Mosigkauer Heide“ sowie im Süden und Westen von der „Fuhneniederung“ be-
grenzt wird.  


Die Einheit des Köthener Ackerlandes ist als einheitliche und vorwiegend ebene Abtragungsflä-
che zu charakterisieren, die nur einzelne Erhebungen >100 m (Pilsenhöhe, südöstlich von Wül-
knitz) aufweist.  


Nutzungsbezogene Merkmale dieser Landschaftseinheit sind eine Armut an Strukturelementen 
und eine großflächige intensive ackerbauliche Bodennutzung. Der Boden wird von äolischen 
Sedimenten geprägt.  


Der genetische Bodentyp Schwarzerde, teilweise degradiert zu Braunschwarzerde, ist überwie-
gend ausgeprägt.  


Die Bodenformen der Löß-Schwarzerde bzw. Löß-Braunschwarzerde sind als carbonat- und 
nährstoffreich einzustufen. Ferner besitzen sie einen ausgewogenen Bodenwasserhaushalt. Die 
Bodeneigenschaften führen zu einer bevorzugten Ackernutzung der Standorte.  


Innerhalb des Plangebietes sind keine Altlastenverdachtsflächen bekannt.  


Bewertung: 


Zur Bewertung des Schutzgutes Boden werden folgende Bewertungskriterien herangezogen: 


1. Biotisches Ertragspotential (das Vermögen des Bodens, nachhaltig Biomasse zu erzeu-
gen), hier die Ergebnisse der Reichsbodenschätzung in Form von Ackerzahlen; 


2. Mechanische Widerstandsfähigkeit des Bodens (Bodenerosionsgefährdung gegenüber 
Wind und Wasser); 


3. Speicher- und Pufferkapazität des Bodens; 


4. Zustand (Berücksichtigung von Vorbelastungen wie z. B. Bodenverdichtungen, Schad-
stoffanreicherung, mechanische Veränderungen des gewachsenen Bodens). 
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Tabelle 4:  Bewertung des Schutzgutes Boden 


Funktion  Beurteilung/ Bewertung (gesamt) 


Biotisches Ertragspotential 
 


sehr hoch 


Mechanische Widerstandsfähigkeit 
 


mittel 


Speicher- und Pufferkapazität 
 


mittel 


Zustand 
 


mittel 


 


Im Ergebnis der Bewertungsmatrix ergibt sich für die Fläche eine mittlere - hohe Wertigkeit  
des Schutzgutes Boden.  


 


2.1.6 Wasser 


Bestand 


Innerhalb des Plangebietes befinden sich keinerlei Oberflächengewässer 


Das Plangebiet befindet sich außerhalb eines Überschwemmungsgebietes.  


Das Plangebiet befindet sich außerhalb eines Trinkwasserschutzgebietes. 


Der Grundwasserflurabstand beträgt weniger als 5m. 


Bewertung 


Zur Bewertung des hier relevanten (Teil-)Schutzgutes Grundwasser Einschätzungen gemäß 
nachfolgender Kriterien vorgenommen: 


1. Grundwasserfunktionen 


- Grundwasserneubildung 


- Lebensraumfunktion für die Schutzgüter Tiere und Pflanzen 


2. Verschmutzungsempfindlichkeit 


Gemäß den vorherrschenden Bodenverhältnissen mit saalekaltzeitlichem Geschiebemergel 
unter der Lößauflage besteht ein relativ hoher Schutzgrad des Grundwassers gegenüber flä-
chenhaft eindringenden Schadstoffen. Die Grundwassergefährdung ist damit als mittel bis ge-
ring einzustufen.  


Belastungen des Grundwassers sind nicht bekannt.  


Die Grundwasserempfindlichkeit wird als gering eingeschätzt. 


Bedingt durch die geringe jährliche Niederschlagssumme, das hohe Wasserspeichervermögen 
des Bodens und die hohe nutzungsbedingte Evapotranspirationsleistung ist die Grundwasser-
neubildungsrate äußerst gering.  


Zusammenfassend wird dem Schutzgut Grundwasser auf der Fläche eine mittlere bis hohe 
Wertigkeit  zugeordnet.   
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2.1.7 Klima/ Luft 


Bestand 


Das Plangebiet liegt am östlichen Rand des herzynischen Trockengebietes im Klimaraum des 
ostdeutschen Binnenlandklimas.  


Die lokalklima- und lufthygienischen Verhältnisse des Plangebietes werden wesentlich von der 
Geomorphologie, den Vegetationsstrukturen und Windverhältnissen bestimmt. Die Landwirt-
schaftsfläche im zentralen Plangebiet stellt einen so genannten Kaltluftkorridor mit einer hohen 
bioklimatischen und klimameliorativen Funktion dar. Die seitlich des Plangebiets begrenzenden 
Gehölzbestände bilden hingegen eine Barriere für die Kaltluftentstehung und weisen einen 
diesbezüglich geringen Funktionswert auf. Die Gehölzbestände sind hinsichtlich der Luftregene-
rationsfunktion von großer Bedeutung, da diese in Lage sind, staubförmige Verunreinigungen 
der Luft zu binden.  


Bewertung 


Die Bewertung der im Folgenden betrachteten klimatischen und lufthygienischen Funktionen 
basiert auf einer Einschätzung der Wirkungen von Raum- bzw. Klimastrukturtypen (für Frisch-
luftbildung, Luftfilterung, Kaltluftentstehung, Luftaustausch/ Durchlüftung, Kaltluftabfluss), der 
Geländemorphologie/ Relief (für Kaltluftentstehung, Frisch- bzw. Kaltluftabfluss) sowie der Vor-
belastungen. 


Tabelle 5: Bewertung des Schutzgutes Klima/ Luft 


Funktion  verbale Einschätzung Beurteilung/ Bewer-
tung (gesamt) 


klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsfunktionen 


• hochwüchsige Gehölzbestände entlang 
der Bahnstrecke wirken positiv auf Luftfil-
tereigenschaften des Plangebietes 


 
hoch 


Kalt- und Frischluftbahnen/ 
Durchlüftung 


• sehr guter Luftaustausch im Plangebiet 
durch große Landwirtschaftsflächen 


• Gehölzbestände im Plangebiet stellen 
klimarelevante Barrieren dar 


• Landwirtschaftsfläche wirkt als Schneise 
und gewährleistet Kaltluftdurchfluss im 
Plangebiet 


 
 


mittel-hoch 
 


Kaltluftentstehung 
• Plangebiet und Umgebung sind wegen 


überwiegend landwirtschaftlicher Nutzflä-
chen von Bedeutung als Kaltluftentste-
hungsgebiet 


 
hoch 


 


Vorbelastungen 
• Angrenzende Verkehrstrassen (B 6n,  


B 183 und Bahntrasse Halle-Magdeburg) 


sehr hoch 


 


Im Ergebnis der vorherigen Bewertungsmatrix ergibt sich für die Fläche eine hohe klimatische 
Wertigkeit des Schutzgutes. Auf Grund der standörtlichen Lage der Fläche mit tangierenden 
Verkehrsflächen besteht eine sehr hohe Vorbelastung, wodurch sich die Zustandsbewertung 
des Schutzgutes Klima/Luft deutlich verringert.  
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2.1.8 Landschaftsbild und Erholungseignung 


Das Plangebiet befindet sich am südöstlichen Ortsrand der Stadt Köthen (Anhalt) auf einer 
überwiegend landwirtschaftlich genutzten Fläche, die an ihrer westlichen Seite durch Gehölz-
strukturen begrenzt wird. 


An das Plangebiet grenzen bzw. zerschneiden stark frequentierte und überregional bedeutsame 
Verkehrstrassen (B6n, B 183 und Bahntrasse Halle-Magdeburg). Insbesondere die B 6n, die 
den Geltungsbereich im Norden tangiert, führt zu einer direkten Sichtverschattung des Sied-
lungsbereiches der Stadt Köthen. Infolge der bestehenden Bahntrasse, wird im Bereich des 
Plangebietes eine Überquerung der B 6n erforderlich. Aus diesem Grund verläuft die Schnell-
straße oberhalb einer Böschung und somit deutlich über dem Höhenniveau des Plangebietes.  


Eine zusätzliche Sichtverschattung wird in einem Teilbereich des Plangebietes durch die lineare 
Gehölzentwicklung entlang der Bahntrasse gewährleistet.  


Für eine Erholungsneigung allgemein wahrnehmbarkeitsmindernde Faktoren sind: 


• Lage der Fläche im Siedlungsrandbereich 


• Lage der Fläche in unmittelbarer Angrenzung an dreiseitig bestehende überregional be-
deutsame und stark frequentierte Verkehrstrassen 


• Lage der Fläche ohne Anbindung an attraktive Flächen für Erholung und Freizeitverbrin-
gung  


Bei der Bewertung des Landschaftsbildes ist das Umfeld mit in die Betrachtung einzubeziehen.  


Die Bewertung des Landschaftsbildes richtet sich nach folgenden Kriterien: 


− Eigenart 


− Strukturvielfalt 


− Naturnähe 


− Erholungseignung. 


Tabelle 6 Bewertung des Schutzgutes Landschaftsbild  und Erholungseignung 


Kriterium  verbale Einschätzung Beurteilung/ Bewer-
tung (gesamt) 


Eigenart 
Die Eigenart des Gebietes ist vor allem durch 
die überwiegende großflächige landwirt-
schaftliche Nutzung gekennzeichnet.  
Eine Ausnahme und für den Bereich land-
schaftsprägend sind die lineare Gehölzstruk-
turen entlang der Bahntrasse. 
Die Ausstattung des überwiegend aus Land-
wirtschaftsfläche bestehenden Plangebietes 
ist mit Ausnahme der seitlichen Biotopstruk-
turen eher unterdurchschnittlich. 


 
 
 
 


gering-mittel 
 


Strukturvielfalt 
Strukturgebende Elemente bilden die linea-
ren Gehölzstrukturen entlang . Das Plange-
biet mit überwiegend intensiv genutzter 
Ackerfläche ist eher strukturarm ausgeprägt. 


 
 


gering-mittel 


Naturnähe/ Natürlichkeit 
Das Plangebiet besteht überwiegend aus 
landwirtschaftlich genutzter Fläche. Trotz der 
randseitigen Biotopstrukturen allgemein 
strukturarme Fläche ohne Wahrnehmung von  
Naturnähe/ Natürlichkeit. Zusätzlich bestehen 
ein allgemein anthropogen überprägter Cha-


 
 
 


gering 







Stadt Köthen (Anhalt)   
4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes 
Begründung Teil II - Umweltbericht - Festsellungsexemplar 27 


 


 


  Bärteichpromenade 31, 06369 Köthen (Anhalt) 08.11.2018 
  Tel: 03496-40 37  0, Fax: 03496-40 37 20, e-mail: info@buero-raumplanung.de  


Kriterium  verbale Einschätzung Beurteilung/ Bewer-
tung (gesamt) 


rakter sowie eine Teilisolierung durch die 
dreiseitige Angrenzung stark frequentierter 
Verkehrstrassen.  


Erholungseignung 
Das Plangebiet befindet sich vollständig 
außerhalb von erholungswirksamen Land-
schaftsteilen. Die Zugänglichkeit der Fläche 
für die Öffentlichkeit ist nicht gegeben. 
Die benachbarte Kleingartenanlage hat auf-
grund der Nutzung eines beschränkten Per-
sonenkreises eine eingeschränkte Erho-
lungsnutzung. 


 
 


sehr gering 


Zusammenfassend wird dem Schutzgut Landschaftsbild auf Grund der standörtlichen Lage der 
Fläche eine sehr geringe Wertigkeit  zugeordnet.   


 


2.1.9 Mensch 


Das Schutzgut "Mensch, seine Gesundheit und die Bevölkerung" umfasst sämtliche Faktoren 
der Umwelt, die sich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der innerhalb des Plangebiets 
oder seines Wirkungsbereichs arbeitenden und wohnenden Menschen auswirken können. Hier-
zu zählen insbesondere 


• der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne von § 3 Abs. 1 BIMSCHG, d.h. vor 
allem Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche 
Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft her-
beizuführen; 


• der Schutz vor Gefahren, die von Bodenverunreinigungen ausgehen; 


• die durch den Bauleitplan erwarteten klimatischen Veränderungen, soweit sie sich auf die 
Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen innerhalb des Plangebiets oder seines 
Wirkungsbereichs auswirken; 


• Beeinträchtigungen bestehender und geplanter Erholungsmöglichkeiten innerhalb des 
Plangebiets oder seines Wirkungsbereichs. 


Im Rahmen der Umweltprüfung geht es um die Veränderungen der Umweltfaktoren und die Art 
und Weise, wie diese sich auf den "Menschen und seine Gesundheit" auswirken. Andere Fakto-
ren, die sich auf den Menschen und seine Gesundheit auswirken, insbesondere solche sozialer 
oder ökonomischer Natur, können an anderer Stelle in der Begründung zum Bauleitplan abge-
handelt werden, soweit sie für die Abwägung von Bedeutung sind [BUNZEL; 2005]. 


Luftverunreinigungen 


Das Plangebiet wird an drei Seiten von überregionalen und stark frequentierten Verkehrstras-
sen (B 6n, B 183 und Bahntrasse Halle-Magdeburg) tangiert. Von diesen angrenzenden Tras-
senbereichen ist eine Vorbelastung durch Luftverunreinigungen gegeben. Für die im südöstli-
chen Wirkungsbereich des Plangebiets befindliche Kleingartenanlage besteht dadurch eine 
Vorbelastung. 
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Lärm 


Das Plangebiet und die südöstlich angrenzende Kleingartenanlage unterliegen auch aufgrund 
der bislang intensiven landwirtschaftlichen Nutzung einer Lärmvorbelastung. Weitere Belastun-
gen gehen von zuvor benannten Verkehrstrassen aus. 


Bodenverunreinigungen 


Innerhalb des Plangebietes sind keine Altlastenverdachtsflächen bekannt.  


Kampfmittel 


Teilbereiche des Plangebietes sind als Kampfmittelverdachtsfläche ausgewiesen. Aufgrund des 
im Flächennutzungsplan weiträumig erfassten Bereiches konnten jedoch von der zuständigen 
Behörde keine konkreten Aussagen zu den Kampfmittelverdachtsflächen getätigt werden.  


Sofern erdeingreifende Maßnahmen oder Tiefbauarbeiten in Einzelfällen geplant sind, ist eine 
rechtzeitige Beteiligung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld (Amt für Brand-, Katastrophenschutz 
und Rettungsdienst) notwendig. 


Klimatische Belastungen 


siehe Kapitel 2.1.6 


Erholung 


Aufgrund der standörtlichen Lage und Ausstattung befinden sich innerhalb des Plangebietes 
keine Erholungszielpunkte. Die entlang der Bahnstrecke bestehenden Biotopbereiche sind öf-
fentlich nicht zugänglich. 


Bewertung:  


Innerhalb des Plangebietes bestehen durch intensive landwirtschaftliche Bodennutzung Vorbe-
lastungen hinsichtlich Lärm und Luftverunreinigungen. Zusätzliche Beeinträchtigungen beste-
hen durch die aufgeführten, angrenzenden Verkehrstrassen. 


Zusammenfassend wird dem Schutzgut Mensch auf Grund der standörtlichen Lage mit erhebli-
chen Vorbelastungen sowie der fehlenden Erholungsmöglichkeiten eine sehr geringe Wertig-
keit  zugeordnet.   


 


2.1.10 Kultur und Sachgüter 


Im Geltungsbereich befinden sich archäologische Kulturdenkmale mit sehr hoher  Qualität und 
Integrität. 


 


2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustand es bei Nichtdurchfüh-
rung der Planung bezüglich der Schutzgüter des Natu rhaushaltes und der 
Landschaft 


Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die einzelnen Schutzgüter des Naturhaushaltes und 
der Landschaft in ihrem derzeitigen Bestand und ihrer Ausprägung erhalten.  
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2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustand es bei Durchführung 
der Planung bezüglich der Schutzgüter des Naturhaus haltes und der 
Landschaft 


Mit Realisierung DER 4. ERGÄNZUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER STADT KÖTHEN (ANHALT) 
und der Darstellung einer gewerblichen Baufläche ändert sich der Charakter des Plangebietes.  


Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Änderungen der einzelnen Flächennutzungen: 


Tabelle 7: Flächennutzungen 


Flächennutzung Fläche in m² Fläche in % 


Bestand 946.300 100 


Intensiv genutzte Ackerfläche  933.250 98,6 


Baum-Strauchhecke (770*15) 11.550 1,2 


versiegelte Fläche 1.500 0,2 


Summe Bestand     


Planung 946.300   


Baum-Strauchhecke Bestand 11.550 1,2 


versiegelte Fläche, Bestand 1.500 0,2 


Gewerbefläche, befestigte Fläche, (GRZ=0,8 von 
829.500 m²) 


663.600 71,1 


Gewerbliche Baufläche, unbefestigte Fläche, Grün-
flächen (0,2 von 829.500 m²) 


165.900 17,8 


Interne Ausgleichsmaßnahmen 103.750 9,8 


Die Tabellenübersicht verdeutlicht, dass die bislang überwiegend landwirtschaftlich genutzte 
Fläche durch die geplante Flächennutzungsänderung in eine Gewerbefläche nahezu vollständig 
beseitigt wird. Wie sich der Umweltzustand im Hinblick auf den Naturhaushalt und das Land-
schaftsbild entwickelt, wird nachfolgend durch die schutzgutbezogenen Prognosen abgeleitet 
(Wirkungsprognose und Erheblichkeitsabschätzung). 


 


2.3.1 Biotope, Pflanzen und Tiere / biologische Vielfalt 


Die 4. ERGÄNZUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER STADT KÖTHEN (ANHALT) mit der zukünfti-
gen Nutzung einer gewerblich genutzten Fläche führen mit Ausnahme der ausgebildeten Bio-
topstrukturen entlang der Bahnstrecke zu einer grundsätzlichen Änderung der Biotopausstat-
tung. 


Durch die zukünftige Darstellung einer Gewerbefläche wird in der weiterführenden Planung die 
Voraussetzung für eine maximalmögliche Bebauung ermöglicht. Für gewerblich genutzte Flä-
chen können bei einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 bis zu 80% bislang unbefestigter Bo-
denflächen vollständig versiegelt werden. Diese Nutzungsänderung führt zur unwiederbringli-
chen Zerstörung von Lebensraum für Flora und Fauna und stellt insbesondere für die Bodenle-
bewesen und Insekten einen Eingriff in den Naturhaushalt dar.   


Bei der Umsetzung der Planung werden die schützenswerten Biotopbereiche entlang der west-
lichen Plangebietsgrenze durch die entsprechende Darstellung im Flächennutzungsplan voll-
ständig erhalten.  
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Auch wenn die Art des Gewerbes noch nicht feststeht ist davon auszugehen, dass bei einer 
Flächenausnutzung von 80% unterschiedliche bau,- anlagen,- und betriebsbedingte Störungen 
zu erwarten sind, die sich auch nachteilig auf die Tierwelt angrenzender Biotope auswirken 
können.  


Entlang der randseitigen Plangebietsgrenzen sind zur optischen Abgrenzung der Gewerbeflä-
che Sichtschutzpflanzungen geplant, die im bisher landwirtschaftlich genutzten Flächenbereich 
eine Biotopaufwertung darstellen aber auch ergänzend zur bereits vorhandenen Heckenstruktur 
zur Förderung des Biotopverbundes beitragen soll. Auf Grund der geplanten Nutzung und der 
standörtlichen Lage können innerhalb des Geltungsbereiches geringe Verbesserungen der 
Lebensraumentwicklung erfolgen. Im Vergleich der durch die Planung hervorgerufenen Ein-
griffsfolgen kann innerhalb des Geltungsbereiches nur einen minimalen Teilausgleich umgesetzt 
werden.  


 
� Zusammenfassung  


Die Nutzungsänderung des Flächennutzungsplanes stellt für den Teilbereich der landwirtschaft-
lich genutzten Fläche einen Eingriff auf die Schutzgüter Biotope, Pflanzen, Tiere/ biologische 
Vielfalt dar. Es wird eingeschätzt, dass mit der Realisierung der Vorgaben des Flächennut-
zungsplanes Eingriffe auf die Schutzgüter vor Ort bestehen und auf Grund der geplanten Flä-
chengröße nicht ausgeglichen werden können. Durch die Darstellung von Flächen für die Um-
setzung geeigneter Ausgleichsmaßnahmen können nachteilige Auswirkungen minimiert und 
durch die Ausführung andernorts erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgüter ausgeglichen 
werden.  


 


2.3.2 Fläche 


Durch die Umnutzung einer überwiegend landwirtschaftlich genutzten Fläche sind erhebliche, 
negative Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche vorhersehbar. Infolge der Ausschöpfung der 
Obergrenze zum Maß der baulichen Nutzung können bis zu 80% bislang unbefestigter Fläche 
vollständig versiegelt und infolgedessen wertvolle Landwirtschaftsfläche unwiederbringlich zer-
stört werden. 


Von der Planung ausgespart und in seiner derzeitigen Nutzung erhalten wird der westliche Teil-
bereich des Vorhabengebietes.  


Eingriffsminimierend wirkt sich die Erhaltung und Ergänzung bestehender Biotopflächen aus.  


Dem Ziel des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden kann nur dahingehend entsprochen 
werden, dass die Fläche im vergleichenden Ergebnis einer Standortalternativenprüfung als am 
besten geeignete Fläche herausgearbeitet wurde und andernorts die nachteiligen Auswirkun-
gen erheblich größer gewesen wären. Bei den Auswahlkriterien wurden neben wirtschaftlichem 
auch naturschutzfachlichem Aspekte verglichen und gegeneinander abgewogen.  


Im Stadtgebiet von Köthen (Anhalt) stehen nur in geringfügigem Umfang Rückbau- bzw. Entsie-
gelungsmöglichkeiten zur Verfügung. In der verbindlichen Bauleitplanung besteht die Möglich-
keit zur Minimierung des Eingriffs Festsetzungen zu treffen (z.B. Dach- und Fassadenbegrü-
nung). 


 


2.3.3 Boden 


Die zukünftige Darstellung einer Gewerbefläche im Flächennutzungsplan führt auf der bislang 
landwirtschaftlich genutzten Fläche zu einer vollständigen Veränderung des vorhandenen natür-
lichen bzw. anthropogenen Bodenprofils.  
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Die Umsetzung der Planung beinhaltet für den Großteil der Fläche des Geltungsbereiches ei-
nen Eingriff in den Naturhaushalt. Für die zukünftige gewerbliche Nutzung und einer maximal-
möglichen GRZ von 0,8 wird eine Bebauung und Vollversieglung der Fläche von bis zu 80% 
ermöglicht.  


Es ist davon auszugehen, dass die natürlichen Bodenfunktionen auf dieser Fläche unwieder-
bringlich zerstört und in Folge der Versiegelung 


• Biotisches Ertragspotential 


• Speicherraum von Nährstoffen  


• Filterung und Pufferung von Oberflächenwasser 


• Lebensraum für Pflanzen und Tiere 


beseitigt bzw. nachteilig beeinflusst werden. 


Eingriffsminimierend wirkt sich aus, dass die vorhandenen Biotopstrukturen beidseitig entlang 
der Bahnstrecke in ihrem Bestand vollständig erhalten bleiben. Darüber hinaus stellen die un-
bebauten Bereiche (20 % der Grundfläche) im Vergleich zur derzeitigen landwirtschaftlichen 
Nutzung eine Aufwertung für Natur und Landschaft dar. Dieser Sachverhalt trifft in besonderem 
Maße auf die internen Ausgleichsmaßnahmen zu, da die ursprünglich intensiven landwirtschaft-
lichen Flächen erheblich aufgewertet werden. 


 


� Zusammenfassung  


Die Nutzungsänderung des Flächennutzungsplanes stellt für den Teilbereich der landwirtschaft-
lich genutzten Fläche einen Eingriff des Schutzgutes Boden dar. Es wird eingeschätzt, dass mit 
der Realisierung der Vorgaben des Flächennutzungsplanes Eingriffe auf die Schutzgüter vor Ort 
bestehen und auf Grund der geplanten Flächengröße nicht ausgeglichen werden können. 
Durch die Darstellung von Flächen für die Umsetzung geeigneter Grünmaßnahmen können 
nachteilige Auswirkungen vor Ort minimiert und durch die Ausführung andernorts erhebliche 
Auswirkungen auf die Schutzgüter ausgeglichen werden.  


 


2.3.4 Wasser 


Die Realisierung der Nutzungsänderung des Flächennutzungsplanes und die einhergehende 
Versieglung bislang unbebauter Bodenflächen wirken sich auch unmittelbar auf den Wasser-
haushalt des Bodens aus.  


Mit der Darstellung einer gewerblichen Baufläche werden die rechtlichen Voraussetzungen 
einer großflächigen Versieglung geschaffen, die bei einer Gewerbefläche bis zu 80% betragen 
kann. Die Vollversieglung bislang unbefestigter Bodenfläche stellt einem erheblichen Eingriff in 
den Bodenwasserhaushalt dar. Einerseits wird die natürliche und gleichmäßige Versickerung 
von Oberflächenwässern in die unteren Bodenschichten unwiederbringlich unterbunden. Ande-
rerseits wird das Abflussverhalten erheblich beeinträchtigt, was auf versiegelten Flächen zu 
einer signifikanten Erhöhung des Oberflächenabflusses führt. Dieser Tatsache sollte bei Umset-
zung der Planung durch abflussminimierende Maßnahmen sowie Vorkehrungen zum Regen-
rückhalt entgegengesteuert werden. 


Die Nutzungsänderung als Gewerbestandort bedingt einen erhöhten Technik- und Geräteein-
satz, wodurch Beeinträchtigungen des Grundwassers nicht ausgeschlossen werden können.  


Eingriffsminimierend wirkt sich aus, das die bestehenden Biotopstrukturen entlang der Bahn-
strecke in ihrem Bestand vollständig erhalten bleiben. Darüber hinaus stellen die unbebauten 
Bereiche (20 % der Grundfläche) im Vergleich zur derzeitigen landwirtschaftlichen Nutzung eine 
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Aufwertung für Natur und Landschaft dar. Dieser Sachverhalt trifft in besonderem Maße auf die 
internen Ausgleichsmaßnahmen zu, da die ursprünglich intensiven landwirtschaftlichen Flächen 
durch randseitige Pflanzungen aufgewertet werden.  


 
� Zusammenfassung  


Die Nutzungsänderung des Flächennutzungsplanes stellt für den Teilbereich der landwirtschaft-
lich genutzten Fläche einen Eingriff des Schutzgutes dar. Es wird eingeschätzt, dass mit der 
Realisierung der Vorgaben des Flächennutzungsplanes Eingriffe auf die Schutzgüter vor Ort 
bestehen. Die Darstellung von geeigneten Flächen für die Umsetzung grünordnerischer Maß-
nahmen entlang der Plangebietsgrenze können sich auf Grund der geplanten Größe der Flä-
chenversieglung nur eingriffsminimierend auf den Bodenwasserhaushalt am Standort auswir-
ken, aber einen Ausgleich des bestehenden Eingriffs nicht bewirken. Die Kompensation kann 
nur durch die Darstellung zusätzlicher, externer Kompensationsflächen erreicht werden. 


 


2.3.5 Klima/ Luft 


Die zukünftige Darstellung einer Gewerbefläche im Flächennutzungsplankann sich auf der bis-
lang landwirtschaftlich genutzten Fläche auch nachteilig auf das Schutzgut Klima/ Luft auswir-
ken.  


Insbesondere die Landwirtschaftsflächen, die im Plangebiet und allgemein im Köthener Umland 
großflächig vorhanden sind, fungieren als so genannte Kaltluftentstehungsorte. Durch die Nut-
zungsänderung und einer möglichen Bebauung wird einerseits der wertvolle Kaltlufttransport 
verringert. Andererseits sind lokalklimatische Veränderungen zu erwarten. Die Wärmeabstrah-
lung versiegelter Flächen ist im Vergleich zu vegetationsbestandenen Oberfläche deutlich hö-
her. Die Luft über einer befestigten Fläche erwärmt sich bei Sonneneinstrahlung sehr schnell 
und heizt sich auf, so dass es zur Ausbildung von Wärmeinseln kommen kann. Durch aufströ-
mende Warmluft kann die Luftfeuchtigkeit verringert und somit ein trocken- warmes Luftpaket 
entstehen, was sich wiederum auch auf die Lebensräume verschiedener Tier- und Pflanzenar-
ten im Umfeld des Standortes auswirken kann.  


Die randseitig des Plangebietes ausgeprägten Gehölzbestände werden durch die Planung nicht 
berührt und bleiben in ihrem Bestand vollständig erhalten. Sowohl das Vorhandensein dieser 
Altholzbestände als auch die zusätzliche Entwicklung randseitiger Pflanzmaßnahmen können 
sich eingriffsminimierend und aufgrund der staubfilternden Eigenschaften geringfügig positiv auf 
die kleinklimatischen Verhältnisse auswirken. 


 
� Zusammenfassung  


Die Darstellung einer Gewerbefläche im Flächennutzungsplan kann für den Teilbereich der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Luft/ Klima 
nach sich ziehen. Es wird eingeschätzt, dass durch die Nutzungsänderung keine erheblichen 
Auswirkungen auf dieses Schutzgut zu erwarten sind und die Darstellung randseitiger Flächen 
für die Umsetzung von Grünmaßnahmen sich eingriffsminimierend auswirken können. 


 


2.3.6 Landschaftsbild 


Die Umsetzung der Planung führt auf der zuvor landwirtschaftlich genutzten Fläche zu einer 
vollständigen und nachhaltigen Veränderung des Landschaftsbildes. Durch die Nutzungsände-
rung und der Darstellung einer Gewerbefläche im Flächennutzungsplan wird bei einer maximal 
möglichen Bebauung die Voraussetzung geschaffen, bis zu 80% bislang unbefestigter Flächen 
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vollflächig zu versiegeln und je nach Art der baulichen Nutzung mit Höhen von mind. 10m zu 
bebauen, was auf der bisherigen Ebene der Landwirtschaftsfläche zu einer deutlichen Verände-
rung der optischen Wahrnehmung führt. Diese Veränderung wird durch die standörtliche Lage 
des Plangebietes teilweise abgemildert. Einerseits erfolgt dies durch die nördlich angrenzende 
Trasse der B6n mit deutlich überhöhter Böschungskante. Dadurch wird das zukünftige Gewer-
begebiet vom Stadtgebiet Köthen aus teilweise sichtverschattet. Andererseits wird diese Wir-
kung von westlicher Seite durch die bestehende Heckenstruktur begünstigt. Die Nutzungsände-
rung mit einer veränderten, gewerblichen Ausstattung führt auf Grund fehlender Sichtverschat-
tungen entlang der südlichen und östlichen Seite des zukünftigen Plangebietes zu Beeinträchti-
gungen des Landschaftsbildes. Zur Minimierung der Wahrnehmung sind randseitig der zukünf-
tigen Gewerbefläche verschiedene Begrünungsmaßnahmen geplant, die durch eine entspre-
chende Darstellung im Flächennutzungsplan vorbereitet wird. 


 
� Zusammenfassung 


Es wird eingeschätzt, dass durch die Nutzungsänderung und der Darstellung als Gewerbefläche 
nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft bestehen. Eingriffsminimierend kann 
sich die Entwicklung verschiedener Sichtschutzpflanzungen randseits der gewerblichen Bauflä-
che auswirken, wofür im Flächennutzungsplan vorbereitend der späteren Festsetzungen für die 
Umsetzung geeignete Flächen dargestellt werden. 


 


2.3.7 Mensch und seine Gesundheit 


Immissionssituation: Die Entwicklung einer Gewerbefläche auf einer bislang landwirtschaftlich 
genutzten Fläche führt durch die Zunahme der Nutzungsintensität und Verkehrsbelastung zu 
einer deutlichen Erhöhung bau- und anlagebedingter Lärm-, Staub- und Abgasimmissionen. Die 
Darstellung einer Gewerbefläche schafft die Voraussetzung der Ansiedlung unterschiedlicher 
Gewerbebetriebe, die sich im Vergleich zur bisherigen Nutzung nachteilig auf das Schutzgut 
auswirken können, weil das Ausmaß der jeweiligen Nutzung bislang noch unbekannten Ur-
sprungs ist.  


Durch die derzeitige landwirtschaftliche Nutzung bestehen infolge der saisonal bedingten Nut-
zung gewisse Vorbelastungen durch Lärm-, Staub- und Abgasimmissionen.  


Klimatische Belastungen: Mikroklimatisch führt die Flächennutzungsplanänderung zur nachteili-
gen Veränderung. Durch die Darstellung einer Gewerbefläche und die mögliche Umsetzung von 
Bauflächen nahe der Ortsrandlage verschlechtern sich die bisherigen bioklimatischen und luft-
hygienischen Ausgleichsfunktionen, da die Landwirtschaftsflächen nicht mehr als Kaltluftprodu-
zenten agieren können und im Gegenzug dazu vollversiegelte Bauflächen zur erhöhten Stan-
dorterwärmung beitragen. 


Erholungseignung: Maßgebliche Auswirkungen auf die Erholungseignung ist durch die Flä-
chennutzungsplanänderung nicht zu erwarten, da die Fläche auf Grund der bisherigen Nutzung 
sowie Standortlage diesbezüglich nicht geeignet ist. 


Ernährung: Von erheblicher Auswirkung ist dahingegen der großflächige Entzug einer hochwer-
tigen Ertragsfläche, die bislang der der Nahrungsmittelproduktion zur Verfügung steht. 


 
� Zusammenfassung 


Es wird eingeschätzt, dass durch die Darstellung einer gewerblichen Baufäche im Flächennut-
zungsplan Beeinträchtigungen gegeben sind. Der Entzug einer Fläche für die Nahrungsmittel-
produktion ist unwiederbringlich und kann nicht ausgeglichen werden. Die ansonsten nachteili-
gen Auswirkungen auf das Schutzgut „Mensch und seine Gesundheit“ können durch die Dar-
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stellung geeigneter Flächen für die Umsetzung verschiedener Grünmaßnahmen minimiert und 
ausgeglichen werden.  


 


2.3.8 Kultur und Sachgüter 


Im Geltungsbereich bestehen archäologische Kulturdenkmale, die durch die Planung beein-
trächtigt werden können. Aus diesem Grund ist eine Kennzeichnung der Flächen mit archäolo-
gischen Fundstellen in der Planzeichnung dringend erforderlich.  


 


� Zusammenfassung 


Wenn den Baumaßnahmen der geplanten Flächennutzungsplanänderung ein fachgerechtes 
Dokumentationsverfahren vorgeschaltet wird, können nachteilige Auswirkungen auf die Im Gel-
tungsbereich bestehenden Kulturdenkmale ausgeschlossen werden. 


 


3. Abhandlung der Eingriffsregelung nach §1a Abs. 3  BauGB 


3.1  Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerun g und zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen 


Der § 1 a Abs. 2 Nr. 2 BAUGB regelt die Berücksichtigung der Vermeidung und des Ausgleichs 
der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft in der Bauleitplanung. Nach § 8 Abs. 2 
Satz 1 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BNATSCHG) ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, 
vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidba-
re Beeinträchtigungen innerhalb einer zu bestimmenden Frist durch Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege auszugleichen, soweit es zur Verwirklichung der Ziele des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist. 


Durch die vorliegende 4. ERGÄNZUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER STADT KÖTHEN 


(ANHALT) werden mit den Darstellungen für eine „Gewerbefläche“ Maßnahmen vorbereitet, de-
ren Durchführung den Eingriffstatbestand gemäß § 8a BNATSCHG in Verbindung mit  
§ 1a BAUGB erfüllen. Die Darstellung einer Gewerbefläche ermöglicht die Voraussetzungen für 
die bauliche Nutzung und eine Neuversieglung bislang unbebauter, landwirtschaftlich genutzter 
Flächen, was einen Eingriff in den Naturhaushalt darstellt und für die infolgedessen Kompensa-
tionsmaßnahmen erforderlich werden. 


Die Auswahl des Standortes erfolgte unter Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes 
und der Maßgabe eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden, weshalb im Vorfeld der 
Planung als minimale Vermeidungsmaßnahme eine Standortalternativenprüfung durchgeführt 
wurde (Kap.1.2.3). Im Ergebnis dieser Prüfung überwiegen die positiven Aspekte für die Fläche 
der vorliegenden Flächennutzungsplanung trotz der damit verbundenen Beseitigung und Über-
bauung landwirtschaftlich sehr hochwertiger Nutzflächen.  


Bei dem Vergleich der in der Standortalternativenprüfung untersuchten Flächen für die gewerb-
liche Nutzung ist die Fläche, die in der 4. ERGÄNZUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER STADT 


KÖTHEN (ANHALT) als gewerbliche Baufläche dargestellt wird, die am besten geeignete. Die 
Ortsrandlage der Fläche sowie die bereits bestehenden bzw. vorbereiteten direkten Anbin-
dungsmöglichkeiten führen zu einer vergleichsweise geringeren Belastung des innerstädtischen 
Fahrzeugverkehrs, einschließlich der Lärm- und Staubbelastungen. 


Zur Vermeidung von Eingriffen in Natur und Landschaft wird im Rahmen der Flächennutzungs-
planung entlang der westlichen Grenze des Plangebietes der bestehende Gehölzbereich mit 
Erhaltungsbindung dargestellt.  
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Weitere Maßnahmen zur Minimierung und Vermeidung negativer Auswirkungen: 


• Mögliche Entwicklung zusätzlicher Gehölzpflanzungen durch die Darstellung randseiti-
ger Maßnahmeflächen als Pufferzonen, auf nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
entlang der gesamten Geltungsbereichsgrenze 


• Minimierung von Neuversiegelungen auf ein unabdingbar notwendiges Maß zum 
Schutz des Bodens 


• Überprüfung von Möglichkeiten zur Durchführung von Entsieglungsmaßnahmen, bei-
spielsweise auf der Konversionsfläche innerhalb des westlichen Geltungsbereiches. 


• Zur Begünstigung der Abflussverhältnisse des Niederschlagwassers sind bei der Bau-
ausführung Maßnahmen zum Regenrückhalt und zur Abflussminimierung (z.B. eine 
maximalmögliche Verringerung des Versieglungsgrades zugunsten versickerungsfähi-
ger Grünflächen) vorzusehen.  


• Durchführung kleinklimatischer Verbesserungen durch Festsetzung von Dach- und 
Fassadenbegrünungen 


• Konkretisierung von Maßnahmen zur Entsorgung des Niederschlagwassers vor Bau-
ausführung. 


• Konkretisierung von Maßnahmen zur Versorgung des Löschwassers.  


• Verwendung mineralischer, wasserdurchlässiger Schüttgüter bei dem Bau sonstiger 
Befestigungsflächen anstelle einer Vollversiegelung zum Schutz des Bodens und des 
Grundwassers. 


• Zum besonderen Schutz des Bodens sind mit Beginn der Bautätigkeiten bzw. Boden-
bewegungen als auch während der Anlagen- und Betriebsphase alle damit in Verbin-
dung stehenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften in der jeweils aktuellen 
Fassung zwingend einzuhalten. Dazu zählen insbesondere der Umgang und die Hand-
habung anfallender Abfälle. 


 


 


3.2 Alternative Planungsmöglichkeiten 


Wie bereits im Kapitel 1.2.3 ausgeführt, erfolgte im Vorfeld der Planung gemeinsam mit dem 
Vorhabenträger eine Überprüfung alternativer Gewerbestandorte.  


Bei dieser Flächenprüfung wurden sowohl die Lage, etwaige Nutzungskonflikte und die Flä-
chenverfügbarkeit betrachtet. Insbesondere die günstige Anbindung an die B 6n sowie an die 
angrenzende Bahntrasse und der minimale Erschließungsaufwand verliefen im Flächenver-
gleich zugunsten des Plangebietes. Hinsichtlich bestehender Nutzungskonflikte können als 
positiv sowohl die Entfernung zum Stadtbereich Köthen, als auch der Ausschluss betroffener 
Schutzgebiete sowie von Altlasten und archäologischer Flächen aufgeführt werden. Durch ei-
nen Flächentausch mit der Stadt Südliches Anhalt und die Eingemeindung in das Gebiet der 
Stadt Köthen (Anhalt), ergeben sich im Flächenvergleich für das Vorhabengebiet die besten 
Voraussetzungen für die Umsetzung der Planung.  


Die nachfolgend aufgeführten Auswahlkriterien führten zur letztendlichen Auswahl der Fläche 
der vorliegenden Flächennutzungsplanung:  


• kurzfristige Verfügbarkeit der Fläche 


• günstige Lage mit Anbindung an die B 6n 


• günstige Lage mit Anbindung zur Bahntrasse Halle-Magdeburg 


• mit günstiger Erschließung des Grundstücks, 
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Die Fläche des Geltungsbereiches der 4. ERGÄNZUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER STADT 


KÖTHEN (ANHALT) entspricht den aufgeführten Kriterien und bietet optimale und eingriffsminimie-
rende Voraussetzungen für die Ausführung eines Gewerbegebietes. Ein alternativer Standort, 
der den aufgeführten Kriterien entspricht und sich gleichzeitig nicht nachteiliger auf die Umwelt-
schutzgüter auswirkt, ist im Stadtgebiet Köthen nicht gegeben.  


 


3.3 Flächenbilanzierung 


Zur Ermittlung der Flächenbilanzierung wurde die RICHTLINIE ÜBER DIE BEWERTUNG UND 


BILANZIERUNG VON EINGRIFFEN IM LAND SACHSEN-ANHALT herangezogen. Grundlage dieses Ver-
fahrens ist die Erfassung und Bewertung von Biotoptypen. Zur Ermittlung des Kompensations-
defizits erfolgt gemäß nachfolgender Tabelle 8 eine Erfassung sowohl für die unmittelbar vor 
dem Eingriff betroffenen Flächen (Bestand), als auch die Nutzungsänderungen der Flächen 
nach der Planumsetzung (Planung).  


Die nachfolgenden Ausführungen zur Flächenbilanzierung können auf der Ebene der Flächen-
nutzungsplanung nur als grobe Einschätzung dienen. Der Flächennutzungsplan bereitet die 
Voraussetzungen der späteren Nutzungen rechtlich vor (vorbereitender Bauleitplan) und be-
schränkt sich auf die Darstellung (nicht Festsetzung) der zukünftigen, möglichen Nutzungen. 
Die auf dieser Ebene getroffenen Angaben zur Flächennutzung sind daher nicht konkret, so 
dass eine Ermittlung des Kompensationsbedarfs auch für den erfolgten Eingriff in den Natur-
haushalt erst mit Festsetzung auf der weiterführenden und vertiefenden Ebene der Bebauungs-
planung erfolgen kann. 


Für die geplante Gewerbefläche wird in Anlehnung zur Art der baulichen Nutzung eine maxi-
malmögliche GRZ von 0,8 angenommen. Bestandteil der Flächenbilanzierung ist neben der 
geplanten Nutzung auch die Festlegung geeigneter Maßnahmen zum Ausgleich bestehender 
Eingriffsfolgen. Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung können diese in Anlehnung an die 
Bestandssituation standörtlich bereits vorbereitend als Grünflächen für naturschutzfachliche 
Maßnahmen dargestellt werden. Die Höhe der jeweiligen ökologischen Aufwertung einer Aus-
gleichsmaßnahme richtet sich jedoch nach der Art der Ausführung der Grünmaßnahme, die 
detailliert erst in den grünordnerischen Festsetzungen im Rahmen des Bebauungsplanes aus-
geführt und festgesetzt werden. So beschränkt sich auch die Aussagekraft etwaiger zukünftiger 
Ausgleichsmaßnahmen alleinig auf die Darstellungsebene des Flächennutzungsplanes mit 
standörtlicher Zuordnung zukünftiger Grünmaßnahmen. Die nachfolgende Flächenbilanzierung 
geht einen Schritt weiter und beinhaltet bereits mögliche Ausführungsbeispiele in Form der auf-
geführten Ausgleichsmaßnahmen, um das durch den Eingriff der Nutzungsänderung bestehen-
de Kompensationsdefizit einschätzen zu können. Bereits ohne Flächenbilanzierung kann über-
schlägig eingeschätzt werden, dass mögliche Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Geltungs-
bereiches der 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen (Anhalt) nur begrenzt 
zur Verfügung stehen und nicht ausreichen und auf Grund der Nutzungsänderung externe Aus-
gleichsflächen erforderlich werden.  
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Tabelle 8: Flächenbilanzierung 


 
Der Bestand der Flächennutzung des Geltungsbereiches der 4. ERGÄNZUNG DES 


FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER STADT KÖTHEN/ANHALT ist im oberen Tabellenabschnitt der Ta-
belle 8 nachvollziehbar. Die Veränderungen der aktuellen Planung des Flächennutzungsplanes 
sind im unteren Tabellenabschnitt aufgeführt. 


Wie bereits ausgeführt, wird für die zukünftige Nutzungsänderung und Darstellung einer Ge-
werbefläche eine Grundflächenzahl von GRZ = 0,8 als Maßgabe für eine maximal überbaubare 
Fläche (BD) angenommen. Die unbefestigten Flächen der zukünftigen, zentralen Gewerbeflä-
che werden als Scherrasenflächen (GSB) angenommen. Der bestehende randseitige Biotopbe-
reich (HHB) entlang der westlichen Plangebietsgrenze soll durch entsprechende Darstellung im 
Flächennutzungsplan vollständig erhalten bleiben.  


Gemäß der Berechnung in Tabelle 8 wäre ein externer  Ausgleich in Höhe von 2.320.200 
Wertpunkten erforderlich. 


Eingriffsbewertung  Code Fläche in 
m² 


Biotopwert 
(WP/m²) Wertpunkte WP 


Bestand   946.300     


Intensiv genutzte Ackerfläche  AI 933.250 5 4.666.250 


Baum-Strauchhecke (770m * 
15m) 


HHB 11.550 20 231.000 


versiegelte Fläche VPZ 1.500 0 0 


Summe Ist-Wert       4.897.250 


Planung   946.300     


versiegelte Fläche, Bestand VPZ 1.500 0 0 


Baum-Strauchhecke Bestand HHB 11.550 20 231.000 


Gewerbliche Baufläche, befes-
tigte Fläche, GRZ=0,8 von 
829.500 m² 


BD 663.600 0 0 


Gewerbefläche, unbefestigte 
Fläche, Grünflächen  


GSB 165.900 7 1.161.300 


Gewerbliche Baufläche, Versi-
ckerungsfläche (200m * 200m) 
Kreuzung Südostseite 


GSB 40.000 7 280.000 


Gewerbliche Baufläche, Versi-
ckerungsmulde (700m * 10m) 
Nordseite 


GSB 7.000 7 49.000 


Baum-Strauchhecke Straße 
(700m * 10m) Nordseite 


HHB 7.000 14 98.000 


Baum-Strauchhecke Fortfüh-
rung (550m * 15m) Bahntrasse 


HHB 8.250 16 132.000 


Baumreihe Straße (850m * 5m) 
Ostseite  


HRB 4.250 9 38.250 


Strauchhecke Straße (850m * 
5m) Ostseite 


HHA 4.250 14 59.500 


Baum-Strauchhecke (1.100m * 
30m) Südseite 


HHB 33.000 16 528.000 


Summe Plan-Wert       2.577.050 


Eingriffswert (Ist-Wert  - Plan-Wert)     2.320.200 
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3.4 Maßnahmen zum Ausgleich nicht vermeidbarer Beei nträchtigungen 


3.4.1 Interne Ausgleichsmaßnahmen 


Auf der nachfolgenden Abbildung sind Ausführungen für randseitige Gestaltungs- und Grün-
maßnahmen dargestellt. In der 4. Ergänzung des Flächennutzungsplanes werden entlang der 
gesamten Geltungsbereichsgrenze entsprechende Grünflächen als Pufferzone dargestellt. In 
Tabelle 7 sind diese Maßnahmen schon erfasst. Innerhalb dieser Flächen können zusätzliche 
Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in den Naturhaushalt innerhalb des Geltungsbereiches 
ausgeführt werden. Diese randseitigen Grünmaßnahmen dienen nicht nur dem Ausgleich, son-
dern tragen auch zur Aufwertung des Landschaftsbildes sowie der Sichtverschattung der ge-
planten Gewerbefläche bei.  


 


Abbildung 2: Beispiele für interne Ausgleichsmaßnah men 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Hierzu zählen beispielsweise, als minimale Sichtschutzmaßnahme entlang des östlichen Gel-
tungsbereiches, eine kombinierte Pflanzung aus Strauchhecke (HHA) und eine Baumreihe 
(HRB). Letztere dient gleichzeitig der Vervollständigung und Fortführung des bereits vorhande-
nen Straßenbegleitgrüns entlang der B 183. Des Weiteren können mehrreihige Heckenpflan-
zungen (HHB) entlang der Nord- und Südseite als Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Gel-
tungsbereiches realisiert werden. Zur Begünstigung des erhöhten Niederschlagabflusses sind 
innerhalb des Geltungsbereiches insbesondere Maßnahmen zum Regenrückhalt, zur Versor-
gung mit Löschwasser und die Ausbildung zusätzlicher Entwässerungsmulden erforderlich und 
durchführbar. 


 


 


     
30
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Die Biotopbewertung des Ist- und Planzustandes kann als Summe in den gleichnamigen Zeilen 
nachvollzogen werden. Die Summe des Ist-Wertes kennzeichnet die Biotopwertigkeit des Istzu-
standes, die in diesem Fall mit 4.897.250 Wertpunkten (WP) deutlich über der Summe des 
Plan-Wertes 2.577.050 Wertpunkte liegt. Die sich daraus ergebende Differenz kennzeichnet 
das sogenannte Kompensationsdefizit bzw. den theoretischen Eingriffswert, der durch das Vor-
haben, insbesondere durch den maximalen Grad der Versieglung (GRZ=0,8) erzielt wird.  


Das ermittelte Kompensationsdefizit beträgt trotz der innerhalb der Tabelle 8 aufgeführten Aus-
gleichsmaßnahmen (grüne Markierung) 2.320.200 Wertpunkte . Infolge der begrenzten Flä-
chenverfügbarkeit innerhalb des Gewerbegebietes müssen zusätzliche externe Ausgleichs-
maßnahmen ausgeführt werden.  


 


3.4.2 Externe Ausgleichsmaßnahmen 


Für die Umsetzung zusätzlicher Ausgleichsmaßnahmen erfolgte in zwischen der Stadt  
Köthen (Köthen) und der unteren Naturschutzbehörde eine gemeinsame Abstimmung über 
potentiell geeigneter Ausgleichsflächen.  


Unter Berücksichtigung des rechtswirksamen FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER STADT KÖTHEN 


(ANHALT) und der fachlichen Grundlagen aus dem LANDSCHAFTSPLAN DER STADT KÖTHEN, 
ENTWURF (1997), hier insbesondere durch die Zielstellung möglicher Maßnahmen zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft, ergeben sich innerhalb des Stadtgebietes Flächen mit ökologi-
schem Aufwertungspotential entlang des Zietheverlaufs. 


Die Ergebnisse der Überprüfung dieser Flächen die für eine Nutzungsänderung zur Umsetzung 
von Ausgleichsmaßnahmen geeignet ist, werden nachfolgend zusammengefasst beschrieben.  


 


Untersuchungsraum 


Im Ergebnis von Beratungen, insbesondere mit der unteren Naturschutzbehörde sowie der 
Überprüfung des Flächennutzungsplanes wurden als Untersuchungsraum Flächen entlang des 
Zietheverlaufes von Großpaschleben bis Zehringen für die potentielle Umsetzung von Aus-
gleichsmaßnahmen festgelegt. (Anlage: Auszug aus dem Landschaftsplan und Auszug aus 
dem Flächennutzungsplan der Stadt Köthen (Anhalt)) 


 


 


 


 


 


 


 


 


Vorbemerkungen 


Die Ziethe ist ein Fließgewässer II Ordnung, die grabenartig den Stadtbereich Köthen in West-
östlicher Richtung durchquert und je nach randseitiger Nutzungen vielgestaltig ausgeprägt ist. 
Der südliche Uferbereich der Ziethe ist im vorbezeichneten Abschnitt nahezu vollständig mit 


 
Quelle: bing maps 
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Gehölzen bestanden. Charakteristisch für diese Gehölzentwicklung sind einerseits uferbeglei-
tende Pappelaltbestände oder aber heimischer Laubmischbestand jeweilig angrenzender Wald-
flächen. Der nördliche Uferbereich ist durch eine überwiegend intensive Landbewirtschaftung 
bzw. Nutzung durch Kleingartenanlagen gekennzeichnet, die bis an den unmittelbaren Bö-
schungsbereich der Ziethe heranreichen. Infolgedessen ist die Ziethe im Stadtbereich einerseits 
durch die positive Wirkung der Gehölze teilbeschattet. Andererseits unterliegt die Ziethe dieser 
angrenzenden Nutzung, so dass infolge der grenznahen und sehr intensiv bewirtschafteten 
Flächennutzung zunehmende Beeinträchtigungen des Gewässers bestehen.  


Zur Verbesserung der Wasserqualität wurden bereits im LANDSCHAFTSPLAN DER STADT KÖTHEN, 
Entwurf (1997) - Auszug siehe Anlage - nachfolgende, gezielte Maßnahmen entlang des 
Zietheverlaufes sowie allgemeine Entwicklungsmaßnahmen von Natur und Landschaft zur Ver-
besserung des Biotopverbundes ausgeführt, die auch heute noch aktuell sind und als Grundla-
ge weiterer Planungen, wie auch der Ausführung möglicher Ausgleichsmaßnahmen für die  
4. ERGÄNZUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER STADT KÖTHEN (ANHALT) herangezogen wur-
den.  


Dem REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLAN ANHALT-BITTERFELD-WITTENBERG (Oktober 2005) entspre-
chend, befinden sich die potentiellen Ausgleichsflächen innerhalb des Vorbehaltgebietes für 
den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems (Nr. 5 „Ziethe“). (In dem in Aufstellung befind-
lichen Regionalen Entwicklungsplan (REP A-B-W vom 14.09.18, Beschl.-Nr. 06/2018) ist das 
Vorbhaltgebiet mit Nr. 10 bezeichnet.) 


Die ausgewählten Flächen befinden sich im Bereich der Zietheaue und werden überwiegend 
landwirtschaftlich genutzt. Die Landwirtschaftsflächen entlang des Zietheauenbereiches gehö-
ren zu einem Flächenverbund, der  im Rahmen einer Studie zur hydraulischen Situation entlang 
der Ziethe untersucht wurde. Im Ergebnis wurde herausgearbeitet, dass sich fast alle Flächen 
im unmittelbaren Überschwemmungsbereich der Ziethe befinden, die bei regelmäßigen 
Starkregenereignissen überflutet werden können. Sie sind daher für die Durchführung der po-
tentiellen Ausgleichsmaßnahmen zur Entwicklung eines natürlichen Zietheüberflutungsgebietes 
besonders geeignet, um u.a. so im Zietheunterlauf die Wohnbebauung im Stadtgebiet vor Über-
schwemmung zu schützen. (SN Umweltamt Stadt Köthen Anhalt, vom 26.10.2018) 


Viele der Ackerflächen und auch die Gartensparte grenzen unmittelbar an die Böschung  der 
Ziethe an. Der gesetzlich vorgeschriebene Gewässerschonstreifen, der zum Schutz des Ge-
wässers vor Nährstoff- und Pestzideintrag und der Erreichbarkeit des Gewässers zur Durchfüh-
rung von maschinellen Unterhaltungsmaßnahmen dient, ist derzeit an vielen Stellen nicht vor-
handen. 
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Tabelle 9: Auszug aus dem Landschaftsplan der Stadt  Köthen (Anhalt), Entwurf 1997 


Nr. Entwicklungsmaßnahmen entlang der Ziethe  - Auszug aus dem Landschaftsplan/ Entwicklungsplan siehe Anlage 


SPE 10 Renaturierung der Ziethe in ihrem gesamten Verlauf durch das Gebiet der Stadt Köthen 
Abschnittsweise Aufweitung des Grabenbettes. Naturnahe Gestaltung der Böschungen (wechselnde, meist flache Böschungsneigungen). Stellenwei-
ses Anlegen von Grabentaschen. Einbringen von naturnahen Strömungshindernissen, soweit diese die hydraulische Funktion der Ziethe als Vorfluter 
nicht beeinträchtigen (Möglichkeiten hierfür sind zu prüfen). Zulassung kleinerer, natürlicher Mäanderbildungen. Bei Brückenneubauten ist der unter 
der Brücke verbleibende lichte Freiraum um mehrere Meter aufzuweiten (Anlage von nicht betonierten Bermen neben dem Flussbett). Dies ist zur 
Verbesserung des Biotopverbundes entlang der Ziethe erforderlich. Die abschnittsweise als Uferrandbepflanzung vorhandenen Pappelreihen sind 
sukzessive durch Pflanzung einheimischer, standortgerechter Gehölze zu ersetzen (vorzugsweise Erlen, Weiden oder Stieleichen). Durch die Be-
pflanzung soll ein Wechsel von beschatteten und unbeschatteten Abschnitten entstehen. Herausnahme eines ca. 20m breiten Streifens beiderseits 
der Grabenböschung aus jeglicher Nutzung und Überlassung des Streifens der Sukzession. Umwandlung von Acker in Extensivgrünland auf unmit-
telbar angrenzenden Flächen. 


B 46 Südlicher Ortsrand Zehringen 
Erhalt der kleinparzelligen Acker-, Streuobst-, Garten- und Grünlandnutzung. Extensive Bewirtschaftung. Völliger Verzicht auf Anwendung von che-
mischen Pflanzenschutzmitteln und Mineraldünger. Entlang der Ziethe ist ein 20m breiter Streifen gänzlich aus der Nutzung herauszunehmen. 


N 13 Kleingartenkolonie nördlich des Ziethebusches 
Prinzipiell ist die Kleingartennutzung zu erhalten. Aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft zur Zietheist jedoch in den Gärten die Düngung und die 
Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel zu untersagen. Reduzierung der Kleingartenkolonie um einen ca. 10m breiten Streifen entlang der 
Ziethe (Uferrandstreifen). Bepflanzung dieses Streifens mit standortgerechten, einheimischen Gehölzen (Artenliste 2 und 3). 


N 13, 19, 
20, 22, 
28 


Umwandlung von Ackerflächen in Extensivgrünland innerhalb der vorgeschlagenen Grenzen des LSG Zietheaue. Zur Ersteinsaat des Grünlandes ist 
ausschließlich Saatgut lokaler Herkunft zu verwenden. Späterer Umbruch und Neueinsaat soll nicht erfolgen. Extensive Mahd oder Beweidung. Auf 
Mineraldüngung und die Anwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln ist im Hinblick auf die Nähe zur Ziethe zu verzichten. Bei Beweidung ist 
der Viehbestand der tatsächlichen Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes anzupassen. 


P 42 Güterseeweg 
Anlegen einer Großbaumallee. Zu pflanzen sind einheimische, standortgerechte Arten. Auf keinen Fall dürfen Hybridpappeln, Robinien oder Nadel-
gehölze gepflanzt werden. 


P 48 Zietheaue südlich Kraftverkehr 
Umwandlung einer Ackerfläche in einen naturnahen Auewaldbestand durch Aufforstung. Zu pflanzen sind Gehölze der Artenliste 3. Die Maßnahme 
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Nr. Entwicklungsmaßnahmen entlang der Ziethe  - Auszug aus dem Landschaftsplan/ Entwicklungsplan siehe Anlage 


trägt durch Schaffung neuer Lebensräume zur Verbesserung des Biotopverbundes entlang der Ziethe bei. Bei Erhalt vorhandener Wege kann die 
entstehende Waldfläche auch Funktionen der Naherholung übernehmen. Vor dem Hintergrund der Grundwasserproblematik ist ferner die Bedeutung 
des Waldes zur Reaktivierung des natürlichen Retentionsvermögens der Zietheniederung zu nennen. In unmittelbarer Nähe zur Stadt übernimmt die 
entstehende Waldfläche schließlich auch eine Funktion als lufthygienischer und klimatischer Ausgleichsraum. 


 Biotopverbundmaßnahmen 


 Lineare Maßnahmen: 
Flurgehölzentwicklung 
Laubbaumreihen/ Alleebepflanzung 


(Erhalt, Neupflanzung 
Sukzessive Rückentwicklung von Pappelbeständen und Ersatz heimischer Arten 
Erhaltung und Ergänzung von Gehölzstrukturen in der Ackerlandschaft und in angrenzenden Offenlandbereichen und Integration von Flurgehölzen 


 Kleinflächige/ punktuelle Strukturen: 
Anlage von Pufferzonen im Bereich landw. Flächen 
Siedlungseinbindung durch Gehölzstrukturen 
Verbesserung des Landschaftsbildes durch Ortsrandeingrünung, Einbindung in die Landschaft 
Erhaltung von Kleingärten und gewachsenen Ortsrändern 
Beseitigung von erheblichen Störfaktoren innerhalb der Ortslagen im Sinne des Landschaftsbildes 
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Ausgleichspotential  


Nach Besichtigung der Flächen und In Anlehnung an die vorformulierten Entwicklungsziele aus 
dem LANDSCHAFTSPLAN DER STADT KÖTHEN (1997) lassen sich entlang des Zietheverlaufes fol-
gende mögliche Ausgleichsmaßnahmen zusammenfassen: 


1. Extensivierung der Landwirtschaft zur Grünlandnutzung 
2. Umwandlung intensiver Landwirtschaftsfläche in Auewaldflächen 
3. Entfernung und Ersatz abgängiger Pappelaltbestandes im Uferrandbereich durch Pflan-


zung von Weiden, Erlen, Eichen 
4. Nutzungsfreie Pufferzonen entlang der Ziethe in einer Breite von mind. 20m 
5. Nutzungsfreier Uferrandstreifen von mindestens 10m, im Bereich bestehender Kleingar-


tennutzungen 
6. Verbesserung des Biotopverbundes durch die Schaffung kleinflächiger Gehölzstruktu-


ren im Siedlungsrandbereich 
7. Allee- und Einzelbaumpflanzungen zur Aufwertung des Landschaftsbildes 
8. Flächenentsieglung bzw. Umnutzung ungenutzter Bausubstanz 


 


Bestandsaufnahme und Aufwertungspotential 


Nach Überprüfung möglicher Kompensationsbereiche entlang des vorgenannten Zietheverlau-
fes wurden 6 Teilbereiche herausgearbeitet. Deren Bestand und deren Aufwertungspotential 
wurde in den nachfolgenden Tabellen zusammengefasst. 


Übersicht westlicher Teilbereich 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übersicht östlicher Teilbereich 
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Tabelle 10: Bestandsaufnahme und Aufwertungspotenti al 


Teil fläche  Größe  Bestandsaufnahme  Entwicklung /  
Aufwertungspotential 


Fläche 1  


östlich des „Pasch-
lewwer Anger“, 
Großpaschleben 


ca. 4.700m² 
(ca. 470m x 10m) 


Pappelaltbestand     Laubmischbestand 


ca. 27.570m² Intensive  


Landwirtschaft           


Extensive Grünlandnut-
zung 


Fläche 1 


Orthofoto 


 


Fläche 1  


Blick von Nord 
nach Süd auf den 
uferbegleitenden 
Pappelaltbestand 
der Ziethe. 


Im Bildzentrum 
erstreckt sich die 
intensive Landbe-
wirtschaftung mit 
derzeitigem Raps-
bestand. 
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Teilfläche  Größe  Bestandsaufnahme  Entwicklung /  
Aufwertungspotential 


Fläche 2  


östlich der 
„Maxdorfer Straße“ 


23.948m² Intensive  


Landwirtschaft         


Extensive Grünlandnutzung 


Fläche 2 


Orthofoto 


 


Fläche 2 


Blick von Ost nach 
West. Die Land-
wirtschaftsfläche ist 
derzeit mit Mais 
bestellt. Die Gehöl-
zentwicklung ent-
lang des linken 
Bildrandes kenn-
zeichnet den Ver-
lauf der Ziethe. 
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Teilfläche  Größe  Bestandsaufnahme  Entwicklung /  
Aufwertungspotential 


Fläche 3  


östlich der „Des-
sauer Straße“ 


43.624m² Intensive Landwirt-


schaft                   
Auewald / Feldgehölz 


Fläche 3 


Orthofoto 


 


Fläche 3 


Blick vom südli-
chen Zietheufer auf 
die nördlich an-
grenzende, derzeit 
mit Mais bestande-
ne Landwirtschafts-
fläche. 
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Teilfläche  Größe  Bestandsaufna h-
me 


Entwicklung /  
Aufwertungspotential 


Fläche 4  


Kleingartenanlage 
Nähe „Dessauer 
Straße“ 


ca. 7.875m² 
(ca. 315m x 25m) 


Kleingartennut-
zung 


 


Gartenbrache 


Fläche 4 


Orthofoto 


 


Fläche 4 


Blick vom südli-
chen Zietheufer auf 
die nördlich Bö-
schungsgrenze. 
Unmittelbar an die 
Uferkante erstreckt 
sich der Bereich 
der dortigen Klein-
gartenanlage, mit 
Wildwuchs, aber 
auch Ablagerungen 
von Grünschnitt 
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Teilfläche  Größe  Bestandsaufnahme  Entwicklung /  
Aufwertungspotential 


Fläche 5  


Lutherweg süd-
westlich Porst 


ca. 47.230m² 


 


Intensive Landwirt-


schaft                   
Extensive Grünlandnutzung 


Fläche 5 


Orthofoto 


 


Fläche 5 


Blick südwestlich 
von Porst auf das 
Südufer der Ziethe 
mit dortigem Laub-
mischbestand. Die 
rechte Bildseite 
zeigt die bis an den 
Böschungsbereich 
ragende intensive 
Landbewirtschaf-
tung 
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Nr. Teilflächen  Größe /Länge  Bestandsaufna h-
me 


Entwicklung 
/Aufwertungspotential 


Fläche 6  


südöstlich von 
Porst 


ca. 9.000m² 
(ca. 900m x 10m) 


Pappelaltbestand  Laubmischbestand 


ca. 108.580m² Intensive Landwirt-
schaft 


Extensive Grünlandnutzung 


Fläche 6 


Orthofoto 


 


 


Fläche 6 


Zietheverlauf süd-
östlich von Porst 
mit Pappelaltbe-
stand entlang des 
Südufers, teilweise 
abgängig. 


Die intensive Land-
bewirtschaftung 
erfolgt bis an den 
Böschungsbereich 
der Ziethe. 
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Tabelle 11: Gesamtübersicht externe Ausgleichsmaßna hmen Zietheverlauf 


Externe 
Ausgleichs-
flächen 


Größe*** 


(Summe) 


Bestands-
aufnahme 


Entwicklung Aufwer-
tung in  
Wertpunk-
te (WP) * 


Gesamt 
Aufwer-
tung 
(Grobschät-


zung ) 


Nr. 1 und 
Nr. 6 (beide 
tlw.) 


13.700m² Pappelaltbe-
stand  


Laubmischbe-
stand 


6 WP/m² ** 82.200 


Nr. 2 und 5 
(beide 
komplett) 


Nr. 1 und 
Nr. 6 (beide 
teilw,) 


207.328m² Intensive 
Landwirt-
schaft 


Extensive Grün-
landnutzung 


9 WP/m² 1.865.952 


Nr. 3 (kom-
plett) 


43.624m² Intensive 
Landwirt-
schaft 


Auewald / Feld-
gehölz 


9 WP/m² 392.616 


Nr. 4 (kom-
plett) 


7.875m² Kleingarten-
nutzung 


Gartenbrache 8 WP/m² 63.000 


Summe 272.527m²  2.403.768 


*RICHTLINIE ÜBER DIE BEWERTUNG UND BILANZIERUNG VON EINGRIFFEN IM LAND SACHSEN-ANHALT 


**Die ökologische Aufwertung wurde beispielhaft aufgeführt eine grobe Einschätzung für den 
erforderlichen Ausgleich der bestehenden Kompensationslast zu ermitteln. 


***Die Flächenermittlung erfolgte mittels Luftbild und ist daher keine flächengetreue Angabe.  


Das Ergebnis der vorherigen, überschlägigen Flächenbilanzierung bezieht sich auf eine Nut-
zungsänderung entlang des nördlichen Uferbereiches, in einer gemäß Flächennutzungsplan der 
Stadt Köthen (Anhalt) dargestellten Flächengröße und den gemäß LANDSCHAFTSPLAN DER 


STADT KÖTHEN vorgeschlagenen Maßnahmen.  


Durch die Umsetzung der aufgeführten 6 Ausgleichsmaßnahmen entlang der Ziethe kann ge-
mäß der überschlägigen Flächenbilanz eine ökologische Aufwertung von ca. 2.403.768 Wert-
punkten erzielt werden.  


Bei der Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen entlang der Ziethe sind die Wasserschutzrecht-
lichen Bestimmungen einzuhalten. Hierzu zählt der Schutzabstand von 5m für Wartungsmaß-
nahmen entlang der Ziethe. 


 


3.4.3 Ausgleichsbilanz (Auswertung) 


Gemäß der Bestandsaufnahme und allgemeinen Flächenüberprüfung stehen für die Umsetzung 
des Flächennutzungsplanes und der daraus resultierenden Ausgleichslast sowohl interne als 
auch externe Ausgleichsmöglichkeiten zur Verfügung.  
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In der nachfolgenden Übersicht sind die Flächengrößen der 6 externen Ausgleichsflächen und 
das daraus resultierende naturschutzfachliche Aufwertungspotential zusammengefasst darge-
stellt.  


Die ausgewählten externen Ausgleichsmaßnahmen entsprechen den im bereits bestehenden 


Flächennutzungsplan der Stadt Köthen (Anhalt) entlang der Ziethe dargestellten Maßnahmen 


zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, die bisher noch keinem 


Eingriff zugeordnet wurden. 


 


Tabelle 12: Zusammenfassung der Ausgleichsbilanz 


 
Bewertung Biotoptypen Bestand 
(Ist- Zustand vor der Planung in-
nerhalb des Plangebietes) (in Wert-
punkten (WP)) 


 
Bewertung Biotoptypen 
(Planzustand innerhalb 
des Plangebietes) (WP) 


 
Aufwertung der unter-
suchten externen Aus-
gleichsmöglichkeiten (WP)  


 
 2.577.050 2.403.768 


4.897.250  ∑∑∑∑ 4.980.818  


 


Mithilfe der im vorstehenden Grobkonzept untersuchten und dargestellten externen Aus-


gleichsmaßnahmen ist es möglich, den sich aus der aufgestellten Flächenbilanzierung (Tabelle 


8) ergebenden Kompensationsbedarf, der sich durch die Umsetzung der 4. Ergänzung des 


Flächennutzungsplanes der Stadt Köthen (Anhalt) ergibt, zu decken. Aus oben stehender Ta-


belle 12 ist ersichtlich, dass mit Hilfe dieser externen Ausgleichsmaßnahmen eine Kompensati-


on erreicht wird, die über das erforderliche Maß hinausgeht. 


 


4. Allgemein verständliche Zusammenfassung 


Der Geltungsbereich der Planung wird durch die bestehende Bahnlinie zwischen Köthen und 


Halle in eine östliche und westliche Teilfläche zweigeteilt. Da sich die Nutzungsänderung aus-


schließlich auf der östlichen Teilfläche vollzieht und die derzeitige Nutzung der westlichen Teil-


fläche als Fläche für die Landwirtschaft erhalten bleibt, beschränkt sich die Umweltprüfung  


ausschließlich auf die östlich gelegene Änderungsfläche.  


Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches dieser östlichen Änderungsfläche wird die im 
westlichen Randbereich bestehende Baumreihe als Grünfläche dargestellt. Für die Durchfüh-
rung möglicher interner Ausgleichsmaßnahmen werden in den übrigen Randbereichen dieser 
Flächen ebenfalls Grünflächen dargestellt. 


Im Rahmen der Umweltprüfung erfolgten eine Bewertung der einzelnen Schutzgüter und eine 
Gegenüberstellung der Auswirkungen der Nutzungsänderungen vor und nach Durchführung der 
Planung.  


Zur Vermeidung und Verringerung von Eingriffen in Natur und Landschaft wurden im Vorfeld der 
Planung alternative Standorte überprüft und bewertet, Maßnahmen zur Minimierung und Ver-
meidung negativer Auswirkungen wurden aufgeführt. 
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Der durch die geplante Darstellung einer gewerblichen Baufläche verursachte Eingriff in den 
Naturhaushalt soll aus naturschutzfachlichen und städtebaulichen Gründen zu einem großen 
Teil auf externen Flächen (außerhalb des Plangebietes der 4. ERGÄNZUNG DES 


FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER STADT KÖTHEN  (ANHALT) erfolgen. Im Hinblick auf die Umsetzung 
der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen erfolgte eine Bestandserfassung und Überprüfung 
von insgesamt 6 Teilflächen nördlich des Zietheverlaufes.  


Zur Ermittlung des Kompensationsdefizits wurden in Anlehnung an die Bewertung und Bilanzie-
rung des Eingriffs gemäß dem Bewertungsmodell von Sachsen-Anhalt eine überschlägige Flä-
chenbilanzierungen durchgeführt. Im Ergebnis der Bilanzierungen wurde herausgearbeitet, 
dass es erst durch die Umsetzung großflächiger externer Ausgleichsmaßnahmen (außerhalb 
des Geltungsbereiches der 4. ERGÄNZUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES) möglich ist, das er-
hebliche Kompensationsdefizit von insgesamt ca. 2.320.200WP vollständig auszugleichen. 
Infolgedessen erfolgt mit der Planung der 4. ERGÄNZUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER 


STADT KÖTHEN (ANHALT) eine direkte Zuordnung der im FLÄCHENNUTZUNGSPLAN DER STADT 


KÖTHEN (ANHALT) nördlich der Ziethe dargestellten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“  als Ausgleichsmaßnahmen. 


Das bedeutet, dass die im Umweltbericht ausgeführten möglichen nachteiligen Auswirkungen 
für Natur und Landschaft, die durch die 4. ERGÄNZUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER STADT 


KÖTHEN (ANHALT) vorbereitet werden, durch die bereits im rechtswirksamen Flächennutzungs-
plan der Stadt Köthen dargestellten und noch nicht realisierten Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft vollständig ausgeglichen 
werden können. 
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